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Editorial

Brandstiftung im Sommerloch

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wer Anfang August an einem Zeitungskasten
der AZ vorbeikam, traute seinen Augen nicht.
Die Schlagzeile lautete „Kinderschänder
kommt frei – wegen diesem Richter“. Daneben
war in halbseitigem Format der betroffene
Richter abgebildet, nachzulesen unter
www.abendzeitung.de/muenchen/123929.
Der Untertitel: „Oswald A. (71) missbrauchte
wiederholt seine Tochter, seine Enkelinnen und
andere Kinder – und kommt frei, weil ein 
Richter eine Frist verpennt. Die Justizpanne ist
unumkehrbar.“ Die dazugehörige Presse-
erklärung des Justizministeriums finden Sie
unter http://www.justiz.bayern.de/ministerium/
presse/archiv/2009/detail/139.php. 

Natürlich darf Volkes Stimme nicht fehlen,
nachzulesen beispielsweise unter 
http://www.ariva.de/ forum/Richters-Hans-
Jochen-H-383472 oder
http://forum.stocks.ch/forum/Richters_Hans_J
ochen_H-t383472. 

Es ist egal, was bei der Ermittlung der „Justiz-
panne“ zu Tage gefördert wird. Die Abbildung
des Richters auf der Titelseite ist für mich ein
Skandal! Was soll damit bewirkt werden? 
Welche Folgen nimmt die Zeitung in Kauf?
Über welche Folgen soll berichtet werden? 
Ist so etwas demnächst auch mit Anwälten 
geplant, „Kinderschänder wegen diesem 
Anwalt freigelassen?“ 

Hat die Redakteurin nichts aus der Geschichte
gelernt? Sachliche Kritik an Fehlleistungen –
auch von Organen der Rechtspflege – darf und
muss sein. Das Spiel mit dem Feuer auf der 
Titelseite einer Boulevardzeitung ist nicht 
akzeptabel.

Ihr

Michael Dudek
Geschäftsführer

auf diese Arbeit sein. Prominente Referenten,
aktuelle Themen in solider Aufarbeitung –
was wünscht man sich mehr. 

Falls Sie doch noch Wünsche haben sollten,
zögern Sie bitte nicht, Sie zu äußern. Ihre
Mitarbeit und Ideen sind uns immer herzlich
willkommen. Schließlich soll es ein
Seminarprogramm für Sie sein.

Einen ersten Überblick haben Sie am 07.08.
per e-mail erhalten. In diesem Heft ist nun das
ganze Programm abgedruckt. Viel Vergnügen
und Erfolg beim Besuch der Seminare.

Montag, 20.07.
Treffen mit Dr. Reinhard Weber

Wer ihn kennt, weiß, dass Treffen mit Herrn
Dr. Weber, dem Autor zahlreicher Werke zur
Anwaltsgeschichte in München, insbesonde-
re in der Zeit des Nationalsozialismus, immer
interessant sind. So gab es auch diesmal eine
Menge Neues zu erfahren, was ab Herbst ver-
öffentlicht wird und welche Projekte noch auf
Realisierung warten.

Besonders gute Tipps gab es vom Fachmann
für unser Projekt zur Münchener Anwalts-
geschichte. So können eine Reihe von
Quellen erschlossen und möglicherweise
noch in diesem Jahr der Kollegenschaft
zugänglich gemacht werden.

Meine Termine ...
Das war das Wichtigste, 
in aller Kürze

Dienstag, 07.07.
Besuch des neuen DAV Präsidenten, 
Prof. Ewer in München

Frau Heinicke hatte Herrn Prof. Ewer eingela-
den – und er besuchte den MAV und brachte
erfreulich viel Zeit mit. Die konnten wir im
gemeinsamen Gespräch gut nutzen. Schließlich
findet der Anwaltstag in München nach 2002
nun wieder 2012 statt.

Weitere Themen waren die DAV Image-kampa-
gne, die Zusammenarbeit des MAV mit dem
DAV, das geplante Zentrum für Anwalts-
geschichte in München und die Aktivitäten des
MAV im kommenden Jahr. Besonders beein-
druckt zeigte sich der neue DAV Präsident vom
MAV Kulturprogramm, das Frau Heinicke mit
viel Begeisterung zusammenstellt.

Herr Prof. Ewer wird zur Verleihung des Max
Friedländer Preises im Herbst wieder nach
München kommen. Eine Möglichkeit auch
für Sie, ihn persönlich zu treffen.

08.07.2009
Abschlussbesprechung zum 
Seminarprogramm der MAV GmbH

Auch für diesen Herbst ist Herrn Dr. Stadler
wieder ein rundes Seminarprogramm gelun-
gen. Ich finde, er und wir dürfen sehr stolz 

MAV-Mitteilungen August/September 2009

Vorankündigung

PRO JUSTIZ e.V.
Freunde des BayObLG 

Münchener AnwaltVerein e.V

Regulierung für öffentliche Güter und 
Wettbewerb in Netzindustrien 
(elektronische Medien, öffentlicher Verkehr, Energieversorgung ...), 
eine wirtschafts- und rechtspolitische Herausforderung

Prof. Dr. Dres. h.c. A. Picot
Institut für Information, Organisation und Management

Mittwoch, 25. November 2009, 18.30 Uhr 

Künstlerhaus - Clubetage, 
[Eingang Maxburgstraße], Lenbachplatz 8, 80333 München
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ORDENTLICHE JAHRESMITGLIEDERVERSAMMLUNG 2009

mit Neuwahl des Vorstands 

Mittwoch, den 21. Oktober 2009, 18.00 Uhr 
Platzl Hotel, Weiß-Ferdl-Stube , Sparkassenstraße 10, München 

Anfahrt: U-Bahn/S-Bahn Marienplatz, kurzer Fußweg

Tagesordnung

1. Begrüßung durch die 1. Vorsitzende RAin Petra Heinicke

2. Bericht der 1. Vorsitzenden und des Geschäftsführers

3. Berichte aus den Arbeitsgruppen

4. Bericht des Schatzmeisters, Jahresabschluss 2008

5. Aussprache zu den Berichten

6. Entlastung des Vorstands

7. Fortsetzung der DAV Werbekampagne
Bericht von der DAV-Mitgliederversammlung vom 14.9.2009
Ggf. Beschluss über eine Beibehaltung der Umlage bzw. Beitragserhöhung

8. Bericht aus Berlin

9. Ehrung Marathonläufer (Anwaltswertung des München Marathon)

Ehrung der neuen Ehrenmitglieder

10. Neuwahl des Vorstands
Laut § 11 der Satzung können Wahlvorschläge bis spätestens zwei Wochen vor der 
Mitgliederversammlung, schriftlich bei der Geschäftsstelle Maxburgstr. 4, 80333 München,
eingereicht werden. Später eingehende Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt. 
Jedes Vereinsmitglied kann mehrere Wahlvorschläge einreichen oder unterstützen und 
sich auch selbst zur Wahl vorschlagen.

11. Verschiedenes

Wir bitten die Mitglieder, durch den Besuch der Jahresmitgliederversammlung ihr Interesse am Vereins-
geschehen zu bekunden. Für Ihr leibliches Wohl ist gesorgt. Der Verein läd Sie herzlichst hierzu ein.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

RAin Petra Heinicke
1. Vorsitzende

MAV Mitglied im
Münchener AnwaltVerein e.V. DeutschenAnwaltVerein

Die Einladung erfolgt nurüber die Vereinszeitung!

Die Einladung erfolgt nurüber die Vereinszeitung!

Achtung: Ortsänderung!  
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Vom Schreibtisch 
der Vorsitzenden
LUFTSCHLOSS

Das Leben ist sowieso eine Dauerbaustelle, da kann
man doch mal versuchen, ein Luftschloss zu bauen. Von
meinen guten Vorsätzen vor der Sommerpause (Stich-
wort: Kerze, die nur von einer Seite brennen soll) scheint
am Ende der Sommerpause wenig übrig geblieben zu
sein. Ganz eifrig und heftig baue ich in vielen Sonder-
schichten an einem Luftschloss, das Ende des Jahres
hoffentlich so einigermaßen bezugsfertig und sicher am
Boden verankert ist. Bevor die Investitionen in meine
unternehmerischen Visionen in die harte Diätphase
führen (Stichwort: Kitt aus dem Fensterrahmen – Frage
dazu: wo finde ich noch Fenster mit richtigem Kitt,
sonst könnte es um meine Mineralstoffversorgung im
Winter schlecht stehen) habe ich mich zwischen zwei
großen Bergen Arbeit und dem allerletzten und wirklich
allerletzten Redaktionsschluss zu später Stunde in ein
stachusnahes Restaurant zurückgezogen und bei der
Wahl zwischen den sieben Todsünden für die Völlerei
und gegen den Geiz entschieden. Soviel zum Zustand
der Vorsitzenden nach der Sommerpause. Wie hat der
Schreibtisch die Sommerpause so überstanden? Das
lässt sich kurz zusammenfassen: Er arbeitet momentan
im Zweischichten-Modell, wechselt ständig seine Ak-
tenkleidung und fühlt sich nach Überschreiten seiner
Lebensmitte und der Überwindung der damit verbun-
den Blues- und Zweifelphase erstaunlich jung, zu-
kunftsorientiert und tatkräftig. Weiter so, hölzerner
Freund ! 

Je mehr passiert, desto selektiver wird das Gedächtnis.
Aus den letzten Wochen kommen mir spontan fünf Er-
eignisse in den Sinn, die eines gemeinsam hatten: Ei-
gentlich hatte ich dafür keine Zeit, eigentlich kamen sie
terminlich total ungelegen. Und dann haben alle fünf –
in ganz unterschiedlicher Weise – mich bereichert und
beschenkt, meine Motivation und meinen Schwung so
vermehrt, dass ich die „verlorene“ Zeit zumindest ge-
fühlt mühelos im Büro wieder „einarbeiten“ konnte.
Weil das kein Trick ist, sondern echte Zauberei, besser
gesagt, ein Alltagswunder, weiß ich sehr wohl, das
sich nicht unbegrenzt und jederzeit reproduzieren lässt
und man auf Dauer (auch) auf ein vernünftiges Zeit-
management und nicht nur auf die wundersame Zeit-
vermehrung setzen kann, freu´mich trotzdem. 

Die Sommerhighlights (jedenfalls die, an die ich mich
jetzt so selektiv erinnern kann) begannen mit der Ein-
weihung des Max-Hirschberg-Wegs in der Nähe
des alten Messegeländes. Max Hirschberg war Jude, er
war Linker und er war in der Weimarer Republik ein be-
kannter und profilierter Strafverteidiger. Durch seine ex-
ponierte Rolle war er schon frühzeitig gezwungen, zu
emigrieren. Nun hat die Stadt München eine Straße
nach ihm benannt. Im nächsten Heft werden wir das
Ereignis mit einem längeren Beitrag (hoffentlich auch
mit Fotos) würdigen. Mir hat sich das Bild, wie der hoch-

betagte Sohn von Max Hirschberg gemeinsam mit sei-
ner Frau und Oberbürgermeister Ude an einem strah-
lenden Sommertag die Stadtfahne vom Straßenschild
zieht, fest eingeprägt. „Wiedergutmachung“ gibt es ei-
gentlich nicht. Man kann aber versuchen, Personen,
Schicksalen und Leistungen wieder angemessenen
Raum in der gegenwärtigen Erinnerung zu geben und
so vielleicht doch die Geschichte ein Stück weit korrigie-
ren, Gräben schließen und einen Moment der Versöh-
nung schaffen. Ich glaube, ich hatte das Privileg, einen
solchen Moment hautnah mitzuerleben. Die Rechtsan-
waltskammer war durch die Vizepräsidenten Then und
von Mariassy vertreten, der nimmermüde Dr. Weber
hatte die Arbeiten an seinem neuen Buch unterbro-
chen, Hans-Jochen Vogel ließ sich die Teilnahme eben-
falls nicht nehmen, insgesamt eine zahlenmäßig kleine,
aber ansonsten ansehnliche Feiergemeinde, die von den
in der Nachbarschaft spielenden Kindern und promenie-
renden Anwohnern ein bisschen erstaunt beäugt wurde.
Mehr davon wie gesagt im nächsten Heft. 

Das Mittagessen, das Herr Kollege Dudek und ich mit
DAV-Präsident Ewer in München teilten, war – nicht
unerwartet – ebenfalls ein Highlight. Unser angeregtes
Tischgespräch drehte sich nicht nur um tagesak-
tuelle Verbandspolitik und präsidialen bzw. ortver-
bandlichen Weihrauch für schöne Kulturprogramme
und effiziente Verbandsarbeit. Für mich persönlich ist
es ein Kennzeichen guter Gespräche, dass sie nicht starr
ein Thema abarbeiten, sondern sich spontan neue
Querverbindungen und neue Gedanken entwickeln
und spontane „Sprünge“ und Abstecher in ganze an-
dere Themenbereiche erfolgen. Erinnerungskultur der
deutschen Anwaltschaft, die kulturelle Dimension von
Ver-fassungsfragen, persönliche Motivation für Ver-
bandstätigkeit und in der eigenen Ausübung des An-
waltsberufes, die aktuelle Debatte um die Werbekam-
pagne – wir haben wirklich über vieles ertragreich ge-
sprochen und einen guten Dialog begonnen (oder
besser gesagt fortgesetzt). Alle drei haben wir unser
Zeitbudget für das Essen überzogen, auch hier hat zu-
mindest mein Zeitkonto guten Ertrag („Überziehungs-
zinsen“) gebracht. 

Die Feierstunde zum Wechsel an der Spitze der
Staatsanwaltschaften München I und II fand mich
weiterhin in permanenter Zeitnot (aus ganz handfesten
Gründen: Vier Wochen ohne mein Stammsekretariat,
sprich Frau Schwalbe, teilweise ohne Vertretung) in
einer Mischung aus Pflichtbewusstsein, Neugier und Fa-
talismus (keine Zeit, aber eh schon wurscht) fand ich
mich im Hubertussaal ein. Immer wieder überrascht
mich, auf welch reichhaltiges Reservoir von „Führungs-
nachwuchs“ die bayerische Justiz zurückgreifen kann,
wie ganz unterschiedliche Personen mit Ecken, Kanten
und/oder Witz und Charme den Amtsschimmel zu
einem ansehnlichen weiß-blau gesattelten Pferd ma-
chen. Nebenbei: Top-Manager, die persönlich auf dem
Teppich bleiben, sollte man nicht immer nur in der Wirt-
schaft suchen. Näheres finden Sie unter „Personalia“,
wir freuen uns auf gedeihliche Zusammenarbeit und
fruchtbaren Austausch – mal harmonisch, mal kontro-
vers, hoffentlich immer lebendig und sicher immer fair. 

Die Abschlussfeier der Rechtsanwaltsfachange-
stellten am 23. Juli in der Berufsfachschule war, da ist
es jedes Jahr toll – so gesehen keine Überraschung
mehr – überraschend ist eigentlich nur, dass man es
jedes Jahr so toll hinkriegt und dass der Lehrerchor
„Setzen, Sechs“ immer noch etwas Neues im Reper-
toire hat, auch für die Wiederholungstäter unter den
Besuchern. Und unter unseren Noch- bzw. Exazubis fin-
den sich goldene Kehlen und begnadete Körper. 

Soviel zu München – jetzt noch ein schneller Abste-
cher nach Berlin, wo ich kurz vor Redaktionsschluss
an der vielseitigen Öffentlichkeitsarbeit unseres „Mut-

terschiffs“ DAV mitwirken durfte, bei einem Jour fixe
mit Journalisten, Sommerthema „Recht auf Reisen“.
Nach meinem Halbmarathon aus Interview, Hörfunkin-
terview, Vortrag und fortgesetzter Diskussion vor und
mit Pressevertretern war ich spätabends im Hotel nach
der Rückkehr körperlich ganz fix(e) und fertig, aber an-
sonsten auf Wolke Sieben (guter Ausblick auf mein
Luftschloss, das war gut so, denn an Träume war bei
dem folgenden bewusstlosigkeitsähnlichen Tiefschlaf
nicht zu denken). Der DAV hat mit den jour fixe eine
funktionierende Plattform geschaffen, um wichtige
Multiplikatoren die Notwendigkeit anwaltlicher Tätig-
keit, die Rolle des Anwalts als Reiseleiter durch den
Rechtsdschungel diverser Fachgebiete gut verpackt un-
ters Volk zu bringen. Im Alltag nehmen wir diese und
andere Öffentlichkeitsarbeit des Verbandes häufig nicht
aktiv wahr – Werbung für Anwälte hat schließlich nicht
Anwälte, sondern potentielle Mandanten als Ziel-
gruppe, ein Basisfaktum, das auch bei der Diskussion
um die Werbekampagne nicht zu vergessen ist. Uns
muss Werbung nicht erklären, was ein Anwalt kann –
Werbung und Öffentlichkeitsarbeit müssen daher mehr
die Sprache der Mandanten als die Sprache der Anwälte
sprechen. Da ist das „Mutterschiff“ mit guter Crew auf
gutem Kurs, ahoi allerseits.

Bevor ich jetzt fix(e) mit dieser Kolumne fertig werde –
Frau Breitenauer scharrt schon mit den Hufen – hoffe
ich, dass wir im Monat September eine gute breite Basis
für die Fortsetzung der Werbekampagne finden. Ex plu-
ribus unum wird doch auch bei der Meinungsfindung
auf Verbandsebene möglich sein, Madonna (heute live
in München) hin, Obama her. 

Bis zum Wiederlesen muss ich zwar arbeitstechnisch
weiterhin über mein normales Pensum hinauswachsen,
will aber trotzdem versuchen, das Wachs der Kerze
nicht ganz aufzubrauchen. Ein guter Ratgeber – nennen
wir ihn Dr. R. – hat mir gesagt, dass, wer von einem
Konto abhebt, auch wieder auf das Konto einzahlen
muss. Ich werde ab übermorgen ein langes Wochen-
ende bei Musik tiefenentspannen, ganz viele Noten ein-
zahlen und mit den Erträgen dann an meinem
Luftschloss weiterbauen, der idealen Kanzlei der Zu-
kunft, die großzügige Freiräume und Wellnessbereiche
vorsieht, weil sie gut, effizient und ertragreich arbeitet.
Für den Fall, dass es mit dem dritten Kriterium nicht
gleich so klappt, wäre ich für Tipps betreffend Kittbe-
schaffung und auch Knäckebrotspenden am Ende des
vierten Quartals dankbar. 

Bis zum Wiederlesen
Petra Heinicke
1. Vorsitzende

P.S. Meinen heutigen Dank an die Autoren dieses
Heftes verbinde ich mit dem Hinweis auf eine Ge-
schichte, die uns zeigt, dass die technische Entwicklung
und ihre Fragen uns alle angeht. Die SZ hat u.a. am
22.07.09 unter der Überschrift „Digitaler Bücher-
schwund“ berichtet. Amazon e-books hat wegen
nachträglich entdeckter Urheberrechtsprobleme be-
reits verkaufte Texte ohne Vorankündigung zen-
tral aus den Kindle-Lesegeräten seiner Kunden
gelöscht. Betroffen war sinnigerweise das Werk von
George Orwell. Nach der Nacht- und Nebelaktion
bemüht man sich jetzt, den Flurschaden möglichst rasch
dem Vergessen zuzuführen, wäre schade, wenn das so
einfach klappt. Auch ich halte datenschutzrechtliche Be-
stimmungen bislang manchmal für zu weitgehend, teil-
weise überflüssig. Meine Vorstellung von den
technischen Möglichkeiten hat die Wirklichkeit
aber schon überholt (denken Sie noch an die Veran-
staltung zum Scoring im Frühsommer?) – ich bin sicher
nicht die einzige, die ihr Wissen von der aktuellen Welt
ein bisschen auffrischen muss. 

D.O. 



09:00 bis 09:15 Uhr | Begrüßung 
durch Herrn RA Anton Mertl, Präsident des Bayerischen Anwaltverbandes, Herrn Klaus Dittrich,
Geschäftsführer der Messe München GmbH, und Frau RA Dr. Auer-Reinsdorff, Vorsitzende von DAVIT

09:15 bis 10:00 Uhr | Matthias Popiolek (EPG MS ONLINE LEAD – EUROPE, Microsoft
Deutschland)
Die Grundlage: Cloud Computing und Virtualisierung  – Geschäftsmodelle

10:00 bis 10:45 Uhr | Andreas Lamm, Managing Director (Kasperksy Labs Europe), Ingolstadt
Sicherheits- und Verfügbarkeitsaspekte in der Wolke: 
Umsetzungsmodelle und technische Grenzen

10:45 bis 11:15 Uhr: Kaffeepause

11:15 bis 12:00 Uhr | Prof. Dr. Dirk Heckmann, Universität Passau, Lehrstuhl für Sicherheitsrecht und 
Internetrecht 
“Die Polizei als Wolkenkratzer: Grundrechtsschutz beim Cloud Computing”

12:00 bis 12:45 Uhr | RAin Dr. Christiane Bierekoven, Rödl & Partner, Nürnberg (GfA DAVIT)
Modernes Lizenzmanagement bei Virtualisierung

12:45 bis 13:45 Uhr: Mittagspause zur eigenen Gestaltung

13:45 bis 14:30 Uhr | RA Prof. Dr. Jochen Schneider (Schneider Schiffer Weihermüller), München 
(GfA DAVIT/ OSE)
Datenschutz in der Wolke: Cloud Computing und die globale Privacy Agenda

14:30 bis 15:15 Uhr | RAin Dr. Kerstin Zscherpe (CSC Deutschland Solutions GmbH), Wiesbaden
Erfüllung von steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungspflichten in der Wolke:
Kollision von Vorlagepflichten (z.B. E-Discovery) und dem Datenschutz

15:15 bis 15:45 Uhr: Kaffeepause

15:45 bis 16:30 Uhr | RA Prof. Dr. Wolfgang Büchner (Lovells), München (DGRI)
Einsatz des Cloud-Computing für die unternehmerische Kommunikation:
Anwendbarkeit des TKG und Folgen aus dem Fernmeldegeheimnis

16:30 bis 17:15 Uhr | RA Dr. Hans-Peter Wiesemann (Nörr Stiefenhofer Lutz), München
Cloud Computing: Rechtliche Einordnung und Vertragsgestaltung

17:15 bis 18:00 Uhr | Abschlussdiskussion

8. Bayerischer IT-Rechtstag
Cloud Computing und Virtualisierung
Software as a Service

Donnerstag, 22. Oktober: 9:00 bis 18:00 Uhr – auf der »discuss & discover«, München

veranstaltet vom Bayerischen Anwaltverband in Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft
Informationstechnologie im Deutschen Anwaltverein und der Universität Passau, Lehrstuhl für Sicherheitsrecht
und Internetrecht

Moderation: RA Dr. Peter Bräutigam (Nörr Stiefenhofer Lutz), München (GfA DAVIT)

Veranstaltungsort
discuss & discover 2009, 
Messegelände Eingang West,
München
ab 09.00 Uhr: discuss & discover
Forum, Halle B1, Raum B11/B13
(weitere Informationen unter
http://www.discuss-discover.com) 

Teilnahmegebühr
– für DAV-Mitglieder: € 150,–

zzgl. MwSt (= € 178,50) 
– für Nichtmitglieder: € 180,–

zzgl. MwSt (= € 214,20)

jeweils inkl. discuss & discover-
Eintritt

Anmeldung: bitte wenden →

Der IT-Rechtstag wird unterstützt 



Ich melde mich unter Anerkennung Ihrer Teilnahmebedingungen (s.u.) an:

[   ] 8. Bayerischer IT-Rechtstag | 22. Oktober 2009: 9.00 bis 18.00 Uhr
für DAV-Mitglieder: € 150,– zzgl. MwSt (= € 178,50) – für Nichtmitglieder: € 180,– zzgl. MwSt (= € 214,20)
jeweils im Preis enthalten: »discuss & discover«-Eintritt

MAV GmbH
Herrn Dr. Martin Stadler
Amerikahaus, Zi. 207 
Karolinenplatz 3
80333 München 

ANMELDUNG   per Fax: 089. 552 633-98

Kanzlei / Firma

Name/Vorname:

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon:

Fax:

eMail:

Ich bin Mitglied des DAV    [  ]  ja               [  ]  nein

Rechnung an                        [  ]  mich        [  ]  die Kanzlei

Datum    Unterschrift

Bei mehreren Teilnehmern:

bitte getrennte Anmeldungen!

→ MAV GmbH: ein Unternehmen des Münchener AnwaltVereins  – Sitz: München | Amtsgericht München,  HRB 152 648 – Geschäftsführer: Dr. Martin Stadler

Teilnahmebedingungen

Anmeldungen werden mit Eingang der schriftlichen Anmeldung verbindlich. Die Plätze sind begrenzt. Es gilt die Reihenfolge der
Anmeldungen.

Die Übertragung der Teilnahmeberechtigung ist möglich, sofern uns Name und Anschrift des Ersatzteilnehmers umgehend mitgeteilt
werden. Macht der Anmelder von seinem Übertragungsrecht keinen Gebrauch, ist die Tei l nahme gebühr auch dann zu zahlen, wenn der
Anmelder seine Anmeldung zurückzieht oder an der Tagung nicht teilnimmt. 

Bei Absagen länger als zwei Wochen vor Veranstal tungs beginn wird dem Anmelder lediglich eine Bearbeitungs gebühr in Höhe von € 50,–
zzgl. MwSt. (= € 59,50) in Rechnung gestellt. 

Änderungen: Wird die Tagung kurzfristig abgesagt, verschoben oder in einen anderen Veranstaltungsraum verlegt, sind Ansprüche daraus 
ausgeschlossen. 

Fragen, Wünsche

Petra Rottmann
Telefon 08031. 90 894-33 | Fax 08031. 90 894-77 | eMail geschaeftsfuehrer@bayerischer-anwaltverband.de
Dr. Martin Stadler 
Telefon 089. 552 633-97 | Fax 089. 552 633-98 | eMail m.stadler@mav-service.de

MAV IX/2009
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Neues vom 
Münchener Modell

Besuch der Anwaltsinitiative MüMo im Familiennotruf

Am 03.08.2009 waren 16 KollegInnen aus der Anwaltsinitiative MüMo
beim Familien Notruf München e.V. zu Besuch. Die Leiterin des Familien
Notrufs, Katrin Normann, führte zunächst durch die ansprechenden
Räume und stellte das vielfältige Beratungsangebot des Familien Notrufs
vor. Anschließend gab es Gelegenheit, Fragen zu stellen und wurde u.a.
die Problematik von Umgangsvereitelungen diskutiert.

Der Familiennotruf ist eine Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe, die
von der Stadt München, dem Landkreis und der Regierung von Ober-
bayern finanziert wird. Die Beratungsangebote sind grundsätzlich 
kostenfrei. Allerdings muss der Familien Notruf einer erheblichen Teil 
Eigenmittel erwirtschaften, weshalb von den Klienten Spenden erbeten
werden.

Beim Familiennotruf gibt es mehrere psychosoziale Berater (Psycholo-
gen und Sozialpädagogen) mit Mediations- und/oder  Therapieaus-
bildung und zwei Juristen mit Mediationsausbildung (Anke Loebel, 
Stefan Wiesinger). Wo dies notwendig erscheint, arbeiten die Mitarbei-
ter als Team zusammen. Außerdem gibt es für den begleiteten Umgang
noch eine Erzieherin als Umgangsbegleiterin. Das Angebot des Familien
Notrufs richtet sich an Paare und Einzelne mit Kindern aus ganz Ober-
bayern. Der begleitete Umgang steht allerdings nur Münchner Eltern
zur Verfügung.

Beim Familien Notruf, als Einrichtung der Jugendhilfe, stehen die Kinder
im Mittelpunkt. Bei der  Paarberatung und Mediation ist der Konflikt
zwischen den Eltern meistens noch nicht eskaliert. Die Eltern kommen
freiwillig und wollen gemeinsam eine möglichst gute außergerichtliche
Lösung finden.

In den Fällen hochstrittiger Elternschaft werden die Eltern dagegen vom
Jugendamt, den Anwälten oder im Rahmen des Münchner Modells auch
vom Familiengericht geschickt. Der Konflikt zwischen den Eltern ist 
meistens schon so weit eskaliert, dass die Kinder zu ihrem Schutz in den
Beratungsprozess einbezogen werden müssen. In Fällen häuslicher 
Gewalt arbeitet der Familiennotruf mit den Münchner Frauenberatungs-
stellen und Frauenhäusern zusammen. Hier steht die Sicherheit der Kinder
und Opfer im Vordergrund, weshalb Beratungsgespräche teilweise 
getrennt stattfinden. Der begleitete Umgang wird beim Familiennotruf
nur zusammen mit gemeinsamen Elterngesprächen angeboten und ist
zeitlich befristet. Hier gibt es eine Warteliste, die wegen des großen
Andrangs teilweise sogar geschlossen werden muss. Bei den übrigen
Angeboten variiert die Wartezeit je nachdem, wie flexibel die Eltern bei
der Terminsvereinbarung sind.

In den Münchner Modell-Fällen ist ein Berater des Familien Notrufs
schon beim 1. Gerichtstermin dabei, um mit den Eltern, den Juristen
und dem Jugendamt gemeinsam zu entscheiden, ob zum aktuellen Zeit-
punkt eine Beratung überhaupt Sinn macht. In geeigneten Fällen 
kooperiert der Familien Notruf auch außerhalb des Gerichtsverfahrens
mit den Anwälten, z.B. in dem diese an einzelnen Mediations- oder 
Beratungssitzung teilnehmen, wenn es um den Unterhalt oder die 
Vermögensauseinandersetzung geht.

Bei aller Kooperationsbereitschaft achtet der Familien Notruf auf seine
Schweigepflicht, um den für Beratung/ Mediation notwendigen Schutz-
raum zu erhalten. Es gibt keine Berichte ans Gericht und die Mitarbeiter
stehen nicht als Zeugen zur Verfügung. Stattdessen erhalten die Eltern

in der Regel eine schriftliche Zusammenfassung des jeweils aktuellen
(Zwischen)Ergebnisses. Auf diese Weise ist für den Fall vorzeitiger 
Beendigung dokumentiert, was bisher erreicht wurde und kann dies von
den Eltern selbst ins Verfahren eingebracht werden. 

Insbesondere bei hochstrittiger Elternschaft ist ein langwieriger thera-
peutischer Beratungsprozess notwendig. Beim Familiennotruf dauern
diese Beratungen häufig ein Jahr und länger. Manchmal kann es jedoch
nicht zu einem Beratungskontrakt kommen, weil die gegenseitigen 
Verletzungen zu groß und die Fronten nach jahrelangen, auch gericht-
lichen Streitigkeiten zu verhärtet sind.

Vom Familien Notruf wurde zusammen mit der LMU München 
(Prof. Walper und MitarbeiterInnen) auf Basis aktueller Forschungs-
ergebnisse ein Elterntraining entwickelt. „Kinder im Blick“ richtet sich an
getrennte Eltern und möchte diesen helfen, ihre Kinder dabei zu unter-
stützen, die Trennung möglichst gut zu verarbeiten. Der Kurs findet an
sechs Abenden statt, jeweils 1 x pro Woche für 3 Stunden. Pro Kurs gibt
es 8 - 10 Teilnehmer. Elternpaare sind jeweils in getrennten Kursen. Die
Kurse sind jeweils gemischt geschlechtlich besetzt und es gibt ein 
gemischt-geschlechtliches Kursleiter-Team. Die Teilnahme kostet pro 
Elternteil € 50,00. Die Eltern lernen in Rollenspielen, für sich selbst neue
emotionale Ressourcen zu erschließen, destruktive Kommunikations-
muster zu vermeiden und besser auf das eigene Kind einzugehen. Es
gibt Coaching und eine Imaginationsreise und es werden die Vor- und
Nachteile von kooperativer und paralleler Elternschaft vermittelt. Das
Training wird laufend evaluiert und kommt bei den Eltern gut an. Der Fa-

Anzeigen

Moshammer
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Sachverständiger für Mieten und Grundstücke 

sowie bebauten und unbebauten Grundstücken

zertifiziert als Sachverständiger nach DIN EN ISO/IEC 17024 
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milien Notruf hat zwischenzeitlich Mitarbeiter andere Beratungsstellen
der Stadt München geschult. Auch dort gibt es zwischenzeitlich Kurse.
Auf www.kinderimblick.de steht, wann und wo der nächste Elternkurs
stattfindet. Das Familiengericht macht im MüMo von „KiB“ immer 
häufiger Gebrauch. Auch im Rahmen von Beratung und Mediation 
profitieren Eltern von einer parallelen Teilnahme an „KiB“.

Der Besuch beim Familiennotruf war ausgesprochen informativ. Aus
meiner Sicht ist einer der großen Fortschritte des Münchner Modells,
dass es im Familienrecht mehr Kontakt zwischen den Beratungsstellen
und Juristen gibt. Immer mehr Familienrechtsanwälte beschäftigen sich
damit, welche Interventionsangebote ihren Mandanten aus der Krise
helfen können. Wie Katrin Normann zu Recht betont hat, tragen wir
Anwälte eine große Verantwortung. Zu uns haben die Eltern frühzeitig
Kontakt und es besteht ein besonderes Vertrauensverhältnis. Wir 
können unseren Einfluss nutzen, damit unsere Mandanten sich helfen
lassen. Dies entlastet auch uns selbst, weil wir nicht mehr (Ersatz)-
Lebensberater sein müssen, sondern uns wieder auf unsere Rolle als 
Anwälte beschränken können.

Wer Fragen hat oder Mitglied des Fördervereins des Familiennotrufs 
werden möchte, kann sich jederzeit gerne an mich wenden. 

Ihre Dr. Susan Schäder
Kanzlei für Familien- und Erbrecht
Hackenstr. 7 c, 80331 München
Tel. 089 23 88 75 80
www.familien-und-erbrecht.eu
schaeder@familien-und-erbrecht.eu

MAV Mitgliederservice

Beratungs-Service des MAV - 
Nächster Termin am 6. Oktober 2009

Berufsrechtliche Beratung für Mitglieder

Der seit Mai 2009 angebotene kostenfreie Service des Münchener
AnwaltVereins e.V. wird gut angenommen. Bei allen berufsrechtli-
chen Fragen, wie z.B. Interessenskollisionen,  Sozietätskonflikten, Proble-
men mit der Werbung u.a. können sich MAV-Mitglieder von unserem
Ehrenmitglied, Herrn RA Dr. Wieland Horn, Geschäftsführer der
Rechtsanwaltskammer beim BGH und Herausgeber der Textsammlung
“Berufsrecht der Anwaltschaft”,beraten lassen. 

Die berufsrechtliche Beratung findet statt

jeden ersten Dienstag im Monat
ab 15.00 Uhr im AnwaltServiceCenter, 
Prielmayerstr. 7 / Zimmer 63

Während der Sommerferien wird keine Beratung angeboten.
Erster Termin nach der Sommerpause: 06. Oktober 2009.

Auf Grund der großen Nachfrage und um Wartezeiten zu vermeiden, ist
eine vorherige Terminvereinbarung zwingend erforderlich. 

Nähere Informationen bzw. Anmeldung:
Münchener AnwaltVerein e.V.
Frau Sabine Grüttner, 
Tel. 089 – 55 86 50 
Montag - Freitag von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr 

Gebührenrecht

Terminsgebühr bei übereinstimmend erklärter 
Erledigung der Hauptsache

In der Praxis bereitet die Gebührenberechnung häufig Probleme, wenn
es zur Erledigung der Hauptsache kommt und die Parteien daraufhin
den Rechtsstreit übereinstimmend für erledigt erklären. Die Abrechnung
der Gebühren hängt letztlich davon ab, in welchem Stadium die übe-
reinstimmenden Erledigungserklärungen abgegeben werden.

1. Schriftsätzlich übereinstimmend erklärte Erledigung der Haupt-
sache mit Kostenbeschluss
Wird die Hauptsache schriftsätzlich übereinstimmend für erledigt er-
klärt, so kommt es in aller Regel nicht mehr zur Durchführung eines Ver-
handlungstermins, da das Gericht nach § 91a ZPO nur noch über die
Kosten entscheiden muss und nach § 128 Abs. 3 ZPO die Kostenent-
scheidung ohne mündliche Verhandlung ergehen kann.

Beispiel 1: Nach Zustellung der Klage in Höhe von 5.000,00 € zahlt der
Beklagte. Die Parteien erklären daraufhin den Rechtsstreit in der Haupt-
sache übereinstimmend für erledigt und beantragen eine Kostenent-
scheidung, die sodann im schriftlichen Verfahren ergeht.

Angefallen ist lediglich eine 1,3-Verfahrensgebühr und zwar auch für
den Anwalt des Beklagten. Die Erklärung des Rechtsstreits in der Haupt-
sache für erledigt ist bereits ein Sachantrag i. S. d. Nr. 3101 Nr. 1 VV
RVG, so dass damit die volle 1,3-Verfahrensgebühr ausgelöst wird. 

Eine Terminsgebühr entsteht dagegen nicht. Zu einem gerichtlichen Ter-
min ist es nicht gekommen. Eine Terminsgebühr nach Anm. Abs. 1 zu
Nr. 3104 VV RVG ist ebenfalls nicht angefallen. Zwar ist eine Entschei-
dung des Gerichts im schriftlichen Verfahren ergangen, jedoch nicht in
einem Verfahren, das eine mündliche Verhandlung voraussetzt. Über
die Kosten kann das Gericht nach § 128 Abs. 3 ZPO ohne mündliche
Verhandlung entscheiden. Damit liegt kein Verfahren mit obligatorischer
mündlicher Verhandlung vor, so dass die Terminsgebühr nicht anfallen
kann (BGH AGS 2007, 610 = NJW 2008, 668 = RVGreport 2007, 460;
KG AGS 2007, 444 = NJW 2007, 2193 = RVGreport 2007, 267; OLG
Rostock AGS 2008, 283 = RVGreport 2008, 262; OLG Karlsruhe AGS
2007, 346 = NJW-RR 2007, 503 = FamRZ 2007, 845).



1. 1,3-Verfahrensgebühr, Nr. 3100 VV RVG 
(Wert: 5.000,00 EUR) 391,30 EUR

2. 1,2-Terminsgebühr, Nr. 3104 VV RVG 
(Wert: 1.000,00 EUR) 102,00 EUR

3. Postentgeltpauschale, Nr. 7002 VV RVG 20,00 EUR
Zwischensumme 513,30 EUR

4. 19 % Umsatzsteuer, Nr. 7008 VV RVG 97,53 EUR
Gesamt 610,83 EUR

3. Übereinstimmende Erledigungserklärungen im Termin
Wird die übereinstimmende Erledigungserklärungen erst im Termin ab-
gegeben, dann entsteht die Terminsgebühr aus dem vollen Wert. Die
Terminsgebühr entsteht mit Aufruf der Sache und Anwesenheit der be-
teiligten Anwälte. Ist zu diesem Zeitpunkt die Hauptsache noch nicht
übereinstimmend für erledigt erklärt, gilt bis dahin der volle Wert, selbst
wenn die Erledigung schon zuvor eingetreten ist. Nicht die Erledigung
führt zur Reduzierung des Streitwertes, sondern erst die übereinstim-
mende Erledigungserklärung.

Beispiel 4: Nach Zustellung der Klage bezahlt der Beklagte die Klage-
forderung. Im anschließenden Termin erklären die Parteien den Rechts-
streit in der Hauptsache übereinstimmend für erledigt.

Jetzt erhält der Anwalt sowohl die Verfahrens- als auch die Terminsge-
bühr aus dem vollen Wert der 5.000,00 € (OLG Köln OLGR 2006, 884;
OLG Koblenz OLGR 2009, 504). Abzurechnen ist wie in Beispiel 2.

Norbert Schneider, Rechtsanwalt, Neunkirchen
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1. 1,3-Verfahrensgebühr, Nr. 3100 VV RVG 
(Wert: 5.000,00 EUR) 391,30 EUR

2. Postentgeltpauschale, Nr. 7002 VV RVG 20,00 EUR
Zwischensumme 411,30 EUR

3. 19 % Umsatzsteuer, Nr. 7008 VV RVG 78,15 EUR
Gesamt 489,45 EUR

Anders verhält es sich dagegen, wenn die Parteien vor Erledigung eine
Besprechung i. S. d. Vorbem. 3 Abs. 3, 3. Var. VV RVG geführt haben.
Dann ist bereits durch die Besprechung die Terminsgebühr ausgelöst
worden (KG AGS 2008, 65 = AnwBl. 2007, 384 = RVGreport 2007, 185).

Beispiel 2: Nach Zustellung der Klage über 5.000,00 € ruft der Anwalt
des Beklagten den Anwalt des Klägers an und teilt ihm mit, dass Zah-
lungsbereitschaft bestehe; allerdings liege bislang noch keine ord-
nungsgemäße Rechnung vor. Sobald diese erteilt sei, werde die
Klageforderung beglichen. Aufgrund dieses Gesprächs wird eine neue
Rechnung erstellt. Der Beklagte zahlt. Nunmehr wird der Rechtstreit in
der Hauptsache schriftsätzlich übereinstimmend für erledigt erklärt. Das
Gericht erlässt eine Kostenentscheidung nach § 91a ZPO.

Auch jetzt konnte die Entscheidung des Gerichts keine Terminsgebühr
gem. Anm. Abs. 1 Nr. 1 zu Nr. 3104 VV RVG auslösen. Darauf kommt
es hier aber nicht an, da die Terminsgebühr bereits durch die Bespre-
chung der Anwälte, die zur Erledigung geführt hat, nach Vorbem. 3
Abs. 3, 3. Var. VV RVG ausgelöst wurde, so dass die Terminsgebühr in
voller Höhe angefallen ist.

1. 1,3-Verfahrensgebühr, Nr. 3100 VV RVG 
(Wert: 5.000,00 EUR) 391,30 EUR

2. 1,2-Terminsgebühr, Nr. 3104 VV RVG 
(Wert: 5.000,00 EUR) 361,20 EUR

3. Postentgeltpauschale, Nr. 7002 VV RVG 20,00 EUR
Zwischensumme 772,50 EUR

4. 19 % Umsatzsteuer, Nr. 7008 VV RVG 146,78 EUR
Gesamt 919,28 EUR

2. Schriftsätzlich übereinstimmende Erledigungserklärungen mit
nachfolgendem Termin
Erklären die Parteien schriftsätzlich den Rechtsstreit in der Hauptsache
für erledigt und kommt es dann doch noch zum Termin, entsteht eine
Terminsgebühr, allerdings jetzt nur noch aus dem Wert der Kosten. Mit
übereinstimmender Erledigung entfällt die Rechtshängigkeit, so dass
Gegenstand des Termins nur noch die Kostenfrage ist.

Beispiel 3: Nach Zustellung der Klage über 5.000,00 € beraumt das
Gericht frühen ersten Termin an. Vor dem Termin wird gezahlt und der
Rechtsstreit schriftsätzlich übereinstimmend in der Hauptsache für erle-
digt erklärt. In dem dennoch durchgeführten Termin stellen die Parteien
nur noch wechselseitige Kostenanträge. Das Gericht setzt den Wert der
Kosten auf 1.000,00 € fest.

Angefallen ist jetzt eine Verfahrensgebühr aus dem Wert der Hauptsache
sowie eine Terminsgebühr aus dem Wert der Kosten (§ 43 Abs. 2 GKG). 

Anzeige

Viele etablierte und mehrfach ausgezeichnete Unternehmen finden Ihre Mitarbeiter 
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Gewerblicher Betrug bei Massenabmahnungen durch 
kollusives Zusammenwirken von Auftraggeber 
und Rechtsanwälten?

Die Problematik ist seit Jahren bekannt und durch den Internetboom
und unzählige Urheberrechtsverletzungen durch illegalen Download von
Software, Musik und Filmen auch ständig in den Medien präsent.

Grosse Firmen und Medienanbieter beauftragen Rechtsanwaltskanz-
leien mit der Abmahnung von meist tausenden, vermeintlichen Urhe-
berrechtverletzungen.

Die Abmahnverfahren sollen für die Auftraggeber
schnell und möglichst kostengünstig erledigt werden. 
Neben den für die Abmahnung entstandenen Rechts-
anwaltskosten verzichten die meisten Medienanbieter
und Rechteinhaber in den meisten Fällen auf die 
Geltendmachung weiterer Schadenersatzforderungen.

Schließlich sind die Abgemahnten oftmals die Kunden
von morgen. 

Seitens der Rechtsprechung und dem Gesetzgeber
wird seit geraumer Zeit versucht, sog. „Abmahnan-
wälte“ bei ihrer Gier nach möglichst hohen Gebühren
durch möglichst geringen Aufwand einzudämmen. So
wurden z.B. im Urheberrecht durch Einführung des 
§ 93a UrhG die Abmahnkosten für einfach gelagerte
Fälle auf € 100,00 beschränkt.

In anderen Rechtsgebieten werden jedoch in der Regel nach wie vor für
Standardabmahnschreiben eine 1,3 Geschäftsgebühr aus dem jeweili-
gen Streitwert nach VV 2400 RVG zur Abrechnung gebracht. Bei einem
Gegenstandswert von € 10.000,00 belaufen sich diese Kosten z.B. auf
€ 775,64.

Die Geltendmachung dieser Gebühr beim zu Recht Abgemahnten setzt
allerdings voraus, dass diese Gebühr dem Auftraggeber auch tatsächlich
in voller Höhe in Rechnung gestellt wird.

In vielen Fällen ist es aber so, dass seitens der Auftraggeber mit den
Rechtsanwaltskanzleien, die mit der Durchsetzung der Abmahnan-
sprüche beauftragt werden, Stundenhonorarvereinbarungen getroffen
werden. Diese internen Honorarvereinbarungen werden in der Regel
gegenüber dem Abgemahnten nicht offengelegt.

Nach einer offenbar bisher stets unbeachteten Entscheidung des OLG
München aus dem Jahr 2006 (Az.: 29 U 3143/06), steht aber bereits
seit Jahren fest, dass der Rechtsanwalt nur dann auf die Zahlung der
vollen Geschäftsgebühr bestehen kann, wenn diese Gebühr mit dem
Auftraggeber auch tatsächlich vereinbart und von diesem in voller Höhe
bezahlt wurde. 

Bei der Vereinbarung eines Stunden- oder Pauschalhonorars zwischen
Rechtsanwalt und Auftraggeber kann dagegen nur der tatsächliche Auf-
wand des Rechtsanwalts verlangt werden. 

Bei mehr als 1000 Abmahnungen einer Kanzlei in einer Angelegenheit
ist es damit so gut wie ausgeschlossen, dass der Auftraggeber für jedes
Abmahnschreiben an den von ihm beauftragten Rechtsanwalt eine 1,3
Geschäftsgebühr bezahlt. 

Vielmehr wird in diesen Fällen meist nach Stundensätzen abgerechnet. 

Anders wären die Massenabmahnungen für die Unternehmen nicht zu fi-
nanzieren, da die Abmahnkosten sonst den Wert des jeweiligen, z.B. ille-

gal im Internet heruntergeladenen Mediums um ein Vielfaches übersteigen
würde. Darüber hinaus muss der Auftraggeber des Rechtsanwalts damit
rechnen, dass der Abgemahnte die Rechtsanwaltskosten zwar rechtlich
schuldet, tatsächlich aber nicht erstatten kann, weil er ggf. insolvent ist.

Der tatsächliche Kostenaufwand für die mittels Serienbrief erstellten Ab-
mahnungen dürfte sich somit spätestens nach der zweiten Abmahnung,
in der nur noch Name und Anschrift des Abgemahnten geändert 
werden, für den Rechtsanwalt auf wenige Minuten reduzieren.  

Bei Vorliegen einer Stunden- oder Pauschalhonorarvereinbarung zwi-
schen Rechtsanwalt und Auftraggeber müsste dies
hinsichtlich der als Schadenersatz verlangten Ab-
mahnkosten auch zu einer minimalen Rechtsanwalts-
rechnung führen. Dies ist bekanntlich nicht der Fall.

Das OLG München führt in der oben zitierten Ent-
scheidung hierzu aus:

„Dem Beklagten ist (…) zuzustimmen, dass das Vor-
bringen des Klägers in erster Instanz insoweit un-
schlüssig war, als dieser der Klageforderung eine 1,3
Gebühr nach Nr. 2400 VV RVG zu Grunde legte, zu-
gleich aber einräumte, intern mit seinen Prozessbe-
vollmächtigten eine Abrechnung auf Stundensatzbasis
vereinbart zu haben, ohne klarzustellen, inwieweit das
hiernach tatsächlich geschuldete Anwaltshonorar mit
der Klageforderung in Übereinstimmung zu bringen

ist. Der Anspruch nach § 12 I Satz 2 UWG umfasst nämlich nur die
tatsächlich entstandenen Aufwendungen, soweit sie erforderlich waren;
fiktive Kosten sind nicht zu erstatten. (Büscher in Fezer, UWG, § 12, Rn.:
49 m.w.N.) Schuldete der Kläger auf Grund der seiner mit seinen Pro-
zessbevollmächtigten getroffenen Honorarvereinbarung weniger als die
Gebühren nach RVG, wäre nur das tatsächlich geschuldete Stundenho-
norar nach § 12 I Satz 2 UWG erstattungsfähig.“ 

Sofern nun Rechtsanwälte und deren Auftraggeber in Kenntnis der
Rechtslage und der Entscheidung des OLG bei Massenabmahnungen
weiterhin für jede Abmahnung vom Abgemahnten eine 1,3 Geschäfts-
gebühr als Schadenersatz verlangen, obwohl mit ihren  eine Stunden-
honorarvereinbarung abgeschlossen wurde, besteht aus Sicht des
Unterzeichners zumindest ein Anfangsverdacht für einen gewerbs-
mäßigen Betrug.

Schließlich würden in einem solchen Fall eine Vielzahl von Abgemahn-
ten über die Höhe der tatsächlich angefallenen Gebühren getäuscht.
Wird aufgrund dieser Täuschung dann der überhöhte Gebührensatz be-
zahlt, ist der Betrug vollendet. 

Abmahnopfer sollten daher unbedingt klären, ob zwischen dem ab-
mahnenden Rechtsanwalt und seiner Mandantschaft eine Stundenho-
norarvereinbarung besteht. Bei Massenabmahnungen darf dies
vermutet werden. Ggf. ist der Auftraggeber der Abmahnung und des-
sen Rechtsanwalt im Wege des Schadenersatzprozesses vom Gericht
anzuhören.

Auch die zuständigen Rechtsanwaltskammern müssten sich mit dieser
Problematik auseinandersetzen, sofern Anhaltspunkte für falsche Ab-
rechnungen bestehen.

Opfer von Massenabmahnungen sollten daher in Zukunft genau prü-
fen, ob die gegen sie gerichteten Ansprüche auch tatsächlich im be-
haupteten Umfang bestehen und ggf. Rechtsanwaltskammer und
weitere Aufsichtsbehörden einschalten.

Rechtsanwalt Istvan Cocron, CLLB Rechtsanwälte, München

Schleißheimer- /Ecke Görresstraße



SAMSTAG INSTITUTO CERVANTES
10.10.2009

09.30 - 10.30 Frühstücksnetworking

10.30 - 11.15 Aufbau der finanziellen Unabhängigkeit der 
Rechtsanwältin, Frau Dipl. Kauffrau Susanne Fischer, 
Bavaria-Industriebeteiligungen+Finanzanlagen GmbH

11.15 - 12.00 Datenschutzrechtliche Aspekte in der Kanzlei, 
RAin Isabell Conrad, Kanzlei Schneider

12.15 - 12.30 Espressopause

12.45 - 13.45 Mitgliederversammlung der ARGE Anwältinnen

13.45 - 14.30 Mittagessen auf Selbstzahlerbasis, 
anschließend Stadtführung „Frauen in Bronze und Stein“ 

durch Frau Dr. Ulrike Kvech-Hoppe

Bitte senden Sie diese Anmeldung bis 30.09.2009 an:

ANMELDUNG: per Fax an 089 / 55 26 33 98 oder an: 

ARGE Anwältinnen c/o Kanzlei Feller
Marsstr. 4, 80335 München
Tel. 089 / 20000430, Fax: 089 / 20000431
info@kanzleifeller.de

Kanzlei oder Firma (bitte in Druckbuchstaben)

Titel, Name, Vorname (bitte in Druckbuchstaben)

Straße PLZ / Ort

Tel. Fax Email

Datum Unterschrift

Sie erhalten nach Anmeldung eine Anmeldebestätigung und die Rechnung zuge-
sandt. Mit der Anmeldebestätigung erhalten Sie weitere Informationen zum
Rahmenprogramm. Die Teilnahmegebühr beträgt:

❑ 190,00 € (Mitglieder ARGE), 

❑ 240,00 € (Nichtmitglieder)

Bei gleichzeitigem Beitritt zur ARGE wird lediglich die reduzierte Gebühr berechnet.

Ich nehme teil: (Wenn gewünscht, bitte ankreuzen!)

❑ am Besuch der Blöcke   ❍ A,   ❍ B,  ❍ C,  ❍ D, ( bitte ankreuzen )
❑ an der Synagogenführung
❑ am Empfang in der Juristischen Bibliothek
❑ am Ausklang im Ratskeller (auf Selbstzahlerbasis)
❑ am Mittagessen am Samstag (auf Selbstzahlerbasis)
❑ an der Stadtführung

❑ Ja, ich möchte der ARGE beitreten. Bitte senden Sie mir das 
Beitrittsformular zu.

❑ Betreuung von __Kinder/n im Alter von___erbeten (während der 
Konferenz tagsüber kostenlos!) – geplant u.a. Besuch des 
Deutschen Museums, das vor allem auch für Kinder viel bietet.

Hotelkontingente finden Sie unter www.dav-anwaeltinnen.de

Einladung zur 10. Anwältinnenkonferenz in München

KEEP SMILING MIT BISS – 
KRISENMANAGEMENT FÜR DIE ANWÄLTIN VON DER ANWÄLTIN

DONNERSTAG MÜNCHENER SYNAGOGE UND 
08.10.2009 RATHAUS DER STADT MÜNCHEN

17.30 - 18.45 Besuch  der Münchener Synagoge Ohel-Jakob, Eingang
Gemeindezentrum der IKG, Jakobsplatz 8, anschließender  

19.00 - 21.30 Empfang in der Juristischen Bibliothek im Rathaus der 
Stadt München, Marienplatz 8, Raum 366

Ausklang im Ratskeller München 

FREITAG INSTITUTO CERVANTES, Alfons-Goppel-Str. 7
09.10.2009 (ehemals Marstallplatz)

09.00 - 9.30 Begrüßung seitens der Arbeitsgemeinschaft Anwältinnen
durch die Vorsitzende RAin Silvia C. Groppler

Grußwort des MAV München
durch die 1. Vorsitzende RAin Petra Heinicke

Grußwort der RAK München
durch  den Vizepräsidenten RA Dr. Fritz Kempter und 
Vorstandsmitglied Frau RAin Sabine Feller

09.30 - 10.15 Die ersten 100 Tage im Job aus Sicht einer Personalleitung
Dr. Isabel Thielen, Vice President Human Resources, 
Random House GmbH

10.15 - 10.45 Espressopause

10.45 - 11.30 Die ersten 100 Tage im Job und danach 
RAin Sabine Kilper, Kanzlei Kilper

Wiedereinstieg in den Beruf, 
11.30 - 11.45 RAin Monika Roas, Verband berufstätiger Mütter

11.45 - 12.00 RAin Grit Sänger, Erfahrungsbericht eines erfolgreichen 
Wiedereinstiegs 

12.00 - 12.15 Ilona Cosack, ABC AnwaltsBeratung Cosack, 
Fachberatung für Rechtsanwälte und Notare
... als Rechtsanwältin erfolgreich: Neue Impulse für die Praxis

12.15 - 13.30 Mittagessen

13.30 - 17.30 Workshops zu den Themenbereichen:

Block A: Neueste Tipps und Tricks zu Vergütungsvereinbarung und RVG, 
Karin Scheungrab, Dipl. Rechtspflegerin

Block B: take five, die fünf Grundlagen erfolgreicher Kommunikation im 
Mandat, Gisela Maria Schmitz, Regisseurin und coach

Block C:  Chefsache Akquisition, wie gewinne ich Mandanten,
Johanna Busmann, Trainerin für Kommunikation und Rhetorik

Block D: Erfolgshonorar und Prozessfinanzierung,
RAin Birte Meyer, Allianz ProzessFinanz GmbH

danach Zeit zum Shoppen, Ratschen, Relaxen ...

Hinweis: Zur Zeit- und Raumplanung bitten wir Sie, bereits mit dieser Anmeldung 

anzugeben,  an welchen Workshop-Blöcken Sie teilnehmen werden.

ab 19.30 Podiumsdiskussion mit Frauen aus Wirtschaft u. Politik 
zum Thema Krise moderiert von Dr. Susanne Betz, Hörfunk-
redakteurin in der Abteilung Politik des Bayerischen Rundfunks

anschließend Abendessen auf Selbstzahlerbasis

Münchener AnwaltVerein e.V.

10. Anwältinnenkonferenz in München
vom 8.10.2009 bis 10.10.2009

Stornierung: Kostenlose Stornierung bis zum 15.09.2009 möglich, ab dem 16.09.2009 ist die Erstattung der Tagungsgebühr ausgeschlossen.

Fragen: Bei Fragen zur Anmeldung wenden sie sich bitte an info@kanzleifeller.de
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Endlich: § 15a RVG ist in Kraft getreten

Am 4. August 2009 ist das Gesetz zur Modernisierung von Verfahren im
anwaltlichen und notariellen Berufsrecht, zur Errichtung einer Schlichtungs-
stelle der Rechtsanwaltschaft sowie zur Änderung sonstiger Vorschriften im
Bundesgesetzblatt verkündet worden. § 15a RVG ist damit am 5. August
2009 in Kraft getreten und die folgenreiche Rechtsprechung des BGH zur
Anrechnung der Geschäftsgebühr auf die Verfahrensgebühr endlich korri-
giert worden. Das Anwaltsblatt 7/2009 stellt die Neuregelung vor.  

Aktuelles
Im August sind eine Reihe wichtiger Gesetzesänderungen 
in Kraft getreten: 

Inkrafttreten am 4. August 2009

- Das Gesetz zur Bekämpfung unerlaubter Telefonwerbung ist am 
4. August 2009 in Kraft getreten. Es verbietet Werbeanrufe bei 
Verbrauchern, wenn diese nicht vorher ausdrücklich ihre Einwilligung
erklärt haben. Werbeanrufer dürfen ihre Telefonnummer nicht mehr
unterdrücken. Verstöße gegen diese Verbote können - anders als 
bisher - mit empfindlichen Geldbußen geahndet werden. Zudem
werden die Widerrufsrechte von Verbraucherinnen und Verbrauchern
bei telefonischen Vertragsschlüssen erweitert. 

- Am 4. August 2009 ist auch die gesetzliche Regelung der Verstän-
digung im Strafverfahren in Kraft getreten. Seit langem gehört es zum
Alltag in deutschen Gerichtssälen, dass sich das Gericht mit den Be-
teiligten über den Prozess und sein Ergebnis verständigt. Nun ist erst-
mals gesetzlich geregelt, unter welchen Voraussetzungen solche 
Verständigungen möglich sind. Absprachen darf es künftig nur in der
öffentlichen Hauptverhandlung geben. Weitreichende Dokumenta-
tions- und Mitteilungspflichten schaffen die notwendige Transparenz. 
Die bewährten Grundsätze des Strafprozesses bleiben unangetastet. 
Insbesondere darf die Verständigung nie alleinige Grundlage des Ur-
teils sein. Die Strafe muss trotz der Verständigung der Schuld des 
Täters gerecht werden. Und das Urteil bleibt in vollem Umfang über-
prüfbar. 

- Seit dem 4. August 2009 stehen die Vorbereitung von terroristischen 
Gewalttaten und die Anleitung zu solchen Taten gesondert unter
Strafe. Die neuen Vorschriften des Staatsschutzstrafrechts erfassen
etwa den Besuch eines terroristischen Ausbildungslagers zur Vorbe-
reitung eines terroristischen Anschlags. Bestraft werden auch Perso-
nen, die Beziehungen zu einer terroristischen Vereinigung aufnehmen
oder unterhalten, um sich in der Begehung einer schweren staats-
gefährdenden Gewalttat unterweisen zu lassen. Da das Internet als
Propagandamedium für Terroristen erheblich an Bedeutung gewon-
nen hat, ist jetzt auch das Verbreiten oder Anpreisen terroristischer
"Anleitungen" - etwa für die Herstellung von Sprengstoffen oder den
Bau von Sprengvorrichtungen - strafbar. 

Inkrafttreten am 5. August 2009

- Das Gesetz zur Angemessenheit der Vorstandsvergütung ist am 
5. August 2009 in Kraft getreten. Die Finanzmarktkrise hat gezeigt,
dass in vielen Unternehmen zu stark auf das Erreichen kurzfristiger
Parameter und zu wenig auf das langfristige Wohlergehen geachtet
wurde. Die Neuregelung sorgt bei der Managervergütung für lang-
fristige Verhaltensanreize und stellt sicher, dass auch in Vorstands-
etagen mit Augenmaß vergütet wird. Auch wird es künftig leichter 
möglich sein, Gehälter bei einer Verschlechterung der Lage des Un-
ternehmens zu kürzen. 

- Auch die von Bundesjustizministerin Zypries vorgeschlagenen Rege-
lungen zum Anlegerschutz treten in Kraft. Für ab dem 5. August 2009 
entstehende Ansprüche wegen Falschberatung gelten längere Ver-
jährungsfristen. Außerdem werden Banken künftig verpflichtet, den
Inhalt jeder Anlageberatung zu protokollieren und dem Kunden eine
Ausfertigung des Protokolls an die Hand zu geben. Dies soll den An-
lageberater zu höherer Sorgfalt veranlassen und damit insgesamt die
Qualität der Beratung erhöhen. In einem Prozess wegen schlechter 
Beratung kann sich der Kunde auf das Beratungsprotokoll berufen.
Diese neuen Dokumentationspflichten werden ab dem 1. Januar 2010
gelten, damit den Banken die benötigte Zeit für organisatorische Vor-
bereitungen bleibt. 

- Am 5. August 2009 ist ein Gesetz über Internetversteigerungen in
der Zwangsvollstreckung in Kraft getreten. Bislang ist die Versteige-
rung von beweglichen Sachen - zum Beispiel von Möbeln und elek-
tronischen Geräten - in der Zivilprozessordnung als Präsenzversteige-
rung vor Ort durch den Gerichtsvollzieher vorgesehen. Die Neurege-
lung ergänzt die bestehenden Vorschriften, damit die Internet-
versteigerung auch in der Zwangsvollstreckung selbstverständlich
wird. Jetzt sind die Bundesländer am Zug, die Einzelheiten - etwa die
Versteigerungsplattform, Beginn, Ende und Ablauf der Auktion oder 
die Voraussetzungen für die Teilnahme an der Versteigerung - durch
Rechtsverordnung zu regeln. 

- Der zum 5. August 2009 in Kraft getretene neue § 15a des Rechts-
anwaltsvergütungsgesetzes beinhaltet eine wichtige Änderung für 
die gerichtliche und rechtsanwaltliche Praxis. Die Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs hatte dazu geführt, dass bei der Erstattung von
Prozesskosten vom unterlegenen Gegner in bestimmten Situationen
Mandanten, die bereits vorgerichtlich einen Rechtsanwalt einge-
schaltet hatten, schlechter standen als solche, die den Rechtsanwalt
sogleich mit der Prozessvertretung beauftragt hatten. Dieses nicht 
sachgerechte Ergebnis gehört ab dem 5. August 2009 der Vergan-
genheit an. Die Neuregelung ist Teil des Gesetzes zur Modernisierung 
von Verfahren im anwaltlichen und notariellen Berufsrecht, das unter
anderem seit dem 1. September 2009 eine unabhängige, bundesweit 
tätige "Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft" eingeführt hat.

- Außerdem wurde am 4. August 2009 das Gesetz zur Umsetzung der
Aktionärsrechterichtlinie (ARUG) im Bundesgesetzblatt veröffentlicht.
Das Gesetz passt das Aktienrecht dem Internetzeitalter an. Aktionäre
werden künftig besser informiert und ihnen wird die Stimmrechts-
ausübung erleichtert. Zusammen mit einer Vereinfachung des Voll-
machtsstimmrechts der Banken will das Gesetz die Präsenz von 
Aktionären in der Hauptversammlung erhöhen. Das ARUG erschwert
sogenannten "räuberischen Aktionären" das Geschäft und enthält
zudem eine für die Praxis wichtige Neuordnung des Fristenregimes
im Vorfeld der Hauptversammlung. Die wesentlichen Bestimmungen
dieses Gesetzes sind allerdings am 1. September 2009 in Kraft getreten.

Quelle: Budesjustizministerium. Weitere Informationen auf der Home-
page des Bundesjustizministeriums unter http://www.bmj.bund.de/
enid/Pressestelle/Pressemitteilungen_58.html

Ehemaliges Trambahnhäuschen: Haltestelle Neuhausen
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Anerkennung von Kindererziehungszeiten 
in der Rentenversicherung

Der Deutsche Bundestag hat in seiner 228. Sitzung am 19.06.2009 
in Zweiter und Dritter Beratung den Entwurf eines Gesetzes zur 
Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze
in der Fassung der Beschlussempfehlung und des Berichtes des
Ausschusses für Arbeit und Soziales (BT-Drucks. 16/13424,
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/134/1613424.pdf) angenom-
men. In Artikel 4 der Ausschussempfehlung wird § 208 SGB VI wie
folgt gefasst: 

“§ 208 
Nachzahlung bei anzurechnenden Kindererziehungszeiten 

Elternteile, denen Kinderziehungszeiten anzurechnen sind und die bis
zum Erreichen der Regelaltersgrenze die allgemeine Wartezeit nicht
erfüllt haben, können auf Antrag freiwillige Beiträge für so viele Monate
nachzahlen, wie zur Erfüllung der allgemeinen Wartezeit noch erforder-
lich sind. Beiträge können nur für Zeiten nachgezahlt werden, die noch
nicht mit Beiträgen belegt sind. § 209 Abs. 1 Satz 1 gilt nicht.“ 
Mit dieser Neuregelung behebt der Gesetzgeber ein Problem, das durch
die Rechtssprechung des Bundessozialgerichtes entstanden ist. Das
Bundessozialgericht hatte grundsätzlich anerkannt, dass auch für
Mitglieder berufständischer Versorgungseinrichtungen Kindererziehungs-
zeiten in der gesetzlichen Rentenversicherung angerechnet werden.
Problematisch hieran war bislang, dass es praktisch schwierig war, die
erforderliche Wartezeit zu erreichen, die Voraussetzung für die Inanspruch-
nahme der Rentenleistungen ist. Für Kinderziehungszeiten nach 1992
mussten mindestens zwei Kinder betreut worden sein, um die 60 Beitrags-
monate zu erreichen. Nach der gesetzlichen Neuregelung wird es
Versorgungswerksmitgliedern freistehen, freiwillig Beiträge in die gesetz-
liche Rentenversicherung nachzuzahlen, um diese Wartezeiten zu erfüllen.
Diese gesetzliche Neuregelung entspricht zwar nicht der Forderung der
berufsständischen Versorgungseinrichtungen, d. h. auch der Rechtsan-
waltsversorgungswerke, dass Kindererziehungszeiten in den Versor-
gungswerken selbst aus Bundesmitteln anerkannt werden können, stellt
jedoch zumindest eine Besserstellung der Versorgungswerksmitglieder
zum vorherigen Zustand dar.
(Quelle: Newsletter der RAK München Nr. 7/2009) 

Interessante Entscheidungen

Bundesverfassungsgericht: 
Keine pauschale Kappungsgrenze für Zeithonorare

Das Bundesverfassungsgericht hat mit deutlichen Worten klar gestellt,
dass eine pauschale Kappung des nach Zeitaufwand abgerechneten 
Anwaltshonorars auf das Fünffache der gesetzlichen Gebühren verfas-
sungswidrig ist. Eine solche Beschränkung des vertraglichen Anspruchs
stelle einen schweren Eingriff in die Berufsfreiheit des Anwalts dar, heißt

es in dem Beschluss der 2. Kammer des Ersten Senats, den sie unter
www.anwaltsblatt.de finden. Der Bundesgerichtshof hatte 2005 geurteilt
(AnwBl 2005, 582), dass bei Strafverteidigern eine pauschale Kappungs-
grenze greife. Nur bei ganz ungewöhnlichen, geradezu extremen Einzel-
fällen seien Ausnahmen möglich. Der Verfassungsrechtsausschuss des
DAV (unter Mitwirkung des DAV-Strafrechtsausschusses und des DAV-
Ausschusses RVG und Gerichtskosten) hatte die Verfassungsbeschwerde
des Anwalts für begründet gehalten und im Einzelnen in der Stellung-
nahme Nr. 27/2008 (www.anwaltverein.de/downloads/stellungnahmen/
Stellungnahme-27.08.pdf) die Folgen der BGH-Rechtsprechung darge-
legt: In konkreten Fällen liegt am Ende der Stundensatz unter 30 Euro.

Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts finden Sie unter
www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rk2009061-
5_1bvr134207.html

(Quelle: DAV Depesche Nr. 26/09, 9. Juli 2009)

Sicherstellung und Beschlagnahme von E-Mails auf dem
Mailserver des Providers nicht verfassungswidrig

Bundesverfassungsgericht, 79/2009 vom 15. Juli 2009

Beschluss vom 16. Juni 2009 – 2 BvR 902/06 –

Der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts hat eine Verfassungs-
beschwerde zurückgewiesen, die sich gegen die Sicherstellung und Be-
schlagnahme von E-Mails auf dem Mailserver des Providers wendete. 
Zwar greifen diese Maßnahmen in das verfassungsrechtlich gewährlei-
stete  Fernmeldegeheimnis aus Art. 10 Abs. 1 GG ein. Die allgemeinen 
strafprozessualen Vorschriften der §§ 94 ff. StPO rechtfertigen jedoch 
diesen Eingriff in das Fernmeldegeheimnis, wenn dem Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit und den sachlichen Erfordernissen einer entspre-
chenden Ausgestaltung des strafprozessualen Verfahrens Rechnung ge-
tragen wird. 

Der Verfassungsbeschwerde lag folgender 
Sachverhalt zugrunde:

Das Amtsgericht ordnete in einem Ermittlungsverfahren gegen Dritte
wegen Betrugs und Untreue die Durchsuchung der Wohnung des Be-
schwerdeführers an, um dort Unterlagen und Datenträger, insbeson-
dere Textdateien und E-Mails aufzufinden, die als Beweismittel in 
Betracht kamen. Der Beschwerdeführer hatte sein E-Mail-Programm so
eingestellt, dass seine E-Mails nicht standardmäßig auf seinen lokalen
Rechner übertragen wurden, sondern auch nach dem Abruf in einem
zugangsgesicherten Bereich auf dem Mailserver seines Providers ge-
speichert blieben. Die E-Mails konnten von dem PC des Beschwerde-
führers nur abgerufen werden, indem eine Internetverbindung
hergestellt wurde. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung wies der Be-
schwerdeführer die Ermittlungspersonen auf diese Sachlage hin. Er ver-
wahrte sich aber gegen einen Zugriff auf die E-Mails, weil der
Durchsuchungsbeschluss dies nicht zulasse. 

Das Amtsgericht ordnete daraufhin die Beschlagnahme der Daten auf
dem E-Mail-Account des Beschwerdeführers bei seinem Provider an. Der 
Beschwerdeführer wusste von diesem Beschluss, der fernmündlich von
der Staatsanwaltschaft aus seinen Räumen beantragt und vom Amts-
gericht dorthin übermittelt worden war. Am selben Tag wurden beim
Provider die gesamten etwa 2.500 E-Mails des Beschwerdeführers, die
seit Januar 2004 bis März 2006 auf dem Mailserver gespeichert wor-
den waren, auf einen Datenträger kopiert und den Ermittlungsbehörden
übergeben. Die Beschwerde dagegen blieb ohne Erfolg. Auf einen Eil-
antrag des Beschwerdeführers wies die 3. Kammer des Zweiten Senats
des Bundesverfassungsgerichts im Wege einer einstweiligen Anordnung

Am Dantebad
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das Amtsgericht an, im Einzelnen bezeichnete Datenträger, Ausdrucke
und Schriftstücke zu versiegeln und in Verwahrung zu nehmen. 

Der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts wies die Verfassungs-
beschwerde nunmehr zurück und entschied, dass die angegriffenen Ent-
scheidungen den verfassungsrechtlichen Vorgaben für den damit
verbundenen Eingriff in Art. 10 Abs. 1 GG genügen, so dass der Be-
schwerdeführer durch die Sicherstellung der E-Mails auf dem Server des 
Providers nicht in seinen Grundrechten verletzt ist. 

Der Entscheidung liegen im Wesentlichen 
folgende Erwägungen zu Grunde:

Der zugangsgesicherte Kommunikationsinhalt in
einem E Mail-Postfach, auf das der Nutzer nur
über eine Internetverbindung zugreifen kann, ist 
durch das Fernmeldegeheimnis (Art. 10 Abs. 1 GG)
geschützt. Der Kommunikationsteilnehmer hat
keine technische Möglichkeit, die Weitergabe der
E-Mails durch den Provider an Dritte zu verhin-
dern. Dieser technisch bedingte Mangel an 
Beherrschbarkeit begründet die besondere Schutzbedürftigkeit durch das
Fernmeldegeheimnis, welches jenen Gefahren für die Vertraulichkeit be-
gegnen will, die sich aus der Verwendung eines Kommunikationsmedi-
ums ergeben, das einem staatlichem Zugriff leichter ausgesetzt ist als die
direkte Kommunikation unter Anwesenden. Dies gilt unabhängig davon,
ob eine E-Mail auf dem Mailserver des Providers zwischen- oder endge-
speichert ist. Dem Schutz durch Art. 10 Abs. 1 GG steht nicht entgegen,
dass während der Zeitspanne, während deren die E-Mails auf dem Mails-
erver des Providers „ruhen“, ein Telekommunikationsvorgang in einem
dynamischen Sinne nicht stattfindet. Art. 10 Abs. 1 GG folgt nicht dem
rein technischen Telekommunikationsbegriff des Telekommunikationsge-
setzes, sondern knüpft an den Grundrechtsträger und dessen Schutzbe-
dürftigkeit aufgrund der Einschaltung Dritter in den
Kommunikationsvorgang an. Die spezifische Gefährdungslage und der
Zweck der Freiheitsverbürgung von Art. 10 Abs. 1 GG bestehen auch
dann weiter, wenn die E-Mails nach Kenntnisnahme beim Provider ge-
speichert bleiben. Die Sicherstellung und Beschlagnahme von auf dem
Mailserver des Providers gespeicherten E-Mails greifen in den Schutzbe-
reich des Fernmeldegeheimnisses ein. Die Auslagerung der E-Mails auf
den nicht im Herrschaftsbereich des Nutzers liegenden Mailserver des Pro-
viders bedeutet nicht, dass der Nutzer mit dem Zugriff auf diese Daten
durch Dritte einverstanden ist. 

Die strafprozessualen Regelungen der §§ 94 ff. StPO ermöglichen
grundsätzlich die Sicherstellung und Beschlagnahme von E-Mails, die auf
dem Mailserver des Providers gespeichert sind. Sie genügen insoweit den
verfassungsrechtlichen Anforderungen, die an eine gesetzliche Ermächti-
gung für Eingriffe in das Fernmeldegeheimnis zu stellen sind. Insbesondere
entsprechen sie insoweit dem Gebot der Normenbestimmtheit und Nor-
menklarheit. 

§§ 94 ff. StPO sind hinsichtlich der Sicherstellung und Beschlagnahme
von auf dem Mailserver des Providers gespeicherten E-Mails auch verhält-
nismäßig. Die wirksame Strafverfolgung, die Verbrechensbekämpfung und
das öffentliche Interesse an einer möglichst vollständigen Wahrheitser-
mittlung im Strafverfahren sind legitime Zwecke, die eine Einschränkung
des Fernmeldegeheimnisses rechtfertigen können. Zur Wahrung der Ver-
hältnismäßigkeit ist es nicht geboten, den Zugriff auf beim Provider ge-
speicherte E-Mails auf Ermittlungen zu begrenzen, die zumindest Straftaten
von erheblicher Bedeutung betreffen, und Anforderungen an den Tatver-
dacht zu stellen, die über den Anfangsverdacht einer Straftat hinausgehen. 

Auch der konkrete Eingriff aufgrund von §§ 94 ff. StPO war verhältnis-
mäßig. Dem Schutz des Fernmeldegeheimnisses muss bereits in der
Durchsuchungsanordnung, soweit die konkreten Umstände dies ohne 

Gefährdung des Untersuchungszwecks erlauben, durch Vorgaben zur 
Beschränkung des Beweismaterials auf den erforderlichen Umfang
Rechnung getragen werden. Beim Zugriff auf umfangreiche elektro-
nisch gespeicherte E-Mail-Bestände sind die ver-fassungsrechtlichen
Grundsätze zu gewährleisten, die der Senat in seinem Beschluss zur
Durchsuchung und Beschlagnahme eines umfangreichen elektronischen
Datenbestands (vgl. BVerfGE 113, 29 <52 ff.>) entwickelt hat. Die Ge-
winnung überschießender, für das Verfahren bedeutungsloser Daten ist
nach Möglichkeit zu vermeiden. 

Eine sorgfältige Sichtung und Trennung der E-
Mails nach ihrer Verfahrensrelevanz wird am Zu-
griffsort nicht immer möglich sein. Sofern die
Umstände des jeweiligen strafrechtlichen Vor-
wurfs und die auch technische Erfassbarkeit des
Datenbestands eine unverzügliche Zuordnung 
nicht erlauben, muss die vorläufige Sicherstellung
größerer Teile oder gar des gesamten E-Mail-Be-
stands erwogen werden, an die sich eine Durch-
sicht gemäß § 110 StPO zur Feststellung der
potenziellen Beweiserheblichkeit und -verwert-

barkeit der E-Mails anschließt. Ist den Straf verfol- gungsbehörden im Ver-
fahren der Durchsicht unter zumutbaren Bedingungen eine materielle
Zuordnung der verfahrenserheblichen E-Mails einerseits oder eine Lö-
schung oder Rückgabe der verfahrensunerheblichen E Mails an den Nut-
zer andererseits nicht möglich, steht der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
einer Beschlagnahme des gesamten Datenbestands nicht entgegen. Es
muss dann aber im Einzelfall geprüft werden, ob der umfassende Daten-
zugriff dem Übermaßverbot Rechnung trägt. 

Bestehen tatsächliche Anhaltspunkte dafür, dass ein Zugriff auf gespei-
cherte Telekommunikation Inhalte erfasst, die zum Kernbereich privater
Lebensgestaltung zählen, hat er insoweit zu unterbleiben. Es muss si-
chergestellt werden, dass Kommunikationsinhalte des höchstpersönlichen
Bereichs nicht gespeichert und verwertet, sondern unverzüglich gelöscht
werden, wenn es ausnahmsweise zu ihrer Erhebung gekommen ist. 

Der effektive Schutz materieller Grundrechte bedarf auch einer ent-
sprechenden Ausgestaltung des Verfahrens. Werden in einem Postfach 
auf dem Mailserver des Providers eingegangene E-Mails sichergestellt, 
ist der Postfachinhaber im Regelfall zuvor von den Strafverfolgungs-
behörden zu unterrichten, damit er jedenfalls bei der Sichtung seines 
E-Mail-Bestands seine Rechte wahrnehmen kann. Werden auf dem
Mailserver des Providers gespeicherte E-Mails ausnahmsweise ohne Wis-
sen des Postfachinhabers sichergestellt, so ist dieser so früh, wie es die
wirksame Verfolgung des Ermittlungszwecks erlaubt, zu unterrichten.
Diesen Anforderungen wird durch § 35 StPO und § 98 Abs. 2 Satz 6
StPO Rechnung getragen. 

Die Durchsicht gemäß § 110 StPO bezweckt die Vermeidung einer über-
mäßigen und auf Dauer angelegten Datenerhebung. Zur Wahrung der 
Verhältnismäßigkeit kann es im Einzelfall geboten sein, den Inhaber der 

Direkt hinter dem Pflaster beginnt der Strand.
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08:15 – 09:00 | Ankunft, Anmeldung, Begrüßungskaffee

Zentralveranstaltungen

09:00 – 09:15 | Begrüßung durch RA Anton Mertl, Präsident des Bayeri schen AnwaltVerbandes und
RA Hans Link, Präsident der Rechtsanwaltskammer Nürnberg

09:15 – 11:00 | Prof. Dr. Fritjof Haft, Normfall, München
Die elektronische Justiz - Revolution oder Flop?
Entwicklung, Realität, Vision.

11:00 – 11:30 | Kaffeepause

11:30 – 13:00 | Götz Schartner, 8com GmbH & Co. KG, Ludwigshafen
Sicherheit im Internet und Intranet - Live Hacking
Mit Live-Vorführung von: Suchen von fremden Computern im Internet, Hacken von „geschützten“
Firmennetzwerken, Mitlesen fremder E-Mails, Phishing, Manipulation von Zahlungsverkehrsoftware,
Schutzmaßnahmen Online Banking, etc.

13:00 – 14:30 | Gemeinsames Mittagessen

Vier parallele Fachveranstaltungen
Arbeitsrecht – Familienrecht – Mietrecht – Seminar für Kanzlei mitarbeiterinnen 
und -mitarbeiter | 30 Min. Kaffeepause

14:30 – 18:00 | Arbeitsrecht*: RiBAG Dr. Ernst Fischermeier, Bundesarbeitsgericht Erfurth
Arbeitsrecht in der Insolvenz

14:30 – 18:00 | Familienrecht*: RA Dr. Walter Kogel, Aachen
Strategien im Zugewinnausgleich vor und nach der Gesetzesnovelle

14:30 – 18:00 | Mietrecht*: VRiBGH a.D. Prof. Dr. Friedemann Sternel, Hamburg
Brennpunkte in der Wohn- und Gewerberaummiete nach obergerichtlicher
Rechtsprechung
Report - Fragen - Diskussion

14:30 – 18:00 | Speziell für Fachangestellte: Dipl. Rpflin Karin Scheungrab, Leipzig
Forderungspfändung - Effektiver Zugriff auf Konto, Lohn- und Gehalt des Schuldners
Blick in die Zukunft: P(fändungsschutz)-Konto 

→ dieses Seminar kann auch gesondert gebucht werden: s. nächste Seite

Kurzvorträge: 

14:30 – 16:00 | RA Michael Friedmann, Hannover, qnc GmbH
Web 2.0 und Social-Media-Marketing für Rechtsanwälte
XING, Twitter, Facebook und Blogs erfreuen sich großer Beliebtheit im Internet. Wie beeinflussen diese
Dienste die Anwaltschaft und die Mandanten? Welche Chancen und Risiken entstehen dadurch?

16:30 – 18:00 | Ole Bertram, AnNoText GmbH, Rechtsanwalt Christoph Dyk, Landshut
Elektronischer Rechtsverkehr - Fluch oder Segen?
Neue Chancen für die Anwaltschaft - ein Praxis-Workshop

5. Bayerischer Anwaltstag
Freitag, 27. November 2009 | 9.00 bis 18.00 Uhr

Maritim Hotel Nürnberg, Frauentorgraben 11, 90443 Nürnberg

Der Bayerische Anwaltstag 
wird unterstützt von

Fragen?
Dr. Martin Stadler
eMail m.stadler@mav-service.de
Telefon 089. 552 633-97

Preise und Anmeldung
→ nächste Seite

* Bescheinigungen nach § 15 FAO: 3,5 Stunden

Bayerischer
AnwaltVerband

In Kooperation:



Ich melde mich unter Anerkennung Ihrer Teilnahmebedingungen (s.u.) an:

5. Bayerischer Anwaltstag, 27.11.2009: Ganztagspauschale (mit Mittagessen und Tagungsgetränken)
für DAV-Mitglieder € 150,– zzgl. MwSt (€ 178,50) | für Nichtmitglieder € 180,– zzgl. MwSt (€ 214,20)

Gesonderte Buchung für das MitarbeiterInnen-Seminar: Forderungspfändung
für das erste Kanzleimitglied: € 98,– zzgl. MwSt (€ 116,62) | für jedes weitere Kanzleimitglied: € 88,- zzgl. MwSt (€104,72)

MAV GmbH
Herrn Dr. Martin Stadler
Amerikahaus, Zi. 207 
Karolinenplatz 3
80333 München 

ANMELDUNG   per Fax: 089. 552 633-98 per eMail: m.stadler@mav-service.de

Kanzlei / Firma

Name/Vorname:

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon:

Fax:

eMail:

Ich bin Mitglied des DAV    [  ] ja               [  ] nein

Rechnung an                       [  ] mich        [  ] die Kanzlei      

HP MAV 9/2009

Bei mehreren Teilnehmern:

bitte getrennte Anmeldungen!

Datum    Unterschrift

Teilnahmebedingungen

Anmeldungen werden mit Eingang der schriftlichen Anmeldung verbindlich. Die Plätze bei allen Tagungen sind begrenzt. Es gilt die
Reihenfolge der Anmeldungen.

Die Übertragung der Teilnahmeberechtigung ist möglich, sofern uns Name und Anschrift des Ersatzteilnehmers umgehend 
mitgeteilt werden. Macht der Anmelder von seinem Übertragungsrecht keinen Gebrauch, ist die Tei l nahme gebühr auch dann zu zahlen, wenn
der Anmelder seine Anmeldung zurückzieht oder an der Tagung nicht teilnimmt. 

Bei Absagen länger als zwei Wochen vor Veranstal tungs beginn wird dem Anmelder lediglich eine Bearbeitungs gebühr in Höhe von 
€ 50,– zzgl. MwSt. (= € 59,50) in Rechnung gestellt. 

Änderungen: Wird die Tagung kurzfristig abgesagt, verschoben oder in einen anderen Veranstaltungsraum verlegt, sind Ansprüche 
daraus ausgeschlossen. 

Fragen, Wünsche

Petra Rottmann
Telefon 08031. 90 894-33 | Fax 08031. 90 894-77 | eMail geschaeftsfuehrer@bayerischer-anwaltverband.de
Dr. Martin Stadler 
Telefon 089. 552 633-97 | Fax 089. 552 633-98 | eMail m.stadler@mav-service.de
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sichergestellten E-Mails in die Prüfung der Verfahrenserheblichkeit ein-
zubeziehen. Ob eine Teilnahme an der Sichtung sichergestellter E-Mails
geboten ist, ist im jeweiligen Einzelfall unter Berücksichtigung einer wirk-
samen Strafverfolgung einerseits und der Intensität des Datenzugriffs
andererseits zu entscheiden. 

Soweit E-Mails von den Ermittlungsbehörden gespeichert und ausge-
wertet werden, kann es erforderlich sein, den Betroffenen Auskunft über
die Datenerhebung zu erteilen, um sie in den Stand zu versetzen, et-
waige Grundrechtsbeeinträchtigungen abzuwehren. Dem wird durch
die besonderen strafprozessualen Auskunftsregelungen gemäß § 147,
§ 385 Abs. 3, § 397 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit § 385 Abs. 3, §
406e und § 475 StPO sowie bei Nichtverfahrensbeteiligten durch § 491
StPO Rechnung getragen. Der begrenzte Zweck der Datenerhebung ge-
bietet grundsätzlich die Rückgabe oder Löschung aller nicht zur
Zweckerreichung benötigten kopierten E-Mails. § 489 Abs. 2 StPO ent-
hält entsprechende Schutzvorkehrungen.

Aus dem Ministerium der Justiz
und für Verbraucherschutz
Kosten- und Schuldenfalle Shopping Card 
(PM 138/09 vom 07.08.09)

Verbraucherschutzministerin Merk warnt vor Kreditkarten- und
Schuldenkrise der Verbraucher 
"Es wäre eine große Dummheit, Fehler die in anderen Ländern 
bereits gemacht wurden, in Deutschland zu wiederholen."

Zunehmend bieten Kreditinstitute Shopping Cards an. Dass man beim
Einkauf mit einer derartigen Karte in Wirklichkeit einen Kredit erhält, für
den man Zinsen von 15 % und mehr zahlen muss, erfährt man erst, wenn
man das Kleingedruckte liest.

Dazu äußerte sich Bayerns Verbraucherschutzministerin Beate Merk in
München: "Ein solches Modell treibt die Verbraucher in die Schuldenfalle.
Mit Worten wie "Wünsche hat jeder", "kein Gehaltsnachweis" und  
"kostenlos" wird dem Kunden suggeriert, er müsse kein Bargeld zur 
Verfügung haben, um sich Dinge leisten zu können. Die Karte ist zum Teil
direkt im Laden erhältlich. Ein billiger Kredit wird in Aussicht gestellt. Das
ist Irreführung. Tatsächlich verstecken sich hinter solchen Angeboten 
Kreditzinsen von 15 % und mehr. Schuldenmachen wird als harmlose
Normalität dargestellt. ...

Als eine bedenkliche Fehlentwicklung beurteilt es die Ministerin, wenn Ver-
braucherkredite ohne Gehaltsnachweis und Bonitätsprüfung vergeben
werden: "Genau so hat die Kreditkartenkrise in den USA begonnen. Es
wäre eine große Dummheit, Fehler die in anderen Ländern bereits gemacht
wurden, in Deutschland zu wiederholen. Die derzeitige Finanzmarktkrise
wurde maßgeblich durch eine allzu leichtfertige Kreditvergabe in den USA
ausgelöst."; "Wer sich von einem Verzicht auf eine Gehaltsprüfung ange-
sprochen fühlt, sollte gut überlegen, ob er tatsächlich einen als Shopping
Card verschleierten Kredit mit Zinsen von 15 % und mehr in Anspruch
nimmt!", so Merks Appell auch an die Verantwortung der Verbraucher.
Ab dem 11. Juli 2010 wird außerdem nach einem jüngst vom Bundestag
beschlossenen Gesetz eine Vergabe von Kleinkrediten an Verbraucher

ohne Gehaltsprüfung ausdrücklich nicht mehr zulässig sein. Mit dem Ge-
setz werden auch die Anforderungen und insbesondere die Informati-
onspflichten bei der Vergabe von Verbraucherkrediten verschärft. "Sollten
wir damit die Gefahren für die Verbraucher durch Shopping Cards und an-
dere Formen von revolvierenden Kreditkarten nicht in den Griff bekom-
men," so die Ministerin, "dann muss der Gesetzgeber hier nachbessern -
notfalls auch auf europäischer Ebene!" 

Nähere Informationen zu Kreditkarten sind im Verbraucherinformations-
system Bayern (VIS Bayern) unter http://www.vis.bayern.de/finanzen_ver-
sicherungen/revolvingkreditkarten.htm abrufbar.

Personalia
Amtswechsel München

Manfred Nötzel übernimmt Staatsanwaltschaft München I
Eduard Mayer wird Leitender Oberstaatsanwalt in München II

Mit einem Festakt im Schloss Nymphenburg hat Justizministerin 
Dr. Beate Merk am 13.7.2009 die neuen Chefs der beiden Münchner
Staatsanwaltschaften vorgestellt. Eduard Mayer wurde zum Nachfolger
des Leitenden Oberstaatsanwalt Dr. Rüdiger Hödl ernannt, der Ende Au-
gust in den Ruhestand getreten ist. Manfred Nötzel hat das Zepter bereits
im Frühjahr vom ehemaligen Leitenden Oberstaatsanwalt Christian
Schmidt-Sommerfeld übernommen. Sowohl die ausscheidenden als auch
die neuen Behördenleiter erhielten viel Lob und Dank von der Ministerin. 

Manfred Nötzel (59) hat sein Amt als Leiter der größten bayerischen
Staatsanwaltschaft München I schon am 9. März 2009 angetreten. Seit
Beginn seiner Karriere in der bayerischen Justiz war Nötzel in München
tätig gewesen, zunächst als Richter am Amts- und Landgericht, als
Staatsanwalt und als Staatsanwalt als Gruppenleiter. 1995 wurde er zum
Oberstaatsanwalt ernannt und war bei der Staatsanwaltschaft München
I sowie bei der Generalstaatsanwaltschaft eingesetzt. Im Februar 2003
wurde er schließlich zum Leitenden Oberstaatsanwalt bei der Münchner
Generalstaatsanwaltschaft ernannt und leitete dort eine schwerpunkt-
mäßig für Wirtschaftsstrafsachen zuständige Abteilung. Ministerin Merk
stellte fest, dass sich Nötzel nun auch als Leiter der Staatsanwaltschaft
München I bereits bewährt habe. "Was Sie anpacken, hat Substanz. Ju-
ristischen Herausforderungen stellen Sie sich mit Elan entgegen. Be-
harrlich, fachkundig und entscheidungsfreudig erledigen Sie die Ihnen
übertragenen Aufgaben."

Seinen Vorgänger im Amt, Christian Schmidt-Sommerfeld (60), be-
dachte die Ministerin ebenfalls mit Anerkennung für seine geleistete Ar-
beit. Schmidt-Sommerfeld wurde bereits im Februar 2009 in sein neues
Amt als Präsident des Landgerichts München II eingeführt. Seine Lauf-
bahn hatte er als Staatsanwalt, Richter am Landgericht und Staatsanwalt
als Gruppenleiter in München begonnen. Als Oberstaatsanwalt war
Schmidt-Sommerfeld sowohl bei der Generalstaatsanwaltschaft München
als auch bei der Staatsanwaltschaft München I tätig. Im Jahr 2000 wurde
er zum Leitenden Oberstaatsanwalt bei der Generalstaatsanwaltschaft

Leonrodplatz

Englischer  Garten
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München befördert; 2003 stieg er zum Chef der Staatsanwaltschaft Mün-
chen I auf. Merk hob hervor, dass er sich schon in vielen Positionen immer
wieder neu bewiesen habe. "Dass Ihnen auch Ihre neue Mission gelingen
wird, davon bin ich überzeugt," sagte die Ministerin. 

Dr. Rüdiger Hödl (64) gehört der Staatsanwaltschaft München II bereits
seit 1987 an, zuletzt über sieben Jahre lang als Leiter. Seine Karriere hatte
er beim Amtsgericht Deggendorf als Richter begonnen. Bis auf eineinhalb
Jahre dort und später weitere drei Jahre als Richter am Amtsgericht Ro-
senheim war er durchgehend im Bereich der Strafverfolger tätig, zunächst
als Staatsanwalt in Deggendorf und Traunstein, später als Staatsanwalt als
Gruppenleiter bei der Staatsanwaltschaft München I, bis er 1987 zum
Oberstaatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft München II ernannt wurde.
Ab 1993 war er Vertreter des Behördenleiters gewesen, seit Februar 2002
hat er schließlich die Chefposition inne. Ende August ist er in den Ruhe-
stand treten. Die Ministerin hob vor allem Hödls absolute Integrität, seine
rückhaltlosen Offenheit, seine Genauigkeit und sein Gespür für die Sache
lobend hervor. Merk: " Leicht gemacht haben Sie es sich nie. Sie waren
nie gleich mit dem ersten Ergebnis zufrieden. Sie haben immer genau hin-
geschaut und, sofern erforderlich, beharrlich nachgebohrt."

Sein Nachfolger Eduard Mayer (60) übernimmt zum 1. September 2009
die Leitung der Staatsanwaltschaft München II . Mayer war zunächst Staats-
anwalt und Richter in München, bevor er 1998 eine Gruppenleiterstelle
bei der Staatsanwaltschaft München I übertragen bekam. Weitere Statio-
nen waren das Amt eines Oberstaatsanwalts in München, eines aufsichts-
führenden Richters am Amtsgericht München, die ständige Vertretung des
Leiters der Staatsanwaltschaft München II und schließlich, ab 2004, die
Stelle als Vizepräsident des Amtsgerichts München. Neben seinen fachli-
chen Fähigkeiten, die Mayer in den verschiedenen Positionen unter Beweis
gestellt habe, hob Ministerin Merk vor allem seine Qualitäten im Umgang
mit anderen hervor: "Die menschliche Komponente kommt bei Ihnen nie
zu kurz. Wegen Ihrer Ausgeglichenheit, Ihrer Hilfsbereitschaft, Ihrer Erfah-
rung, Ihrer sachlichen, aber bestimmten Art werden Sie von den Kollegen
und Mitarbeitern hoch geschätzt." (Quelle: PM 124/09 vom 13.07.09)

AG Transport- und Speditionsrecht - 
Neuer Vorsitzender aus München

Unser Mitglied, Rechtsanwalt Roland Mittelhammer,  wurde zum neuen
Vorsitzenden des Geschäftsführenden Ausschusses der Arbeitsgemein-
schaft Transport- und Speditionsrecht gewählt. Sein Vorgänger Rechts-
anwalt Dieter Janßen aus Bremen hat die Arbeitsgemeinschaft seit ihrer
Gründung im Jahr 2005 geleitet. Die Wahl Mittelhammers erfolgte in
der Sitzung des Geschäftsführenden Ausschusses bereits Anfang 2009.
Frohes Schaffen! (Quelle: AnwBl 7/2009)

Verdienstorden für Dr. Fritz Kempter

Am 9. Juli 2009 verlieh Ministerpräsident Horst Seehofer den Bayeri-
schen Verdienstorden an 68 Persönlichkeiten. Einer der Preisträger war 
Dr. Fritz Kempter, Vizepräsident der Rechtsanwaltskammer für den
Oberlandesgerichtsbezirk München  und Präsident des Verbandes Freier
Berufe in Bayern e. V..  Der Münchener AnwaltVerein e. V. gratuliert ihm
herzlich zu dieser Auszeichnung und Würdigung seines außerordentli-
chen Engagements.

Nützliches und Hilfreiches
- Termine, Broschüren, Ratgeber, Internetadressen 

ZWEITER  DEUTSCH-POLNISCHER RECHTSDIALOG HAMBURG
18. und 19. SEPTEMBER 2009

Handelskammer Hamburg, Albert-Schäfer-Saal, Adolphsplatz 1

In Zeiten immer weiter greifenden Zusammenwachsens der europäi-
schen Gemeinschaft, zu der seit 2004 auch Polen gehört, und der In-
ternationalisierung der Juristenausbildung, wird es immer mehr zur
Selbstverständlichkeit für Juristen, sich mit dem Recht der Nachbarn zu
beschäftigen. Nach dem großen Erfolg des ersten Hamburger Deutsch-
Polnischen Rechtsdialogs knüpfen die Veranstalter an diese Veranstal-
tung an und vertiefen die Auseinandersetzung mit der Rechtsordnung
des Nachbarstaates in ausgewählten Rechtsgebieten. Besonders her-
vorzuheben ist im Rahmen der diesjährigen Veranstaltung die Koopera-
tion zwischen dem Kreisanwaltsrat Gda’nsk (Danzig) und der
Hanseatischen Rechtsanwaltskammer Hamburg. Die Bedeutung gren-
züberschreitender Anwaltstätigkeit nimmt in letzter Zeit stark zu; neben
dem Ziel, das deutsche und das polnische Rechtssystem gegenseitig be-
kannter zu machen, muss es auch darum gehen, die Rahmenbedin-
gungen für die Tätigkeit der Anwälte im jeweils anderen Land zu
beleuchten. Nicht zuletzt wegen des hohen Anteils polnischsprachiger
Bürger in Hamburg tauchen auch im Familienrecht in der Hamburger
Praxis immer mehr Rechtsfragen mit Bezug zu Polen auf. Der arbeits-
rechtliche Bestandsschutz wird in Deutschland wie in Polen in Zeiten
globaler Krisensituationen verstärkt diskutiert. Dies ist der Anlass, auch
dieser Frage Raum beim Rechtsdialog einzuräumen, um von den Erfah-
rungen und vom Meinungsstand im Partnerland zu profitieren. Der Ex-
port aus Deutschland in die neuen EU-Länder wie Polen hat sich seit

Fortsetzung S. 19, nach dem SeminarprogrammWittelsbacher Brücke
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mandatsorientiert: Praxis-Know-how in 3 bis 4 Stunden
Kompaktseminare 2009/II: September bis Dezember

MAV&schweitzer.Seminare

September

■ RA WP StB Andreas Ziegenhagen (Salans), Berlin
24.09. Distressed M&A 7
■ Dr. Meo-Micaela Hahne, Vors. Richterin am BGH
25.09. Aktuelle Rechtsprechung des XII. Zivilsenats 2
■ RiOLG Michael Triebs, Augsburg
30.09. Vollständige Neugestaltung des Versorgungs -

ausgleichs 2

Oktober

■ Gero Fischer, Vors. Richter am BGH a.D., Freiburg
01.10. Insolvenzrecht aktuell 7
■ Notar Dr. Hans Frieder Krauß, München
02.10. Vorweggenommene Erbfolge 3
■ Dr. Ludwig Kroiß, Direktor des AG Traunstein / 

RiOLG Dr. Christian Seiler, München/Landshut
07.10. Verfahren in Familiensachen: Das neue FamFG 3
■ RA Dr. Oliver Wolff-Rojczyk (FPS Rechtsanwälte), Frankfurt
08.10. Produkt- und Markenpiraterie 9
■ RAin Eva Weiler, Mediatorin, München

RA Dr. Gunter Schlickum, Mediator, München
09.10. Praktische Übungen für Mediatoren (2 Tage) 14
■ RiOLG Franz Tischler, München
14.10. Ausgewählte Fragen des Gewerbemietrechts 11
■ Prof. Dr. Joachim Bornkamm, Vors. Richter am BGH
15.10. Neue Rechtsprechung zum Markenrecht 10
■ Dipl. Rpflin Karin Scheungrab, Leipzig
20.10. Gebührenoptimierung im Familienrecht 4
■ Dipl. Rpflin Karin Scheungrab, Leipzig
21.10. Die Reform des Familienverfahrensrechts 16
■ RiAG Dr. Michael Cirullies, Hagen
23.10. Vollstreckung in Familiensachen 5
■ Dr. Peter Gerhardt, Vors. Richter am OLG München a.D.
28.10. Mangelfall nach dem neuen Unterhaltsrecht 5
■ RiBSG Dr. Josef Berchtold 
30.10. Scheinselbstständigkeit 15

Inhalt

Familie und Vermögen.............................................................. 2
Patientenverfügung .................................................................. 6
Vermögensverwaltung.............................................................. 6
Unternehmensrechtliche Beratung

mit Insolvenzrecht ............................................................................ 7
Gewerblicher Rechtsschutz, Wettbewerbsrecht

mit Produkt- und Markenpiraterie.................................................... 9
Immobilien

Miet-, Wohnungseigentums-, Bau- und Vergaberecht, HOAI ............ 11
Zivilverfahrensrecht

mit Mediation .............................................................................. 14
Arbeitsrecht .............................................................................. 15
Scheungrab-Seminare 

für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ............................................ 16

Veranstaltungsort und Wegbeschreibung ............................ 18
Teilnahmebedingungen .......................................................... 19
Anmeldeformulare .................................................................. 19

Münchener AnwaltVerein e.V.

Teilnahmegebühr

beträgt grundsätzlich – sofern beim jeweiligen Seminar nicht

anders angegeben 

– für DAV-Mitglieder: € 118,00 zzgl. MwSt (= € 140,42) 
– für Nicht mitglieder: € 138,00 zzgl. MwSt (= € 164,22)

In der Gebühr jeweils eingeschlossen 

Seminarunterlagen, Getränke

Veranstaltungsort
sofern nicht anders angegeben

Amerikahaus

Karolinenplatz 3, 80333 München

Wegbeschreibung → Seite 18

1



2MAV&schweitzer.Seminare
→

D
ie

 S
e
m

in
a
rp

re
is

e
 fin

d
e
n

 S
ie

 a
u

f S
e
ite

 1
, V

e
ra

n
s
ta

ltu
n

g
s
o

rt u
n

d
 W

e
g

b
e
s
c
h

re
ib

u
n

g
 a

u
f S

e
ite

 1
8

→
D

ie
 S

e
m

in
a
rp

re
is

e
 fin

d
e
n

 S
ie

 a
u

f S
e
ite

 1
..

Familie und Vermögen
→ Parhofer/Hussain, Die Patientenverfügung: Seite 6

Wieg, Vermögensverwaltung: Seite 6
Scheungrab, Die Reform des Familienverfahrensrechts: Seite 16

Dr. Meo-Micaela Hahne, Vors. Richterin am BGH

Aktuelle Rechtsprechung des XII. Zivilsenats 
zum Unterhalt zwischen Ehegatten

25.09.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAFam

1. Zur Dauer des Betreuungsunterhalts nach

§ 1570 BGB nach der Reform

2. Zum Unterhaltsanspruch der nicht verhei-

rateten Mutter gemäß § 1615l BGB

3. Zum Unterhaltsbedarf nach den eheli-

chen Lebensverhältnissen

4. Zur neuen Rangfolge und dem Über-

gangsrecht

5. Zur Befristung des nachehelichen Unter-

halts

Dr. Meo-Micaela Hahne

Vors. Richterin am BGH
(XII. Senat), Karlsruhe

RiOLG Michael Triebs, Augsburg

Vollständige Neugestaltung des Versorgungsausgleichs 
zum 01.09.2009: 

Überblick über die neuen Regelungen/besonders praxisrelevante Fragen 

für die Beratungstätigkeit von Anwälten

Wiederholung: 30.09.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAFam

Zum 01.09.2009 wird das Gesetz zum völlig neu
geregelten Versorgungsausgleich in Kraft treten. Der
Gesetzgeber hat zwar den Grundsatz der Halbteilung
beibehalten. Er hat ihn aber völlig neu ausgestaltet. Im
Gegensatz zum früheren Recht mit einer Gesamtsaldie-
rung und einem Einmalausgleich wird nunmehr jedes
Anrecht jedes Ehegatten real geteilt. Eine Verrechnung
findet nur noch ausnahmsweise durch den Versor-
gungsträger statt. Die strukturellen Probleme des Ver-
sorgungsausgleichs, vor allem unter dem Stichwort
„Dynamisierung“ (Umwertung) von Anrechten  u. a.
mit Hilfe der Barwertverordnung, sind entfallen. 
Für die Beratungstätigkeit in der anwaltschaftlichen 
Praxis sind verschiedene Problemkreise von Bedeu-
tung. 
Das Gesetz lässt zum einen erleichtert Vereinbarungen
zu, was neue Möglichkeiten der Gestaltung eröffnet.
Zum anderen regelt es verschiedene Ausnahmen von
der Durchführung des Versorgungsausgleichs, so bei
kurzer Ehezeit, einem geringen Ausgleichswert und
grober Unbilligkeit. Auch diese Möglichkeiten sind im
Rahmen von Vereinbarungen in Betracht zu ziehen. 

1. Vergleich alter und neuer Versorgungs-

ausgleich

2. Die Bewertungsvorschriften im Einzelnen

Ehezeitanteil/Ausgleichswert/Kapitalwert
3. Durchführung der Realteilung

interne und externe Teilung
4. Vereinbarungen

5. Ausschluss des Versorgungsausgleichs

kurze Ehezeit, grobe Unbilligkeit, geringer Aus-
gleichswert

6. Verfahrensvorschriften

insbesondere Auskunftsanspruch
7. Die Übergangsbestimmungen im 

Einzelnen

8. Überblick über das Abänderungs -

verfahren

9. Überblick über den schuldrechtlichen 

Versorgungsausgleich

10. Unterhaltsprivileg nach neuem

Recht/Wegfall des Rentnerprivilegs

11. Taktische Überlegungen für die Beratung

Michael Triebs

– Mitglied der Versorgungsaus-
gleichskommision des Deutschen
Familiengerichtstages

– Co-Autor von »Bassenge u.a.,
Familiensachen: Kommentar« 
(C.F.Müller)

Fragen, Wünsche

→ Dr. Martin Stadler: Telefon 089. 552 633-97 | m.stadler@mav-service.de
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→ Anmeldeformular: Seiten 19/20

Dr. Ludwig Kroiß

– Lehrbeauftragter an der 
Universität Passau

– Mitglied im Vorstand des Deut-
schen Nachlassgerichtstages und
im wissenschaftlichen Beirat der
Zerb

Veröffentlichungen:
– Dombek/Kroiß, Formular -

Bibliothek Vertragsgestaltung
– Kroiß, FormularBibliothek

Zivilprozessrecht
– Ann/Kroiß/Mayer, Anwalt-

Kommentar, Erbrecht
– Kroiß/Seiler, Das neue FamFG:

Erläuterungen, Muster, Arbeits-
hilfen – u.a,

Dr. Ludwig Kroiß, Direktor des Amtsgerichts Traunstein / RiOLG Dr. Christian Seiler, München/Landshut

Verfahren in Familiensachen: Das neue FamFG

Wiederholung: 07.10.2009: 14:00 bis ca. 18:15 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAFam

Der Bundestag hat am 27.06.2008 das Gesetz 
über das Verfahren in Familiensachen und in den
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit
(FamFG) beschlossen. Die Reform wird  zum
01.09.2009 in Kraft treten. Das FamFG umfasst
nahezu 500 Vorschriften, wobei das familiengerichtli-
che Verfahren in 270 Paragrafen umfassend neu gere-
gelt wird. Die bisher im FGG, in der ZPO und in der
HausratsVO verstreuten Vorschriften werden 
aufgehoben. 
Eine erfreuliche Neuerung ergibt sich für die Anwälte,
die in Familiensachen tätig sind: endlich wird das
“große Familiengericht” für alle Streitigkeiten zwi-
schen Eheleuten eingeführt! Nicht mehr die Landge-
richte, sondern die Familiengerichte entscheiden künftig
über die so genannten „sonstigen Familiensachen“, wie
Gesamtschuldnerausgleich, unbenannte Zuwendun-
gen, Ehegatteninnengesellschaften und Steueraufteilun-
gen. Auch die Vermögensauseinandersetzung mit den
Schwiegereltern wird nunmehr vor dem Familienrich-
ter ausgetragen. Die „Scheidung light“ – ohne Anwäl-

te – ist vom Tisch. Der Anwaltszwang wird dabei
sogar ausgeweitet.
Auch im Nachlassverfahrensrecht gilt es wichtige
Änderungen zu beachten, so z. B. bezüglich gerichtli-
cher Zuständigkeit, Sachverhaltsermittlung, Beweis-
recht, Rechtsmittel und Kosten. 
1. Entstehungsgeschichte und Ziele der

Reform

2. Neuregelung des Allgemeinen Teils

– Zuständigkeit und Instanzenzug 
– Beteiligtenbegriff 
– Verfahren im ersten Rechtszug
– Beweiserhebung
– Vergleich
– Kosten

3. Das Verfahren in Familiensachen

– einstweiliger Rechtsschutz
– Kostenentscheidung
– Verfahren in Ehesachen/Scheidungssachen

Forts. → bitte wenden

Notar Dr. Hans Frieder Krauß, München

Vorweggenommene Erbfolge

02.10.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAErb

1. Die gesetzlichen Schwächen der Schen-

kung und Wege zu ihrer Beseitigung

Güterstandsschaukel – Ausstattung – gesellschafts-
rechtliche Anwachsungsvorgänge etc.

2. Sozialrechtliche Risiken

Vorkehrungen zum Schutz des Vermögens bei Ver-
armung des Veräußerers (§ 528 BGB!) – Verar-
mung des Erwerbers – Verarmung verwandter
Personen (z. B. weichender Geschwister) – Schaf-
fung unverwertbaren Vermögens i. S. d. § 12
Abs. 1 SGB II/§ 90 SGB XII

3. Die wichtigsten Instrumente zur Absiche-

rung des Veräußerers in zivilrechtlicher,

ertragsteuerrechtlicher und schenkung-

steuerlicher Hinsicht

– Nutzungsvorbehalte: insbesondere Nießbrauch
und Wohnungsrechte und deren Ausgestaltung,
die Renaissance des Nießbrauchs als Folge der
Abschaffung des § 25 ErbStG, Gefahren bei
späterem Verzicht auf den Nießbrauch

– Leistungsvorbehalte: wiederkehrende Geldrenten
und ihre ertragsteuerliche Einordnung, haus-
wirtschaftliche Verrichtungen, Pflegeleistungen
und ihre Einordnung in das System des SGB
XI und SGB XII

– Rückforderungsvorbehalte als Instrumente des

Dr. Hans-Frieder Krauß

– Autor: 
Überlassungsverträge in der 
Praxis (ZAP: 2. A. 2009)

– Mitautor
Schulte-Nölke, Formularbuch
Vertragsrecht (ZAP: 3. A.2009)
Groll, Praxishandbuch Erb-
rechtsberatung (Dr. Otto
Schmidt: 3. A. 2009 in Vorb.)
Beck’scher Online-Kommentar
zur GBO

– Mitherausgeber der Beck’schen
Online-Formulare (BeckOF) im
internet-Portal „beck online“,
zugleich Bereichsherausgeber für
das Gesellschaftsrecht mit Schwer-
punkt auf Umwandlungsrecht
uam.

– Referiert u.a. in der erbrechtli-
chen Fachanwaltsausbildung
(vgl. www.notarkrauss.de.)

Pfändungsschutzes, der Vorkehrung gegen unge-
wollte Weitervererbung, Gefährdung durch
Scheidungsverfahren und zur Steuervermeidung 

4. Pflichtteilsrechtliche Aspekte, insbeson-

dere Pflichtteilsergänzung, Ausgleichs-

pflichtteil, Anrechnung auf den Pflichtteil

5. Verhältnis zu weichenden Geschwistern,

Gleichstellungsabreden, Voraussetzun-

gen und Grenzen der §§ 2050 ff. BGB

6. Ertragsteuerliche Hinweise

Gegenleistungen mit Entgeltcharakter – Sonder-
ausgabenabzug – Spekulationsbesteuerung –
Auflösung stiller Reserven bei Betriebsvermögen

7. Schenkungssteuerrechtliche Hinweise

(Bewertung – Verschonungstatbestände – Voraus-
setzung und Absicherung),
erbschaftsteuerliche Belastung bei

Erbauseinandersetzung

8. Besonderheiten bei Übertragung von

Gesellschaftsanteilen in vorweg-genom-

mener Erbfolge, personengesellschafts-

rechtliche Nachfolgeklauseln

9. Besonderheiten bei Übertragungen unter

Ehegatten

Freigebige Schenkung, ehebedingte Zuwendungen
über Rückabwicklung, Besonderheiten bei Zuwen-
dungen unter nichtehelichen Lebensgefährten
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Fragen, Wünsche

→ Dr. Martin Stadler: Telefon 089. 552 633-97 | m.stadler@mav-service.de

MAV&schweitzer.Seminare 4

Kroiss/Seiler, Verfahren in Familiensachen (Forts.)

– Verfahren in Kindschaftssachen
– Abstammungssachen
– Adoptionssachen
– Wohnungszuweisungssachen und Hausrats -

sachen
– Gewaltschutzsachen

– Versorgungsausgleichsverfahren
– Verfahren in Unterhaltssachen
– Verfahren in Güterrechtssachen

4. Neukonzeption des Rechtsmittelrechts

5. Das nachlassgerichtliche Verfahren

Dr. Christian Seiler

– Seit 2008 Richter am OLG
München

– Familienrichter am Amtsgericht
in Landshut und Freising

– Lehrbeauftragter der Universität
Passau

– Co-Autor: Kroiß/Seiler, Das
neue FamFG: Erläuterungen,
Muster, Arbeitshilfen 

– diverse andere Ver öffentlichungen

Umsatzsteigerung im familienrechtlichen

Mandat! Das FamGKG regelt alle Gegenstandswerte
neu und nicht immer anwaltsfreundlich. Es gibt Mit-
tel, Wege und Möglichkeiten des Anwalts gegenzu -
steuern, selbst gestalterisch tätig zu werden. 
1. FamFG und FamGKG: Neue Möglichkei-

ten bei den Kostenentscheidungen des

Familiengerichts und die Neuregelungen

der Gegenstandswerte für Verbund –

Isolierte Verfahren – Eilverfahren – außer -

gerichtliche Tätigkeiten 

2. Problemkreis Geschäftsgebühr

– Ab „1,5“ wird’s erst richtig interessant: Argu-
mente für MEHR!

– Gerichtliche und außergerichtliche Geltendma-
chung 

– Die gesetzliche Neuregelung der Anrechnung
und die Folgen für die Praxis

3. Nötige Reaktion: Vergütungsvereinba-

rung: Kümmern Sie sich um Ihr Geld! 

– Rechtlicher Rahmen und inhaltliche Möglich -
keiten

– Erfolgshonorar: Neue Möglichkeiten seit dem
01.07.2008

– Entscheidungen des BGH zu Form und Inhal-
ten der Vergütungsvereinbarung

– Hinweis nach § 49 b BRAO und die Folgen
der Unterlassung

– Unzulässige Vereinbarungen – erlaubte Inhalte
und Möglichkeiten

– Vergütungsvereinbarung im PKH- bzw. Bera-
tungshilfe- Mandat?! Vergütungsvereinbarung
bei Rechtsschutzversicherung

4. Konkrete Formulierungsvorschläge

5. Perfekte Erfassung und optimale Abrech-

nung wirklich aller Gebühren in allen

wichtigen und maßgeblichen familien-

rechtlichen Fallgestaltungen 

6. Neues, Aktuelles und Wissenswertes zu

Verfahrenskostenhilfe, PKH und Bera-

tungshilfe

– Voraussetzungen und Folgen
– Begriff der Angelegenheit: Nicht alles muss in

einen Topf!
7. Übergangsregelungen

8. Checklisten – aktuelle Rechtsprechung –

Übersichten – Diskussion

Dipl. Rpflin Karin Scheungrab, Leipzig

Gebührenoptimierung im Familienrecht 
FamFG und FamGKG: Information und notwendige Reaktion | nur für Rechtsanwälte

20.10.2009: 14:00 bis ca. 18:00 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAFam

Karin Scheungrab

– seit 16 Jahren Seminarleiterin
zum anwaltlichen Gebührenrecht,
zu Zwangsvollstreckung, ZPO
und Kanzleimanagement 

– Vorsitzende der Fachgruppen
“Gebührenrecht” und “Zwangs-
voll streckung”, der Arbeitsgruppe
“Juristenausbildung” und

– Arbeitsgemeinschaftsleiterin
“Kostenrecht” und “Zwangsvoll-
streckung” am OLG Dresden

– Mitherausgeberin des »Münche-
ner Anwaltshandbuchs Vergü-
tungsrecht« (C.H.Beck)



5 MAV&schweitzer.Seminare
→

D
ie

 S
e
m

in
a
rp

re
is

e
 f

in
d

e
n

 S
ie

 a
u

f 
S

e
it

e
 1

, 
V

e
ra

n
s
ta

lt
u

n
g

s
o

rt
 u

n
d

 W
e
g

b
e
s
c
h

re
ib

u
n

g
 a

u
f 

S
e
it

e
 1

8

→ Anmeldeformular: Seiten 19/20

Dr. Michael Cirullies, weiterer Aufsicht führender Richter am Amtsgericht Hagen

Vollstreckung in Familiensachen
unter Berücksichtigung des neuen FamFG

23.10.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAFam

Familienrechtliche Ansprüche müssen häufig

zwangsweise durchgesetzt werden. 

Dabei geht es meist um die Beitreibung von Geldforde-
rungen, doch nicht selten auch um eine Kindesheraus-
gabe oder um die Gewährung von Gewaltschutz oder
Umgang. Die Bandbreite der Vollstreckungsarten ist
beträchtlich – mal sind die Vorschriften der ZPO, mal
diejenigen der freiwilligen Gerichtsbarkeit anzuwenden.
Das Familienverfahrensgesetz (FamFG) bringt weitere
Neuerungen mit sich. 
Zu alledem befindet sich auch das Vollstreckungsrecht
im Umbruch. Gerade erst hat der Gesetzgeber die Re -
form der Sachaufklärung in der Zwangsvollstreckung 
verabschiedet; die Reform des Kontopfändungsschutzes
ist auf den Weg gebracht. Die Übersicht zu bewahren,
fällt immer schwerer – unliebsame Überraschungen
und Haftungsfälle drohen.  

1. ZPO-Vollstreckung

– allgemeine Vollstreckungsvoraussetzungen
– Zwangsmittel (§§ 887 ff ZPO)
– Mobiliarvollstreckung
– Forderungspfändung
– Immobiliarvollstreckung 

(insb. Teilungsversteigerung)
– Insolvenzrechtliche Probleme
– Arrest
– Unterhalt
– Gewaltschutzgesetz
– Versorgungsausgleich
– Sonstige Familiensachen (§ 266 FamFG)

2. Vollstreckung nach dem FGG/FamFG

– Vom Zwangs- zum Ordnungsmittel
– Kindesherausgabe
– Umgangsregelung
– Versorgungsausgleich
– Verfahren in Abstammungssachen

Dr. Michael Cirullies

seit Jahrzehnten Familien- und
Vollstreckungsrichter, seit 2007
auch Leiter einer  Prüfgruppe für
Gerichtsvollzieherprüfungen  

Veröffentlichungen
– Vollstreckung in Familiensachen,

2009 (FamRZ-Buch 28)
– Co-Autor: Haus- und Grundbe-

sitz in Recht und Praxis (Haufe
Verlag)

Dr. Peter Gerhardt, Vors. Richter am OLG München a.D.

Mangelfall nach dem neuen Unterhaltsrecht 

28.10.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAFam

1. Mangelfall nach dem neuen Unterhalts-

recht

2. Rangfragen

Dr. Peter Gerhardt

einer der führenden Unterhaltsrecht-
ler in Deutschland

3. Einkommenskorrektur im Mangelfall

4. Mangelfall mit einem Bedürftigen

5. Mangelfall mit mehreren Bedürftigen 

RA FAErb FAFam Dr. Michael Bonefeld, München

Erbrecht + Rechnen
präzisiert die Beratung – ein Taschenrechner genügt

08.12.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAErb

In diesem Seminar werden Sie rechnen: Der

Taschenrechner wird gestellt.

1. Die Ausgleichung unter Abkömmlingen

nach § 2050 BGB

– Berechnung der Ausgleichung bei gleichen und
unterschiedlichen Erbquoten

– Berechnung der Ausgleichung bei testamentari-
scher Erbfolge

– Die Ausgleichung von Dienstleistungen nach
dem neuen § 2057a BGB

– Berechnungsschema der §§ 2050, 2055 BGB
– Die Anwachsung nach §§ 1935, 2094, 2056

BGB

Dr. Michael Bonefeld

Autor, Co-Autor und Herausgeber
vieler erbrechtlicher Bücher 
(alle: Zerb-Verlag)

2. Die Berechnungen im Pflichtteilsrecht

– ordentlicher Pflichtteil
– Anrechungspflichtteil
– Ausgleichungspflichteil
– Zusatzpflichteil
– Pflichteilsergänzung
– Kollisionen von § 2315 und § 2325 BGB
– Eigengeschenke nach § 2327 BGB

3. Die Kürzungsrechte

bei Vermächtnis und Auflage § 2318 BGB
4. Berechnung der Anrechnung auf den

Zugewinn und gleichzeitiger Anrechnung

auf den Pflichtteil §§ 1380, 2315 BGB
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Vermögensverwaltung

Patientenverfügung

RA Björn Wieg (Baum Reiter & Collegen), Düsseldorf

Vermögensverwaltung
Rechtlicher Rahmen – Leistungsstörungen – Haftung

10.11.09: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAKap

Björn Wieg

spezialisiert auf die Vertretung von Kapitalanlegern:
– betreut federführend rund 150 Lehman-Geschädigte
– betreut federführend rund 200 Klageverfahren gegen die Badenia AG

wegen sog. Schrottimmobilien-Finanzierungen – bereits mehr als 100
Verfahren konnten erfolgreich im Vergleichswege gelöst werden.

– hat ca. 100 Mandanten in Klageverfahren gegen den AWD wegen 
falscher Anlageberatung betreut 

1. Begriff und Rechtsgrundlagen der Vermögensverwaltung

2. Abgrenzung Vermögensverwaltung / Anlageberatung

3. Pflichten des Vermögensverwalters

– vor Vertragsschluss: Anleger- und anlagegerechte Beratung bei der
Vereinbarung von Anlagerichtlinien, Schwerpunkt u.a. Kick-Backs

– bei der Vertragsdurchführung
4. Haftung des Vermögensverwalters

– Anspruchsgrundlagen 
– Umfang des Schadensersatzanspruchs
– Beweislast – Verjährung

5. Pflichten des Anlegers

6. Beendigung des Vermögensverwaltungs vertrages

– Prof. Dr. med. Klaus Parhofer, leitender Oberarzt der Medizinischen Klinik II, Klinikum der LMU München,

Campus Grosshadern [ Teil A ]

– Dr. med. Maria Hussain, Fachärztin für Allgemeinmedizin, Physikalische Therapie, Lehrbeauftragte der 

LMU München  [ Teil B ]

Die Patientenverfügung
Erfahrungen eines Intensivmediziners und einer Hausärztin – Möglichst konkrete Empfehlungen für kompe-

tente anwaltliche Beratung

02.12.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr

Teil A: Prof. Dr. med. Klaus Parhofer 

1. Einleitung mit zwei Beispielen

2. Ausgangskonflikt: 

Machbares vs. Notwendiges/Sinnvolles

Behandlungsverfahren – zugrunde liegende Krankheit(en)
3. Warum gibt es Patientenverfügungen

Patientenautonomie – verändertes Arzt-Patientenverhältnis
4. Keine Patientenverfügung?

Hippokratischer Eid – ethische / soziale / religiöse Ansichten des
Arztes – geäußerte Ansichten des Patienten mitgeteilt durch Familien-
angehörige / Betreuer

5. Problematik von Patientenverfügung aus Sicht des Inten-

sivmediziners

Normierung nicht möglich – Geltungsdauer – Hoffnung als Therapie-
prinzi – Beispiel

6. Zusammenfassung 

Teil B: Dr. med. Maria Hussain

1. Einleitung

Magensonde, insbesondere die Folgen – Palliativmedizin aus haus-
ärztlicher Sicht

2. Verlust der Äußerungsmöglichkeit durch Beeinträchti-

gung der Sprache

Geistig fitte Patienten, die sich nicht mehr (verständlich) äußern kön-
nen als Folge neurologischer Erkrankungen (Beispiele) – Demenz

3. Sonderfälle

Verweigerungstaktiken (Druck auf Angehörige, Forderung von Auf-
merksamkeit) – Geistig fitte Patienten und Verweigerung Essen und
Trinken

4. Hinweise zur Abfassung einer Patientenverfügung

5. Hausarzt und Kontaktpersonen des Patienten

Arzt / Angehörige (als Betreuer) – Arzt / Anwalt als Betreuer –
Arzt / Pflegekräfte (ambulant,  stationär) – Hinweise für die ideale
Zusammenarbeit der Beteiligten zum Wohl des Patienten

Die Referenten

bemühen sich, zu den einzelnen Punkten möglichst konkrete Empfehlungen
zu geben.
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→ Anmeldeformular: Seiten 19/20

Unternehmensrechtliche Beratung
→ v. Steinau-Steinrück, Umgang m. d. Betriebsrat in der Krise Seite 15

RA WP StB Andreas Ziegenhagen (Salans), Berlin

Distressed M&A
Die Akquisition eines Unternehmens in der Krise

Wiederholung: 24.09.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAGes + FAIns

A. Phasen für “Distressed M & A”

1. Abwicklungsoptionen für Distressed

M&A

share deal  – asset deal – debt-equity-swap
2. Phase 1: M&A vor Insolvenzantrags-

stellung

Insolvenzanfechtung – § 75 AO – § 25 HGB 
– § 613a BGB

3. Phase 2: M&A im Insolvenzeröffnungs -

verfahren

4. Phase 3: M&A nach Eröffnung des 

Insolvenz verfahrens

vor und nach dem Berichtstermin – Reduzie rung
der Risiken – Insolvenzplanverfahren

B. Ausgewählte Problemstellungen im Rah-

men von Distressed M&A-Transaktionen

1. Beteiligte im Rahmen von Insolvenz -

verfahren

2. Risiken/Schwierigkeiten bei einem

“asset deal”

3. Gestaltungsmöglichkeiten für Distressed

M&A-Transaktionen

Verschmelzung, Ausgliederung, Anwachsung –
Kapitalbeschaffung bei Gesellschaftern: Gesell-
schafterdarlehen, Rangrücktritt, Forderungsver-
zicht – Kapitalbeschaffung durch Dritte: Darle-
hen, sanierende Kapitalherabsetzung, stille Gesell-
schaft

4. Betriebsübergang gemäß § 613a BGB bei

M&A aus der Insolvenz

5. Steuerliche Gestaltungen

C. Distressed M&A aus der Insolvenz

1. Übertragende Sanierung

2. Unternehmenserwerb auf Grundlage

eines Insolvenz plans 

Andreas Ziegenhagen

– Partner der Salans LLP in Ber-
lin, bis 2005 Leiter der Practice
Group Insolvenz und Sanierung
von Haarmann Hemmelrath

– spezialisiert auf Insolvenzrecht
und Sanierung, die rechtliche
und steuerliche Beratung bei
Unternehmenstransaktionen in
der Krise

– Co-Autor bei: 
„Windhöfel/Ziegenhagen/Denk-
haus, Unternehmenskauf in
Krise und Insolvenz” (RWS)

Gero Fischer, Vors. Richter am BGH a.D., Freiburg

Insolvenzrecht aktuell

01.10.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAIns

1. Lastschrift in der Insolvenz

Einführung in die Problematik – Die Überein-
stimmungen und die Differenzen zwischen dem
IX. und dem XI. ZS des BGH – Folgerungen
daraus für die Praxis (insbesondere Haftungsver-
meidung)

2. Insolvenzanfechtung

Realakte als anfechtbare Rechtshandlungen, insbe-
sondere Werthaltigmachen von Forderungen –
Gläubigerbenachteiligung bei Zahlungen aus
einem debitorisch geführten Konto – Kongruenz /
Inkongruenz von Globalsicherheiten – Vorsatzan-
fechtung (Begriff der Rechtshandlung bei Druck-
zahlungen, Feststellung des Gläubigerbenachteili-
gungsvorsatzes bei kongruenter Deckung, Anfech-
tungsgegner bei 3-Personen-Verhältnissen) –
Unent geltliche Leistungen bei Erfüllung der Ver-
bind lich keit eines Dritten – Begriff des Barge-
schäfts – Die Wirkungen von § 28e Abs. 1 Satz 2

SGB IV – Anfechtungsberechtigung in Gesell-
schafts- und Gesellschafterinsovenz

3. Aus- und Absonderungsrechte in der

Insolvenz

Sicherung eines Drittdarlehens durch die Grund-
schuld – Vergütung für die Löschung einer wertlo-
sen Grundschuld – Bürgschaftskosten des Kauti-
onsversicherers – Übertragung des Vorbehaltseigen-
tums an die den Kaufpreis finanzierende Bank –
Aussonderungsrecht des Vermieters an gekündigter
Wohnung – Absonderungsrechte wegen Zins- und
Kostenforderungen

4. Gläubigerausschuss und Gläubigerver-

sammlung

Entlassung aus dem Gläubigerausschuss – Auf-
sicht des Insolvenzgerichts über Beschlüsse der-
Gläubigerversammlung

5. Neueste BGH-Rechtsprechung aus 2009

Gero Fischer

– bis 2008 Vorsitzender Richter
des IX. Senats am BGH

– Mitherausgeber der Neuen Zeit-
schrift für das Recht der Insol-
venz und Sanierung (C.H.Beck)

– Mitglied des Redaktionsbeirates
der WuB Zeitschrift für Wirt-
schafts- und Bankrecht (erlag
Wertpapier-Mitteilungen)

– Mitglied des wissenschaftlichen
Beirates des Zentrums für Insol-
venz und Sanierung an der Uni-
versität Mannheim e.V.
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RA WP StB Dr. Matthias Schüppen (Graf Kanitz, Schüppen & Partner), Stuttgart

Unternehmensbewertung für Juristen
Basiswissen für die anwaltliche Beratungspraxis

20.11.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAGes

1. Anlässe, Relevanz, Zielsetzungen

– Forensische Tätigkeit und Vertragsgestaltung
– Argumentationswert, Entscheidungswert, 

objektiver Wert
2. Bewertungsmethoden im Überblick

– Einzelbewertungsverfahren (kostenorientierte
Verfahren)

– Gesamtbewertungsverfahren (erfolgsorientierte
Ansätze)

– marktorientierte Ansätze
– Mischverfahren
– Standards

Dr. Matthias Schüppen

– Beratungsschwerpunkte: Gesell-
schaftsrecht, Kapitalmarkttrans-
aktionen und Unternehmenskäu-
fe (einschließlich Venture Capital
und Private Equity), Rechtsfra-
gen der Unternehmensbewertung

– Mitautor: »Frankfurter Kom-
mentar zum WpÜG«, »Ballwie-
ser, Unternehmenskauf nach-
IFRS und US-GAAP«, »Sei-
bert/Kiem/Schüppen, Handbuch
der kleinen AG«, »WP-Hand-
buch 2008« u.a.m.

3. Ausgewählte Schwerpunkte der Unter-

nehmensbewertung in Rechtsprechung

und Rechtspraxis

– Zulässige Bewertungsmethoden
– Bedeutung des Stichtagsprinzips
– Kapitalzins
– Nicht betriebsnotwendiges Vermögen
– Prämien, Abschläge, besondere Umstände

4. Who is who: Gutachter, Schiedsgutach-

ter, Experten 

– Fairness Opinion versus Bewertungsgutachten
– Schiedsrichter versus Schiedsgutachter
– Auswahl von Gutachtern und Experten

RA Dr. Lars Westpfahl oder RA Jochen Wilkens LL.M. (Boston University) 

beide: Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Hamburg

Grenzüberschreitende Insolvenz – Europa

19.11.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAIns

1. Gesetzliche Grundlagen bei grenzüber-

schreitenden Insolvenzen im Überblick

– Europäische Verordnung für Insolvenzverfahren
– Das deutsche Internationale Insolvenzrecht

2. Eröffnung des Insolvenzverfahrens – 

Welchem Gericht steht die internationale

Zuständigkeit zu?

– COMI vs. Mittelpunkt selbstständiger wirt-
schaftlicher Tätigkeit

– Behandlung von Zuständigkeitskonflikten
– Forum-Shopping – Schuldnerflucht an einen

günstigen Insolvenzstandort
3. Partikular- und Sekundärinsolvenzverfah-

ren – Rechtliche Bestimmungen und stra-

tegische Vorteile

– Partikularverfahren – Zulässigkeit und Auswir-
kungen

– Haupt- und Partikularverfahren – Zusammen-
spiel und Interessengegensätze

– Praktischer Nutzen von Partikularverfahren

Dr. Lars Westpfahl

– Partner der Sozietät 
– Sein Tätigkeitsschwerpunkt liegt

in der insolvenzrechtlichen Bera-
tung sowie der Vertretung in- und
ausländischer Unternehmen bei
Streitigkeiten mit insolvenz- und
gesellschaftsrechtlicher Prägung
insbes. bei grenzüberschreitenden
Sachverhalten

Jochen Wilkens LL.M.

– Principal Associate 
– spezialisiert auf das Gebiet der

Insolvenz- und Restrukturie-
rungsberatung

– berät nationale und internatio-
nalenUnternehmen in Krisen -
situationen

Beide 

Mitautoren von »Grenzüberschrei-
tende Insolvenzen« (RWS: 2008)

4. Behandlung von Auslandsinsolvenzen in

Deutschland – Was Gläubiger wissen soll-

ten

– Grundsatz der automatischen Anerkennung
und seine Ausnahmen

– Wirkungen des ausländischen Insolvenzverfah-
rens im Inland

– Gestaltungsmöglichkeiten
5. Stellung und Pflichten des Insolvenzver-

walters

– Effiziente Zusammenarbeit von in- und auslän-
dischen Insolvenzverwaltern 

– Forderungsanmeldungen
6. Ausgewählte Aspekte der internationalen

Unternehmens- und Konzerninsolvenz

– Zuzug ausländischer Gesellschaften nach
Deutschland

– Migration von Gesellschaften zu Sanierungs-
zwecken

– Konzerninsolvenzen – Modelle und Praxis
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→ Anmeldeformular: Seiten 19/20

RA Dr. Oliver Wolff-Rojczyk (FPS Rechtsanwälte & Notare), Frankfurt am Main

Produkt – und Markenpiraterie
in der Praxis mittelständischer Unternehmen

08.10.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAGewRS

1. Arten der Produktpiraterie

2. Die Sicherung von Schutzrechten

– Übersicht über die betroffenen Schutzrechte
– Vorbeugung durch besondere Kennzeichnungs-

mittel und Markenstrategien

Dr. Oliver Wolff-Rojczyk 

– Partner bei FPS Rechtsanwälte
& Notare

– umfassende Erfahrung bei der
Beratung und gerichtlichen Ver-
tretung von Schutzrechtsinhabern
verschiedener Branchen, 
insbes. bei der Verfolgung von
Verletzungs- und Plagiatsfällen

– Ständige Beratung und Vertre-
tung verschiedener weltweit füh-
render Softwarehersteller bei der
zivil- und strafrechtlichen Verfol-
gung von Produktimitationen
und Produktmanipulationen 

– ständige wettbewerbs- und mar-
kenrechtliche Beratung und Ver-
tretung eines weltweit tätigen
Luxusgüterherstellers u.a.m.

Prof. Dr. Christoph Teichmann, Universität Würzburg

SPE, GmbH oder Limited? 
Strategische Überlegungen bei der Rechtsformwahl für grenzüberschreitende Unternehmungen

26.02.2010: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAGes

1. Rahmenbedingungen

– Aktueller Stand der Europäischen Niederlas-
sungsfreiheit

– Internationales Gesellschaftsrecht: Sitz- und
Gründungstheorie

2. Rechtspraktische Einsatzformen: GmbH,

Limited oder SPE?

– Ausländische Tochtergesellschaften
– Grenzüberschreitende Joint-Ventures
– Inländische Unternehmung

3. Spezifische Probleme der grenzüber-

schreitenden Sitzaufspaltung (GmbH,

Limited)

– Kollisionsrecht – Gesellschaftsrecht
– Steuerrecht – Fazit

Prof. Dr. Christoph Teich-

mann

Schwerpunkt: SPE – Societas Pri-
vata Europaea (”Europa-GmbH”)
– Diverse Beiträge zur SPE in

Fachzeitschriften und Sammel-
werken

– Stellungnahme zur SPE vor dem
Rechtsausschuss des Europäi-
schen Parlaments 

→ www.europeanprivatecompa-
ny.eu 

4. Die Europa-GmbH (SPE)

– Regelungskonzep: Europäische Verordnung,
Gesellschaftsvertrag

– Gründung: Allgemeines, Umwandlung, 
Gründung „ex nihilo“

– Organisationsverfassung: Innenverhältnis der
Gesellschafter, Stellung der Geschäftsführer

– Gläubigerschutz: Kapitalaufbringung, 
Ausschüttungen, Insolvenz

– Mitbestimmung der Arbeitnehmer
– Sitzverlegung

Gewerblicher Rechtsschutz,

Wettbewerbsrecht

3. Sanktionsmöglichkeiten

– Was das Unternehmen tun kann
– Forensic Services
– Zivilrechtliches Vorgehen gegen Verletzer
– Neuerungen durch die Umsetzung der Enforce-

ment-Richtlinie
– Grenzbeschlagnahme
– strafrechtliche Verfolgung
– Rückgewinnungshilfe und Adhäsionsverfahren
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Prof. Dr. Helmut Köhler, Universität München

UWG 2009 aktuell 
und erste Erfahrungen mit der UWG-Novelle 2008

24.11.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAGewRS

1. Geschäftliche Handlungen nach Vertrags-

schluss

2. Generalklausel 

3. Schwarze Liste 

4. Produktnachahmung 

5. Irreführung durch Unterlassen

Prof. Dr. Helmut Köhler

– Richter im Nebenamt am OLG
München (Wettbewerbs- und
Kartell senat) 

– Co-Autor u.a. von „Hefermehl/
Köhler/Bornkamm), Wettbe-
werbs recht, Kurz-Kommentar”
(Verlag C.H.Beck)

6. Gezielte Behinderung 

7. Rechtsbruch 

8. Täter, Teilnehmer, Störer

9. Neue EuGH-Rechtsprechung

10. Neue Gesetzesvorhaben

Prof. Dr. Joachim Bornkamm, Vors. Richter am BGH

Neue Rechtsprechung zum Markenrecht
Überblick über die neuere Rechtsprechung des BGH zum Marken- und Kennzeichenrecht

15.10.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAGewRS

1. Absolute Schutzhindernisse

– Unterscheidungskraft eines Porträtfotos: 
„Marlene-Dietrich-Bildnis“

– Eigenständige Unterscheidungskraft eines Zei-
chenbestandteils: „VISAGE“

– Farbmarke kraft Verkehrsgeltung; „UHU“
2. Löschung durchgesetzter Zeichen

– Schutz eines aufgrund langjährigen Monopols
durchgesetzten Zeichens: „LOTTO“, „POST II“

– Schutz einer Pralinenkugel: „Pralinenkugel“
– Markenfähigkeit eines Legosteins: „Legostein“

3. Relative Schutzhindernisse, Schutzum-

fang der Marke 

– Markenmäßige Benutzung: „Stofffähnchen“
– Schutzumfang durchgesetzter Zeichen: 

„Kinder II“, „Kinderzeit“, „OSTSEE-POST“
– Schutz schranke des § 23 Nr. 2 MarkenG:

„POST I“, „POST/RegioPost“
– Selbständig kennzeichnende Stellung:

„Pantogast“,  „METROBUS“
– Adword-Werbung; „Beta Layout“, „pcb“,

Bana nabay“
4. Markenverletzung beim Internetvertrieb

– Haftung des Plattformbetreibers für Markenver-
letzung des Anbieters: „Internet-Versteigerung I,
II und III“

– Handeln im geschäftlichen Verkehr: „Ohrclips“
– Darlegungs- und Beweislast: „Namensklau im

Internet“ 
– Markenverletzung mit Hilfe der Zugangsdaten

des registrierten Anbieters: „Halzband“

Prof. Dr. Joachim Bornkamm

– Vorsitzender Richter am BGH 
(I. Zivilsenat und Kartellsenat)

– Co-Autor von »Hefermehl/Köh-
ler/Bornkamm,Wettbewerbs-
recht« (C.H.Beck:  27. Auflage
2009) und »Langen/Bunte, Kar-
tellrecht« (Luchterhand: 10. Auf-
lage 2006 ) und »Ahrens, Der
Wettbewerbsprozess« 
(Heymanns: 5. Auflage 2005)

5. Benutzungszwang

Benutzung eines Produkts oder eines Geschäftsbe-
triebs: „AKZENTA“

6. Bösgläubige Markenanmeldung, Agen-

tenmarke

– Anmeldung ausländischer Marke;
„AKADEMIKS“

– Anmeldung im Zusammenhang mit Parallelim-
porten: „CORDARONE“, „Ivadal“

– Agentenmarke nach §§ 11, 17 MarkenG:
„audison“

7. Schutz von Unternehmenskennzeichen

– Schutz von Verbandsnamen: 
„Haus & Grund“

– Abgrenzung gleichnamiger Unternehmen:
„HEITEC“, „Hansen-Bau“

8. Streitigkeiten um Domainnamen

– Jüngeres Kennzeichen versus ältere Domain:
„affilias.de“, „ahd.de“

– Nachname versus Vorname „raule.de“
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→ Anmeldeformular: Seiten 19/20

Immobilien

RA Dr. Mark von Wietersheim, Berlin

Die neue VOB/A 2009 
Wichtige Änderungen bei der Vergabe von Bauleistungen 

03.12.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FABau und FAVerw

1. Umstellung auf gesetzliche Gliederung 

(§ – Abs. – Nr.)

2. Mittelstandsklausel

3. Beschränkte Ausschreibung nur in Ab -

hängigkeit vom Auftragswert, § 3 Abs. 3

4. Bieterauswahl

– Aufwertung der Präqualifikation § 6 Abs. 3
– Eigenerklärungen und Bestätigung

5. Bedarfspositionen, § 7 Abs. 1 Nr. 4

Dr. Mark von Wietersheim

– berät in vergaberechtlichen Fra-
gen mit Schwerpunkt Bauverga-
berecht

– ist ein erfahrener Referent mit
zahlreichen Veröffentlichungen

– Lehrauftrag an der FH Osna-
brück

– Geschäftsführer des forum verga-
be e.V.

– bis 2009 als Syndikus-Anwalt
für die Deutsche Bahn AG tätig

6. Verzicht auf Sicherheitsleistungen bei

Aufträgen unter 250.000 €, § 9 Abs. 7

7. Zusammenfassung der zu veröffentli-

chenden Informationen in § 12 Abs. 2

8. Nachreichen von Preisen,

§ 16 Abs. 1 Nr. 1

9. Nachreichen von Erklärungen, 

§ 16 Abs. 1 Nr. 3

10. Transparenz ex-ante und ex-post, 

§§ 19 Abs. 1, 20 Abs. 3

RiOLG Franz Tischler, München

Ausgewählte Fragen des Gewerbemietrechts
Erläuterungen – Praxishinweise – Gestaltungsempfehlungen

14.10.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAMiet

1. Das Gewerbemietverhältnis in der 

Insolvenz

– Das Eröffnungsverfahren
– Das Regelinsolvenzverfahren nach Eröffnung
– Rechte des Vermieters
– Problem der Masseunzulänglichkeit
– Persönliche Haftung des Insolvenzverwalters
– Ablehnung der Eröffnung
– Überblick: Vermieterinsolvenz

2. Problem: Räumungsvollstreckung

– „Berliner Modell“
– Hamburger Räumung

3. Schriftform

– Vorrang der Individualabrede
– Annahmefrist; Übergabetermin; Einzelfragen
– Heilungsklauseln

4. Dekorationsklauseln

– Klauselkombinationen
– Dekorationsvorgaben
– starre Fristen; Beweislastumkehr
– Umbauten
– Instandsetzung/Instandhaltung

Franz Tischler

– Mitautor des Lindner-Figura/
Oprée/Stellmann: Geschäfts-
raummiete (C.H.Beck: 2008)

– Langjähriger Seminarreferent

MAV&schweitzer.Seminare
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Prof. Dr. Friedemann Sternel, Universität Leipzig

Aktuelle Probleme des Mietrechts 
in der Rechtsprechung des BGH und der Obergerichte – Themenschwerpunkte

04.12.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAMiet

1. Vertragsabschluss

Neues zur Schriftform – Nachholklauseln auf dem Prüfstand – Anfechtungswirkungen bei arglistiger Täu-
schung – Mieteraustausch nach dem Umwandlungsgesetz – mietrechtliche Folgen des Gesellschafterwechsels
bei GbR – Haftung bei Falschauskünften – Auswirkungen von Flächenangaben im Mietvertrag aus Mieter-
höhung, Betriebskostenabrechnung und Gewährleistung

2. Miete und Mieterhöhung

Zur Unwirksamkeit von Vorauszahlungsklauseln und Staffelmietvereinbarungen in Altverträgen – Proble me
bei Vereinbarung von Umsatzsteuer neben der Miete – Mietspiegel: Reichweite als Begründungsmittel, wann
ist er beizufügen? – Rechtsfolgen für die Mieterhöhung bei unwirksamer Modernisierungsankündigung 

3. Betriebskosten

„Transparenz“ als formelles Abrechnungserfordernis, Spezifizierungsgebot und Verständlichkeit – Neues zur
schlüssigen Vereinbarung von Betriebskosten durch Zahlung – Rückforderungsansprüche des Mieters trotz
vorbehaltlosen Saldoausgleichs – Nachforderungsausschluss auch bei rechtzeitiger, aber irriger Abrechnung? –
Erhöhung von Vorauszahlungen auch bei streitigem Abrechnungsergebnis?

4. Mietgebrauch

Reichweite von Erlaubnisvorbehalten im Formularmietvertrag – Verkehrssicherungspflicht des Vermieters:
Vorsorgemaßnahmen – Zur Mängelbeseitigung von Fogging und Feuchtigkeitsschäden – Haftung des 
Vermieters bei Sorgfaltspflichtverletzungen, Abgrenzung zur Gewährleistung – Duldungspflicht des Mieters
bei Nachrüstungsgeboten und Energiesparmaßnahmen – Zur Betriebspflicht des Gewerberaummieters –
Grenzen des Selbsthilferechts des Mieters bei Mängelbeseitigung

5. Gewährleistung

zu Mängeln: Verstöße gegen technische Normen oder Arbeitsschutzvorschriften? störender Publikumsver-
kehr? Energieverschwendung, mangelnde Wirtschaftlichkeit? – Erfüllung oder Schadensersatz bei Doppelver-
mietung? Einbeziehung von Heizkosten in die Minderungsberechnung? – Beschaffenheitsvereinbarung statt
Gewährleistungsausschluss? – Wann hat der Mieter „Kenntnis“ vom Mangel? – Zum Umfang der Untersu-
chungspflicht des Mieters – Zur Ausübung des Zurückbehaltungsrechts im Mietzahlungsprozess

6. Schönheitsreparaturen

Umfang und Fristenpläne in Wohn- und Gewerberaummietverträgen – Farbwahl- und Schlussrenovierungs-
klauseln – Heilung unwirksamer Renovierungsklauseln im Übergabeprotokoll? – Unterschiedliche Behand-
lung von Untergrund- und Vorschäden – Schadensersatzansprüche des Vermieters bei unfachmännischer
Renovierung? – Aufwendungsersatzansprüche des Mieter für nicht geschuldete Renovierungsleistungen

7. Vertragsbeendigung und Vertragsabwicklung

Zum vereinbarten Kündigungsausschluss: zulässige Dauer, Schriftformerfordernis – geänderte Vorausset-
zungen für die Kündigung wegen Zahlungsverzugs? – kein Abmahnerfordernis bei ordentlicher Kündigung
wegen Pflichtverletzungen? – Neues zur Eigenbedarfskündigung: Hinweispflicht auf künftigen Bedarf?
Anbietpflicht bei geeigneter Alternativwohnung? Schadensersatz wegen vorgetäuschten Eigenbedarfs trotz
unwirksamer Kündigung? – Verwertungskündigung des Erwerbers zum Zwecke lukrativer Neubebauung –
Vorkaufsrecht des Wohnraummieters und Kündigungssperre bei Umwandlung in Wohnungseigentum –
Umfang der Rückbaupflicht des Nachmieters – BGH zur Versorgungssperre nach Beendigung des Mietver-
hältnisses

8. Mietprozess und Zwangsvollstreckung

Umfang der Verjährungshemmung durch Mahnbescheidsantrag – Reichweite der Rechtskraft eines klagab-
weisenden Räumungsurteils nach Eigenbedarfskündigung – Hürden der Räumungsvollstreckung gegenüber
im Räumungstitel nicht genannter Personen, Vollstreckungsvereitelung

Prof. Dr. Friedemann Sternel

einer der führenden Mietrechtler
Deutschlands
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→ Anmeldeformular: Seiten 19/20

RA FABau Dr. Wolfgang Koeble (Koeble – Donus – Fuhrmann – Locher – Schotten), Reutlingen

Die neue HOAI 2009

11.12.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FABau

1. Wesentlicher Inhalt der Neuregelungen

und Einstieg in die neue HOAI

2. Geltungsbereich der HOAI

3. Honorarvereinbarung

Baukostenvereinbarungsmodell und sonstige
Honorarvereinbarungen, Änderung von Hono-
rarvereinbarungen, Bonus-/ Malusregelungen

4. Honorar ohne Honorarvereinbarung 

Faktoren für die Honorarberechnung, anrechenba-
re Kosten nach Kostenberechnung bzw. Kosten-
schätzung; maßgebende Grundlage für die anre-
chenbaren Kosten nach DIN 276, ortsübliche
Preise, wiederverwendete Bausubstanz, bedingt
oder nur unter bestimmten Voraussetzungen anre-
chenbare Kosten

Dr. Wolfgang Koeble

– Mitautor bzw. Mitherausgeber
verschiedener Standardwerke:
HOAI-Kommentar; Münchener
Prozessformularbuch: Privates
Baurecht; Kompendium des
Baurechts; Beck´schen Rechtsan-
waltshandbuch;  Beck´schen Pro-
zessformularbuch (alle C.H.Beck) 

– mehr als 50 Beteiligungen an
Schiedsgerichten in komplexen
Bau- und Anlagenbausachen 

– als Gutachter und Schiedsgutach-
ter  in zahlreichen Fällen tätig

5. Ausnahmen vom Mindestpreischarakter

6. Honorar in besonderen Fällen

7. Honorare für Freianlagen, Raumbildenden

Ausbau und Bauen im Bestand

8. Fälligkeit von Zahlungen (Schlusszah-

lung, Abschlagszahlungen)

9. Honorare für im Anhang zur HOAI enthal-

tene Leistungen („Beratungsleistungen“,

Besondere Leistungen)

10. Honorare für nicht (mehr) in der HOAI

erfasste Leistungen (Projektsteuerer,

SiGeKo u.a.)

RA Horst Müller (Müller Hillmayer), München

Der RA im WEG-Prozess
und aktuelle Entwicklungen im WEG

15.12.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAMiet

1. Die RA-Fallen im Prozessrecht

– Das Verbot der  Prozessvertretung bei Beschluss -
anfechtung nach außergerichtlicher Beratung der
Gemeinschaft  

– Die Voraussetzungen rechtzeitiger Klage erhebung
bei Beschlussanfechtung  

– Die Bedeutung der  Anfechtungsbegründungs-
frist und die Folgen der Fristversäumung unter
Berücksichtigung der BGH-Rechtsprechung  

– Der richtige Zeitpunkt für  die Übernahme der
Prozessvertretung der Beklagten  

Horst Müller

– Mitglied im Gesetzgebungs- und
Fachausschuss Miet- und Wohn-
recht des DAV

– Autor von »Praktische Fragen
des Wohnungseigentums«
(C.H.Beck: NJW-Praxis)

– Herausgeber von »Beck’sches For-
mularbuch Wohnungseigentums-
recht« (C.H.Beck)

– Der immanente  Interessenswiderstreit bei Man-
datierung durch den Verwalter für die Beklagten
im Hinblick auf § 49 Abs. 2 WEG  

– Der Streitwert – das große  Problem  
– Die Notwendigkeit von Vergütungsvereinbarun-

gen  
– Die Finanzierung des  anwaltlichen Kostenvor-

schusses aus der Gemeinschaftskasse?

Forts bitte wenden →

Dr. Heinrich Merl, Vors. Richter am OLG a.D., München

Baurecht aktuell
Die wichtigsten Entscheidungen zum Bauvertragsrecht 2009

09.12.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FABau

In diesem Praxisseminar 

werden die wichtigsten baurechtlichen Urteile des Jah-
res 2009 diskutiert und anhand der Entscheidungen
die aktuellen Folgerungen für die anwaltliche Praxis
herausgearbeitet. Erörtert werden insbesondere neu
oder verändert sich stellende Rechtsprobleme sowie die
aus der oberstgerichtlichen Rechtsprechung erkennbaren
Tendenzen in noch offenen Rechtsfragen. 
Gegenstand des Seminars sind unter anderem aktuelle
Entscheidungen zu

Dr. Heinrich Merl

– Autor von »Merl, Fallen im 
privaten Baurecht: VOB und
HOAI nach aktueller Rechtspre-
chung (DeutscherAnwaltVerlag)

– Co-Autor von »Kleine-Möller/
Merl/Oelmaier, Handbuch des
privaten Baurechts« (C.H.Beck)

1. Vergütungsrecht

2. Gewährleistungsrecht

3. Fragen der Sicherheitsleistung ein-

schließlich der Gewährleistungs- und

Erfüllungsbürgschaft

4. Recht der Leistungsstörungen

5. Vertragsstrafenfällen 

6. Abnahme- und Verjährungsfragen
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Fragen, Wünsche

→ Dr. Martin Stadler: Telefon 089. 552 633-97 | m.stadler@mav-service.de
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RAin Eva Weiler, Mediatorin | RA Dr. Gunter Schlickum, Mediator, München

Praktische Übungen für Mediatoren
Fallarbeit, Rollenspiele, Übungen

09.10.2009 + 10.10.2009: jeweils 09:00 bis ca. 17:00 Uhr | 1 Stunde Mittagspause zur eigenen Gestaltung

Kurz nach der Ausbildung haben Mediatoren viel
theoretisches Wissen angesammelt, die praktische
Übung jedoch kommt oft zu kurz.
Hier setzt dieser Workshop an. Es wird geübt,
geübt und nochmals geübt.

1. Ziel der Workshops: Beherrschung der

Interventionsmöglichkeiten insbesondere

in schwierigen Situationen durch

– bewussten Einsatz der mediativen Instrumente
– Üben der grundlegenden Kommunikationstech-

niken
– Training der wichtigsten Frageformen

2. Ablauf: Intensives Training mit

– kurzen Übungssequenzen
– Rollenspielen zu Fallbeispielen

3. Material: Vorbereitete Übungsfälle aus

den Gebieten

Familienrecht – Gesellschaftsrecht – Arbeitsrecht –
und auch eigene Fälle der Teilnehmer

4. Vorwissen: Zugrunde gelegt wird das

theoretische Vorwissen, das in der 

90-stündigen Mediatoren-Ausbildung 

des DAV vermittelt wird. 

Dieses wird für die Teilnahme vorausgesetzt und
nicht wiederholt. Auch Teilnehmer mit vergleich-
baren Vorkenntnissen sind willkommen.

Zivilverfahrensrecht
→ Kroiß/Seiler, Verfahren in Familiensachen: Das neue FamFG: Seite 3 → Westpfahl, Grenzüberschreitende Insolvenz – Europa: Seite 8

Scheungrab, Gebührenoptimierung im Familienrecht: Seite 4 → Müller, Der RA im WEG-Prozess: Seite 13
Cirullies, Vollstreckung in Familiensachen: Seite 5 → Scheungrab, Die Reform des Familienverfahrensrechts: Seite 16
Fischer, Insolvenzrecht aktuell: Seite 7 → Scheungrab, Forderungspfändung – Schwerpunkt Konto: Seite 17

Teilnahmegebühr für beide Tage zusammen

– für DAV-Mitglieder: € 380,00 zzgl. MwSt (= € 452,20) 
– für Nicht mitglieder: € 420,00 zzgl. MwSt (= € 499,80)

VRiLG Dr. Nikolaus Stackmann, München 

Das erstinstanzliche Verfahren in Zivilsachen
Vor- und Nachbereitung sowie Verlauf der Verhandlungstermine, Vorbereitung von Rechtsmitteln

18.11.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr

Erörtert werden obergerichtliche Entschei-

dungen zum Thema und Fragen der Terminsvorbe-
reitung, Inhalt von Klage- und Klageerwiderung, Not-
wendigkeit von Repliken, Einhaltung von Fristen,
Verhalten im Termin, die Durchführung der Beweis-
aufnahme und Reaktionen auf Entscheidungen

Dr. Nikolaus Stackmann

– Vorsitzender einer allgemeinen
Zivilkammer mit einer Spezial-
zuständigkeit auf dem Gebiet des
Bank- und Kapitalanlagerechts

1. Klageeinreichung 

Zuständigkeit, Eilanträge, Inhalt (vorweggenom-
mene Erwiderung?)

2. Klageerwiderung

Forts.rechte Seite oben →

Müller, Der RA im WEG-Prozess (Forts.)

2. Tendenzen bei Wahrnehmung der neuen

Beschlusskompetenzen

– Die generelle Änderung des  Kostenverteilungs-
schlüssels gemäß § 16 Abs. 3 WEG  

– Der “Einzelfall”  und die Gebrauchsmöglichkeit
als Maßstab im § 16 Abs. 4 WEG bei Maß-
nahmen der  Instandsetzung  

– Die Abgrenzung der  modernisierenden
Instandsetzung zur Modernisierung und bauli-
chen  Veränderung  

– Die Stimmkraft bei  Wahrnehmung der neuen
Beschlusskompetenzen

Eva Weiler

– Mediatorin (BAFM)
– Schlichterin für den Ausgleich

e.V. (TOA)
– Trainerin in der Mediationsaus-

bildung

Dr. Gunter Schlickum

– Schlichter für den Ausgleich e.V.
(TOA)

– Sprecher der ARGE Mediation
im MAV

Beide: Autoren des 
Praxisbuch Mediat  ion: 
Falldokumentationen und Metho-
dik zur Konfliktlösung
(C.H.Beck: 2008)
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→ Anmeldeformular: Seiten 19/20

Arbeitsrecht

RA FAArb Dr. Robert von Steinau-Steinrück (Luther), Berlin

Umgang mit dem Betriebsrat in der Krise des Unternehmens

11.11.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAArb

1. Rechtlicher und institutioneller Rahmen

Voraussetzungen für die Einrichtung eines
Betriebsrats – Formen – Regelungskompetenzen
der Betriebsparteien

2. „Arbeitgeberforderungen“ und Mitbe-

stimmungsrechte des Betriebsrats

3. Durchsetzbarkeit der Forderungen

Verhandlungsmittel des Arbeitgebers; Druckmittel;
Gegenforderungen des Betriebsrats; Druckmittel;
mögliche Reaktionen des Arbeitgebers

Dr. Robert von Steinau-

Steinrück

– Partner bei Luther Rechtsan-
waltsgesellschaft

– 2009 von dem renommierten
Best-Lawyer-Handbuch als “Best
Lawyer in Germany” im Bereich
Arbeitsrecht ausgezeichnet

4. Besonderheiten bei Insolvenz und/oder

Betriebsübergang

Interessenausgleich, Sozialplan, Nachteilsausgleich
5. Verhandlungsstrategien

Optimale Vorbereitung, Kommunikationstechni-
ken, Verhandlungstaktik, Deeskalationsmaßnah-
men

6. Scheitern der Verhandlungen – Eini-

gungs stelle

Optimale Vorbereitung des Verfahrens vor der
Einigungsstelle, Anfechtbarkeit des Einigungsstel-
lenspruches

7. Betriebliche Bündnisse für Arbeit

RiBSG Dr. Josef Berchtold 

Scheinselbstständigkeit

30.10.2010: 13.00 bis ca. 20.0 0 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAArb + FASoz

1. Einleitung: „Scheinselbstständigkeit“

oder vom allmählichen Verschwinden der

Wirklichkeit

2. „Scheinselbstständigkeit“ als verborgene

Abhängigkeit

3. Abhängige Beschäftigung als zentraler

Anknüpfungspunkt der klassischen Sozi-

alversicherung

4. Beschäftigung und „Beschäftigungsver-

hältnis“

5. Eigenständigkeit der sozialrechtlichen

Beurteilung 

6. Zur Rechtsfigur des Typus

7. Abhängige Beschäftigung als Tatbe-

standselement von Versicherungspflicht-

Tatbeständen

8. Der leistungsrechtliche Begriff der

Beschäftigung

Dr. Josef Berchtold 

– Stv. Vorsitzender 12. Senat
– Co-Autor:

Prozesse in Sozialsachen
(Nomos: 2008)
Kreikebohm/Spellbrink/Walter-
mann, Kommentar zum Sozial-
recht (C.H.Beck: 2009)

9. Die abhängige Beschäftigung im Verwal-

tungs- und Gerichtsverfahren

10. Der Anknüpfungssachverhalt der

Beschäftigung

11. Die Bedeutung des Entgelts

12. Die Maßgeblichkeit der „tatsächlichen

Verhältnisse“

13. Vorgehensweise bei der Beurteilung von

Sachverhalten: Probleme bei der Verwen-

dung von Checklisten

14. Beschäftigung in besonderen Kontexten:

Familienrecht – Vereinsrecht – Gesellschaftsrecht –
Arbeitnehmerüberlassung und Arbeitsvermittlung
– Heimarbeiter

15. Beschäftigung trotz fehlender Arbeits -

leistung

16. Die geringfügige Beschäftigung 

17. Ausblick

Stackmann, Das erstinstanzliche Verfahren in Zivilsachen (Forts.)

3. Notwendigkeit weiterer Schriftsätze 

(Wiederholungen?)
4. Terminsablauf

5. Richterliche Pflichten und ihre Grenzen,

Befangenheit

6. Beweisverfahren, dabei auch § 142 ZPO 

(Anordnung der Urkundsvorlage)
7. Beweiswürdigung 

(Verhalten in der Schlusserörterung)
8. Fristen nach Entscheidungen, Vorberei-

tung bzw. Abwehr von Rechtsmitteln

am Landgericht München I.
– Autor und Co-Autor diverser

Bücher und Aufsätze. Schwer  -
 punkt: Zivilprozesrecht
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Dipl. Rpflin Karin Scheungrab, Leipzig

Die Reform des Familienverfahrensrechts 
und das Gesetz über die Gerichtskosten in Familiensachen: Was JEDE/R Mitarbeiter/in wissen muss! 

21.10.2009: 13:00 bis ca. 17:30 Uhr

Scheungrab-Seminare
für Kanzlei-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter | Scheungrab, Gebührenoptimierung im Familienrecht: Seite 4

RiArbG Helmut Holzer, Regensburg

Die Betriebsratswahlen 2010

05.02.2010: 13:00 bis ca. 20:0 0 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAArb

Es werden die Voraussetzungen für die ord-
nungsgemäße Durchführung einer Betriebsratswahl
mit den möglichen Fehlerquellen dargestellt und die
Rechtsfolgen bei Verfahrensfehlern aufgezeigt.

1. Allgemeine Wahlvoraussetzungen

Betriebsbegriff –Wahlberechtigung, Wählbarkeit
2. Vereinfachtes und normales Wahlver  fah-

ren

3. Einsetzung und Aufgaben des Wahl -

vorstandes

4. Erstellung der Wählerliste und des Wahl-

ausschreibens

Voraussetzungen eines „leitenden Angestellten“ –
Geschlechterquote – Formalien des Wahlausschrei-
bens

Helmut Holzer

Seit mehr als 20 Jahren Arbeitsge-
meinschaftsleiter für Rechtsreferen-
dare, seit mehr als 10 Jahren Refe-
rent bei Seminaren für Arbeitsrecht
und Betriebsverfassungsrecht

5. Wahlvorschläge und Vorschlagslisten 

Formale Anforderungen – heilbare und nicht heil-
bare Mängel

6. Wahlvorgang und Stimmauszählung

Formalien der Briefwahl – ungültige Stimmzettel
7. Wahlergebnisses und Konstituierung des

Betriebsrates

8. Anfechtung und Nichtigkeit der Wahl

Formale Voraussetzungen – Anfechtungsgründe
und Rechtsfolgen –Nichtigkeitsgründe

Teilnahmegebühr

– für DAV-Mitglieder: € 210,00 zzgl. MwSt (= € 249,90 )
– für Nicht mitglieder: € 250,00 zzgl. MwSt (= € 297,50)

Thomas Holbeck

als langjähriger Arbeitsrichter
erfahrener Praktiker:
– seit vielen Jahren vielfältige Fort-

bildungs- und Vortragstätigkeit
vor Rechtsanwälten, Arbeitge-
bern, Betriebsräten

– Buchautor
– Ausbildung von Referendaren

und langjähriger Repetitor

RiArbG Thomas Holbeck, Regensburg

Arbeitsrecht aktuell

10.12.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAArb

Wie in jedem Jahr hat sich im Arbeitsrecht

auch heuer einiges getan:

Arbeitsrecht ist vor allem Richterrecht. Die
ergangene Rechtsprechung des BAG ist wieder sehr um -
fangreich. Die ausufernde Zahl von Entscheidungen
ständig zu verfolgen und durchzuarbeiten, ist in der
anwaltlichen Praxis allein aus Zeitgründen kaum zu
bewerkstelligen. Diese Arbeit abzunehmen und Sie auf

den neuesten Stand der Rechtsprechung zu bringen, ist
Ziel des Seminars.

Wichtige Urteile vor allem des letzten Jahres werden
besprochen und in Kontext gestellt zur bisherigen Recht-
sprechung sowie erkennbare Tendenzen aufgezeigt.

.

Inhalt dieser Veranstaltung 

sind sowohl die grundlegenden Änderungen durch das
FamFG als auch die Auswirkungen auf die Führung
und Abrechnung familienrechtlicher Mandate.

1. Überblick über Aufbau und Geltungs -

bereich des FamFG und des FamGKG

2. Systematische Gegenüberstellung der

Änderungen

in den Zuständigkeiten – in den Verfahrensabläu-
fen – in den verschiedenen Möglichkeiten der
Kostenentscheidungen durch das Gericht – bei den
Gerichtskosten – beim einstweiligen Rechtsschutz

3. Neubestimmung der Gegenstandswerte

für Verbund – Isolierte Verfahren – Eilver-

fahren – außergerichtliche Tätigkeiten 

Karin Scheungrab

– seit 16 Jahren Seminarleiterin
zum anwaltlichen Gebührenrecht,
zu Zwangsvollstreckung, ZPO
und Kanzleimanagement 

– Vorsitzende der Fachgruppen
“Gebührenrecht” und “Zwangs-

Fragen, Wünsche

→ Dr. Martin Stadler: Telefon 089. 552 633-97 | m.stadler@mav-service.de
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→ Anmeldeformular: Seiten 19/20

Teilnahmegebühr

– Bei DAV-Mitgliedschaft eines Mitglieds der Kanzlei (bitte Mitgliedsnummer angeben)
€ 160,00 zzgl. MwSt (= € 190,40)

– Für Fachangestellte aus einer Kanzlei ohne DAV-Mitgliedschaft
€ 190,00 zzgl. MwSt (= € 226,10)

– für jede/n weitere/n Fachangestellte/n einer Kanzlei gilt der DAV-Mitgliedspreis
In der Gebühr jeweils eingeschlossen: Seminarunterlagen, Getränke

Teilnahmegebühr

– für DAV-Mitglieder und Fachangestellte bei DAV-Mitgliedschaft eines Mitglieds der 
Kanzlei (bitte Mitgliedsnummer angeben)
€ 210,00 zzgl. MwSt (= € 249,90)

– Für Nichtmitglieder und Fachangestellte aus einer Kanzlei ohne DAV-Mitgliedschaft
€ 250,00 zzgl. MwSt (= € 1297,50)

– für jede/n weitere/n Fachangestellte/n einer Kanzlei gilt der DAV-Mitgliedspreis
In der Gebühr jeweils eingeschlossen: Seminarunterlagen, Getränke

1. Grundlagen und Folgen der Zwangsvoll-

streckung – insbesondere Forderungs-

pfändung

Titel, Klausel, Zustellung: was noch ist wichtig?!
– Vollstreckung mit mehreren vollstreckbaren Aus-
fertigungen desselben Titels

2. Ordnungsgemäße Bezeichnung der Par -

teien und der zu pfändenden Forderun-

gen

3. Rangfragen

Vorläufiges Zahlungsverbot: Fristberechnung –
Umfang der Rangwahrung – Ruhendstellen der
Pfändunge 

4. Die Bank als Drittschuldnerin

Kontoauszüge für den Gläubiger – Pfändung in
Dispo, Und-Konten, Oder-Konten, Konten für
mehrere Berechtigte, Sparbücher, Bausparverträge,
Girokonten, Dispokredit ... – Zugriff auf Schließ-

fächer – Verrechnungsbefugnisse der Bank – Vor-
rats- und Dauerpfändung – Pfändungsschutz bei
Sozialleistungen

5. Schuldner– und Gläubigermöglichkeiten

zur effektiven Durchsetzung der eigenen

Ansprüche: §§ 765 a ZPO ff.

6. Gekonnte Informationsbeschaffung –

Umfang der Drittschuldnererklärung

Folgen und Probleme bei Nichtabgabe? – Klage-
möglichkeiten?

7. Pfändung von Lebensversicherungen,

Riester & Rürup: Auswirkungen des Ge -

setzes zur Sicherung der Altersvorsorge

8. Ausblick auf die massiven Änderungen

durch Kontopfändungsnovelle

Einführung des P-Kontos – Änderungen im 
§ 850 k ZPO und § 55 SGB I

Dipl. Rpflin Karin Scheungrab, Leipzig

Forderungspfändung – Schwerpunkt Konto 
Intensiv-Seminar für Anwälte und Mitarbeiterinnen in der Anwaltskanzlei

01.12.2009: 9:00 bis ca. 17:00 Uhr |  Mittagspause: 13:00 bis 14:00 Uhr zur eigenen Gestaltung

Karin Scheungrab

– seit 16 Jahren Seminarleiterin
zum anwaltlichen Gebührenrecht,
zu Zwangsvollstreckung, ZPO
und Kanzleimanagement 

– Vorsitzende der Fachgruppen
“Gebührenrecht” und “Zwangs-
voll streckung”, der Arbeitsgruppe
“Juristenausbildung” und

– Arbeitsgemeinschaftsleiterin
“Kostenrecht” und “Zwangsvoll-
streckung” am OLG Dresden

– Mitherausgeberin des »Münche-
ner Anwaltshandbuchs Vergü-
tungsrecht« (C.H.Beck)

Scheungrab, Die Reform des Familienverfahrensrechts (Forts.)

4. Verfahrenskostenhilfe und Prozess -

kostenhilfe

5. Neue Rechtsmittel – neue Fristen im

Familienrecht

6. Perfekte Erfassung und optimale Abrech-

nung wirklich aller Gebühren in allen

wichtigen und maßgeblichen familien-

rechtlichen Fallgestaltungen 

Verbund und isolierte Verfahren, Eilverfahren –
außergerichtliche Beratungstätigkeit des Anwal-
tes – Terminsgebühr für außergerichtliche Bespre-
chungen – Einigung über anhängige und nicht
anhängige Ansprüche

7. Übergangsregelungen

8. Problemkreis Geschäftsgebühr

Höhe, Anrechnung, gerichtliche und außergericht-
liche Geltendmachung – gesetzliche Neuerungen: 
§ 15 a RVG

9. Sichere Abrechnung der Scheidungsfol-

genvereinbarung und der gesamten

außergerichtlichen Tätigkeit

10. Checklisten – aktuelle Rechtsprechung –

Übersichten – Diskussion

voll streckung”, der Arbeitsgruppe
“Juristenausbildung” und

– Arbeitsgemeinschaftsleiterin
“Kostenrecht” und “Zwangsvoll-
streckung” am OLG Dresden

– Mitherausgeberin des »Münche-
ner Anwaltshandbuchs Vergü-
tungsrecht« (C.H.Beck)



Teilnahmebedingungen

Anmeldungen werden mit Eingang der schriftlichen Anmeldung verbindlich. Die Plätze bei allen Seminaren
sind begrenzt. Es gilt die Reihenfolge der Anmeldungen.
Die Übertragung der Teilnahmeberechtigung ist möglich, sofern uns Name und Anschrift des Ersatz-
teilnehmers umgehend mitgeteilt werden. Macht der Anmelder von seinem Übertragungsrecht keinen Gebrauch,
ist die Tei l nahme gebühr auch dann zu zahlen, wenn der Anmelder seine Anmeldung zurückzieht oder am Semi-
nar nicht teilnimmt. 
Bei Absagen länger als zwei Wochen vor Veranstal tungs beginn wird dem Anmelder lediglich eine Bearbei-
tungs gebühr in Höhe von €25,00 zzgl. MwSt. (= € 29,75) in Rechnung gestellt. 
Änderungen:Wird das Seminar kurzfristig abgesagt, verschoben oder in einen anderen Veranstaltungsraum
verlegt, sind Ansprüche daraus ausgeschlossen. 

→ Bezahlung: Nach dem Seminar erhalten Sie von uns eine Rechnung. Bitte fügen Sie der Anmeldung
keinen Scheck bei, bezahlen Sie erst nach Erhalt der Rechnung.

Wegbeschreibung zum Amerikahaus

Adresse

Karolinenplatz 3: 2. Stock, Raum 205

MVV 

– Straßenbahn 27 bis Haltestelle Karolinenplatz
– U 2 bis Bahnhof Königsplatz   

→ Ausgang Königsplatz: 4 Minuten Fußweg über Königsplatz und Brienner Straße
– S-Bahnen und U 4, U 5 bis Stachus 

→ Ausgang Stachus: Dort steigen Sie um in die Straßenbahn, Linie 27 (Richtung Petuelring) – oder:
– U 4, U 5 bis Karlsplatz/Stachus 

→ Ausgang Lenbachplatz, Durchgang neben „Kokon“ (Lenbach palais) zur Ottostraße (Haltestelle Linie 27).
Wenn Sie nicht auf die Straßen bahn warten wollen, folgen Sie den Gleisen nach rechts eine Station (Dauer
von der Haltestelle: 2 -3 Minuten)

Vom Hauptbahnhof

(auf jedem Bahnsteig: Wegweiser zu den U- und S-Bahnen)
– U 2: → Richtung Feldmoching: Zugang durch die Haupthalle in der Mitte. 

Rolltreppe zur U-Bahn: vor dem Ausgang. –Sie fahren eine Station bis Bahnhof Königsplatz (Fußweg s.o.)
– U 4, U 5: Ausgang rechts von den Gleisen: Bayerstraße. 

Rolltreppe zur U-Bahn: vor dem Bahnhof. – Fahrstrecke: s.o
– S-Bahnen: → Richtung Ostbahnhof: Ausgang links von den Gleisen: Arnulfstraße. 

Rolltreppe zur U-Bahn: vor dem Ausgang. – Fahrstrecke: s.o.

Die MAV&schweitzer.Seminare

sind ein Gemeinschaftsprojekt von MAV Münchener Anwaltverein e.V. und Schweitzer Sorti-

ment, München: Konzeptionen aus einem Guss – resultierend aus zwei unterschiedlichen Erfahrungs ansätzen

Die gemeinsame Arbeit konzentriert sich auf Konzeptionen, Themen- und Referenten auswahl. Die Durch-
führung der Seminare erfolgt durch die MAV GmbH.

MAV GmbH

Karolinenplatz 3

(Amerikahaus), Zimmer 207
80333 München

Ansprechpartner für 

Seminare: Dr. Martin Stadler

Telefon 089. 552 633-97
eMail m.stadler@mav-service.de

Schweitzer Sortiment

Lenbachplatz 1 (gegenüber
vom Alten Botanischen Garten)
80333 München

Ansprechpartner für 

Seminare: Helmut Winkler

Telefon 089. 55 134-2 60 
eMail h.winkler@
schweitzer-online.de

Münchener AnwaltVerein e.V.

MAV&schweitzer.Seminare 18
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1) Preise inkl. MwSt: Preise für DAV-Mitglieder / für Nichtmitglieder  

Forts. bitte wenden →

Ich melde mich unter Anerkennung Ihrer Teilnahmebedingungen (→ Seite 18) an für folgende/s Seminar/e:   

Hahne, Aktuelle Rechtsprechung des XII. Zivilsenats ... [ Seite 2 ] 25.09.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Triebs, Neugestaltung des Versorgungsausgleichs [ 2 ] 30.09.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Krauß, Vorweggenommene Erbfolge [ 3 ] 02.10.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Kroiß/Seiler, Das neue FamFG [ 3 ] 07.10.09: 14.00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Scheungrab, Gebührenoptimierung im Familienrecht [ 4 ] 20.10.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Cirullies , Vollstreckung in Familiensachen [ 5 ] 23.10.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Gerhardt, Mangelfall nach dem neuen Unterhaltsrecht [ 5 ] 28.10.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Bonefeld, Erbrecht + Rechnen [ 5 ] 08.12.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Parhofer/Hussain, Die Patientenverfügung [ 6 ] 02.12.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Wieg, Vermögensverwaltung [ 6 ] 10.11.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Ziegenhagen, Distressed M&A [ 7 ] 24.09.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Fischer, Insolvenzrecht aktuell [ 7 ] 01.10.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Westpfahl/Wilkens, Grenzüberschreitende Insolvenz ... [ 8 ] 19.11.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Schüppen, Unternehmensbewertung für Juristen [ 8 ] 20.11.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Teichmann, SPE, GmbH oder Limited? [ 9 ] 26.02.10: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Wolff-Rojczyk,  Produkt- und Markenpiraterie [ 9 ] 08.10.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Bornkamm, Neue Rechtsprechung zum Markenrecht [ 10 ] 15.10.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Köhler, UWG 2009 aktuell [ 10 ] 24.11.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

MAV&schweitzer.Seminare
Herrn Dr. Martin Stadler
MAV GmbH
Karolinenplatz 3
80333 München

Seminar-Anmeldung   per Fax zum Nulltarif: 0800. 88 67 738 (Schweitzer Sortiment)

Bei mehreren Teilnehmern:

bitte getrennte Anmeldungen!

Datum    Unterschrift

HP IX/2009

Kunden-Nummer:

Name/Vorname:

Kanzlei/Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon:

Fax:

eMail:

Ich bin Mitglied des DAV    [  ] ja               [  ] nein

DAV-Mitglieds-Nr.

Rechnung an                         [  ] mich        [  ] die Kanzlei

19
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Anmeldeformular: Seite 2

Ich melde mich unter Anerkennung Ihrer Teilnahmebedingungen (→ Seite 18) an für folgende/s Seminar/e: 

Tischler, Ausgewählte Fragen des Gewerbemietrechts [ 11 ] 14.10.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

von Wietersheim, Die neue VOB/A 2009 [ 11 ] 03.12.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Sternel, Aktuelle Probleme des Mietrechts [ 12 ] 04.12.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Merl, Baurecht aktuell [ 13 ] 09.12.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Koeble, Die neue HOAI 2009 [ 13 ] 11.12.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Müller, Der RA im WEG-Prozess [ 13 ] 15.12.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Weiler/Schlickum, Praktische Übungen für Mediatoren [ 14 ] 09. + 10.10.09 € 452,20 / € 499,80 1)

Stackmann, Das erstinstanzliche Verfahren in Zivilsachen [ 15 ] 18.11.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Berchtold, Scheinselbstständigkeit [ 15 ] 30.10.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

v. Steinau-Steinrück, Umgang m. d. Betriebsrat in der Krise [ 15 ] 11.11.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Holbeck, Arbeitsrecht aktuell [ 16 ] 10.12.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Holzer, Die Betriebsratswahlen 2010 [ 16 ] 05.02.10: 13:00 Uhr € 249,90 / € 297,50 1)

Scheungrab, Die Reform des Familienverfahrensrechts [ 16 ] 21.10.09: 13:00 Uhr € 190,40 / € 226,10 2)

Scheungrab, Forderungspfändung – Schwerpunkt Konto [ 17 ] 01.12.09: 14:00 Uhr € 249,90 / € 297,50 2)

MAV&schweitzer.Seminare
Herrn Dr. Martin Stadler
MAV GmbH
Karolinenplatz 3
80333 München

Seminar-Anmeldung   per Fax zum Nulltarif: 0800. 88 67 738 (Schweitzer Sortiment)

Bei mehreren Teilnehmern:

bitte getrennte Anmeldungen!
HP IX/2009

Kunden-Nummer:

Name/Vorname:

Kanzlei/Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon:

Fax:

eMail:

Ich bin Mitglied des DAV    [  ] ja               [  ] nein

DAV-Mitglieds-Nr.

Rechnung an                         [  ] mich        [  ] die Kanzlei

1) Preise inkl. MwSt: Preise für DAV-Mitglieder / für Nichtmitglieder  
2) Preise inkl. MwSt: Preis bei DAV-Mitgliedschaft eines Kanzleimitglieds bzw. Sonderpreis (→ S. 17) / ohne DAV-Mitgliedschaft

199→ MAV GmbH: ein Unternehmen des Münchener AnwaltVereins  – Sitz: München | Amtsgericht München, HRB 152 648 – Geschäftsführer: Dr. Martin Stadler
Schweitzer Sortiment oHG – Sitz: München | Amtsgericht München, HRA 51973

Datum    Unterschrift



Nachrichten | Beiträge

| 19

MAV Münchener AnwaltVerein e.V.

dem Beitritt 2004 um 53 % gesteigert. Insofern beschäftigt sich der
Workshop Litigation im internationalen Wirtschaftsrecht zum einen mit
dem Verfahren in Wirtschaftssachen vor besonderen Spruchkörpern pol-
nischer Gerichte und mit Erfahrungen in Schiedsverfahren. Da Arbeit-
nehmerfreizügigkeit den Bürgern Polens nur eingeschränkt gewährt
wird, spielt die Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit, insbeson-
dere für Handwerksunternehmen in der Praxis eine große Rolle. Inwie-
weit diese durch das deutsche Handwerksrecht eingeschränkt werden,
soll in einem weiteren Workshop untersucht werden. Weitere Informa-
tionen sowie ein Anmeldeformular finden Sie unter:
http://www.hav.de/doc/deutsch-polnischer-rechtsdialog2009.pdf

2. Europäisches Anwaltsforum in Köln -
24. / 25. September 2009

Das Europäische Anwaltsforum findet nach dem guten Erfolg 2008 heuer
zum 2. Mal in Köln statt. Neben höchkarätigen Vorträgen und Symposien
haben Sie die Gelegenheit Kollegen aus dem In- und Ausland zu treffen.
Neben dem Schwerpunktthema Internationales Erbrecht, beschäftigt sich
die Veranstaltung mit Internationalem Gesellschaftsrecht, Mediation in
Deutschland und Europa, Internationalem Versicherungsrecht, Europäi-
schem Wettbewerbsrecht/Bankrecht, Strafverteidigung in Europa, Inter-
nationalem Familienrecht, Asyl- und Ausländerrecht in Deutschland und
Europa sowie Europäischem Zivilverfahrensrecht. Den krönenden Abschluss
bildet das Juristenfest des Kölner Anwaltvereins, die „ADVONight“.

Die Teilnahmegebühr beträgt 100,00 Euro zzgl. MwSt. Teilnahmebe-
stätigungen im Sinne von § 15 FAO werden ausgestellt.
Weitere Informationen sowie das Anmeldeformular finden Sie auf der
Homepage des MAV unter: http://www.muenchener.anwaltverein.de/Jahr
gang_2009/August_September_2009/Euro_Anwaltsforum_Koeln.pdf

Betriebswirtschaftliche Weiterbildung für Juristinnen 
und Juristen an der Universität St. Gallen

Seit 2007 bietet die Universität St. Gallen mit dem berufsbegleitenden
MLP-HSG erfolgreich ein betriebswirtschaftliches Weiterbildungspro-
gramm speziell für Juristinnen und Juristen an. Kolleginnen und Kolle-
gen aus dem deutschsprachigen Raum eignen sich im MLP-HSG Wissen
an, das sie befähigt, ihre Rechtsabteilung oder Kanzlei unternehmerisch
zu führen und kompetentere Ansprechspartner für Firmenkunden zu
sein. Im September 2009 startet dieses Diplomprogramm. Es ist auf die
speziellen und aktuellen Bedürfnisse von Unternehmensjuristen und An-
wälten hin massgeschneidert. Der MLP-HSG ist zu einem eigentlichen
„Mini-MBA“ gereift, der während zweier Jahre in insgesamt 45 Kursta-
gen alles vermittelt, was Juristen über Management wissen müssen!

Einen Informationsflyer finden Sie unter: http://www.es.unisg.ch/org/es/
es.nsf/SysWebRessources/MPLP+Brochure/$FILE/Flyer+MPLP_3.pdf. Oder
wenden Sie sich an Executive School of Management, Technology and
Law (ES-HSG), Universität St. Gallen, Holzstr. 15, CH - 9010 St. Gallen, 
Tel. 0041 71 224 7500, Fax: 004171/2237510, 
Email: executive.school@unisg.ch, Internet: www.unisg.ch.

am 11. Oktober 2009

Anmeldeschluss Anwaltswertung: 
15. September 2009

Die Anmeldung für die Anwaltswertung beim diesjährigen München
Marathon kann bis spätestens zum 15. September 2009 über den 
Münchener AnwaltVerein erfolgen. Möglich ist eine Meldung sowohl
für den Marathon als auch für den 10 km - Lauf.

Ansprechpartnerin ist Frau Grüttner im ASC, im Justizpalast, Prielmay-
erstr. 7, Zimmer 63. Die Startgebühren liegen bei 59 Euro für den 
Marathon, 25 Euro für  den M-Lauf 10 KM und 105 Euro für die Staffel.
Die Teilnahmegebühr ist an den MAV zu entrichten. Allgemeine Informa-
tionen zum Marathon erhalten Sie auf der Homepage des Veranstalters
unter: http://www.muenchenmarathon.de. Das Anmeldeformular finden
Sie auf der Homepage des MAV: www.muenchener.anwaltverein.de. 

Verkehrsanwälte Info

Vorläufig keine Vollstreckung ausländischer Bußgelder 
in Deutschland

Das Umsetzungsgesetz zum Rahmenbeschluss über die Vollstreckung
ausländischer Geldbußen und Geldstrafen wird in dieser Legislaturper-
iode nicht mehr in das Gesetzgebungsverfahren eingebracht. Dies 
bestätigte die Bundesjustizministerin Zypris bei einer ADAC Rechts-
konferenz am 22.06.2009 in Berlin. Gleichzeit bekräftigte sie, dass es
keine Rückwirkung geben wird und keine Vollstreckung von Beschei-
den, bei denen kein Verschulden des Betroffenen festgestellt wurde.
Damit werden Vergehen von deutschen Verkehrsteilnehmern im Aus-
land, die in diesem Jahr begangen werden, in Deutschland folgenlos
bleiben, soweit es keine bilateralen Vollstreckungsabkommen gibt, wie
dies mit Österreich der Fall ist. Bescheide, die gegen den Halter ergehen,
ohne dass dessen Fahrereigenschaft festgestellt wird, werden gänzlich
von der Vollstreckung ausgenommen werden.

Anwaltlicher Ansatz der Mittelgebühr auch bei Verringe-
rung einer 50 € Geldbuße auf 35 € zulässig

Das Amtsgericht Limburg/Lahn hat durch Urteil vom 28.10.2008 - Az: 4 C
1293/08 - entschieden, dass eine Rechtsschutzversicherung ihrem Versi-
cherungsnehmer die Kosten seines Prozessbevollmächtigten zu erstatten
hat und sich nicht erfolgreich gegen den Ansatz der Mittelgebühr wenden
kann, wenn der Prozessbevollmächtigte in einem Ordnungswidrigkeiten-
fall wegen eines Bußgeldes in Höhe von 50 € eine Ermäßigung auf 35 €
erreicht und seinem Mandanten dadurch einen Eintrag in das Flensburger
Zentralregister erspart hat. Nach Ansicht des Amtsgerichts Limburg/Lahn ist
dabei zu berücksichtigen, dass die Toleranzgrenzen für die Billigkeit der an-
waltlichen Gebührenfestsetzung unter dem RVG Abweichungen von bis zu
30 % der angemessenen Gebühr erfassen.
http://verkehrsanwaelte.de/news/news08_2009_punkt2.pdf, PDF-Datei 

Umfrage zum Regulierungsverhalten der Versicherer

Die Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht hat im September 2008 eine
Umfrage bei ihren Mitgliedern zum Regulierungsverhalten der 

Kiosk an der Reichenbachbrücke

(fast) rund um die Uhr geöffnet – großes Sortiment, vom Champagner
bis zum Katzenfutter: http://Kiosk-Reichenbach.mux.de
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Versicherer durchgeführt. All denjenigen, die sich hieran beteiligt haben,
danken wir herzlich. Die Ergebnisse der Umfrage finden Sie hier:
http://verkehrsanwaelte.de/news/news08_2009_punkt3.pdf, PDF-Datei 

29. Homburger Tage vom 16.-18.10.2009 in Homburg/Saar

Am 17. Oktober 2009, 09.30 bis ca. 18.00 Uhr, werden anlässlich der 29.
Homburger Tage im Schlossberghotel in Homburg/Saar folgende Vorträge
angeboten: "Ausgewählte Fragen zum Verschulden gegen sich selbst",
Referent: RiBGH Karlheinz Stöhr, Karlsruhe, "Neuere Entscheidungen des
IV. Zivilsenates des BGH zur Lebensversicherung" und Anmerkung zu
"Nichtentscheidungen", Referent: RiBGH Karl-Heinz Seiffert, Karlsruhe,
"Strafrechtliche Verantwortung bei Fehlverhalten Dritter", Referent: RiBGH
Dr. Norbert Mutzbauer, Karlsruhe, "Neueste Analysen von Reaktions- und
Gefahrenerkennungszeiten", Referent: Dipl.-Ing. Prof. Dr. Ernst Pfleger,
Wien. Weitere Informationen finden Sie unter:
http://verkehrsanwaelte.de/veranstaltungen_29_homburger_tage.html.

Weitere Informationen der ARGE Verkehrsrecht finden Sie auf
deren Homepage unter: www.verkehrsanwaelte.de.

Neues vom DAV

Krankengeld für Selbständige
Neues Recht seit dem 1. August 2009

Seit dem 1. Januar 2009 erhalten Selbständige
nur noch dann Krankengeld, wenn sie mit ihrer
Krankenkasse einen Wahltarif vereinbart haben.
Dazu boten die Krankenkassen unterschiedliche
Lösungen an, die nicht immer den Interessen der
Versicherten dienten. Der Gesetzgeber reagiert nun darauf mit der Rück-
kehr zum alten Recht. Allerdings mit einer Wahloption. Es geht dabei um
Selbständige, die freiwillig versichert sind, auch wenn sie daneben noch
geringfügig beschäftigt sind. Betroffen sind also so genannte „hauptbe-
ruflich Selbständige“. Es gibt Selbständige, die daneben versicherungs-
pflichtig beschäftigt sind. Hier kann es zu zwei Krankengeldansprüchen
kommen. Für alle Kolleginnen und Kollegen, die selbständige Mitglieder
der gesetzlichen Krankenversicherung sind, gibt es Informationen unter
http://www.anwaltverein.de/downloads/Depescheninhalte/Krankengeld-
fuer-Selbstaendige.pdf

Wer scheidet Ehen mit doppelter 
Staatsangehörigkeit? – EuGH

Im Fall einer Scheidung von Eheleuten, die beide die gleiche doppelte
Staatsangehörigkeit zweier EU-Mitgliedsstaaten besitzen, können Gerichte
beider Länder zuständig sein. Laut EuGH-Entscheidung (C-168/08) ver-
pflichte die Verordnung 2201/2003/EG ein Gericht in seiner Zuständig-
keitsprüfung, die Staatszugehörigkeit der Ehegatten zu einem anderen
Mitgliedsstaat zu berücksichtigen. Es stehe den Parteien frei, sich für eine
Gerichtsbarkeit zu entscheiden. Für den Fall, dass sich die Ehegatten an
Gerichte in unterschiedlichen Mitgliedsstaaten wenden, müsse das später
angerufene Gericht sein Verfahren von Amts wegen aussetzen, bis die Zu-
ständigkeit des zuerst angerufenen Gerichts geklärt sei (Art. 19 Abs. 1 der
o. g. Verordnung). Ein Gericht in Frankreich hatte die vom Ehemann bei
einem ungarischen Gericht eingereichte Scheidung nicht anerkannt und
stattdessen der französischen Staatszugehörigkeit Vorrang eingeräumt. Die
Ehefrau hatte knapp ein Jahr nach ihrem Mann in Frankreich die Schei-
dung der Ehe beantragt. Beide Eheleute besitzen sowohl die ungarische als
auch die französische Staatsangehörigkeit und lebten seit 1980 in Frank-
reich. Zu dem Problem, dass sich die zuerst klagende Partei durch Wahl
des Gerichtstandortes materiellrechtliche Vorteile verschaffen kann, hat der

DAV bereits kritisch Stellung genommen („Forum-Shopping“, s. StN. 43/05).
Um auf die weiterführenden Links zu kommen, gehen Sie bitte über
http://www.anwaltverein.de/downloads/depeschen/2009/Depesche-29.pdf

Praxistipp: Vorsicht bei Links, die in die Irre führen können

Anwälte sind verpflichtet, auf ihrer Kanzleiwebseite darüber zu informie-
ren, welchen berufsrechtlichen Regelungen sie unterliegen und wie diese
zugänglich sind (§ 5 Telemediengesetz TMG). Viele Anwälte genügen dem
durch einen weiterführenden Link auf die gesetzlichen Regelungen des 
Berufsrechts. Das Bundesministerium der Justiz stellt die Bundesrechtsan-
waltsordnung (BRAO) und die Bundesrechtsanwaltskammer als Satzungs-
geber darüber hinaus die Berufsordnung der Rechtsanwälte (BORA) und die
Fachanwaltsordnung (FAO) in ihrer jeweils aktuellen Fassung zum kosten-
losen Abruf bereit. Sie können aber auch einfach auf die DAV-Webseite
unter http://www.anwaltverein.de/ praxis/berufsrecht verlinken. Hier wer-
den die Interessierten gleichfalls zu den Vorschriften des Berufsrechts ge-
führt. Der Link www.berufsordnung.de, den einige Anwälte in der
Vergangenheit verwendet haben, um ihre Informationspflichten nach § 5
TMG zu erfüllen, kann nicht empfohlen werden. Dieser Link führt zur Kanz-
leihomepage eines Kollegen. 

Bekämpfung von Kinderpornographie
und Menschenhandel in Europa

Der DAV hat durch seinen Strafrechtsausschuss
sowohl zum Vorschlag für einen Rahmenbe-
schluss des Rates zur Bekämpfung des sexuellen
Missbrauchs und der sexuellen Ausbeutung von
Kindern sowie der Kinderpornografie und zur
Aufhebung des Rahmenbeschlusses 2004/68/JI
des Rates (KOM(2009) 135) als auch zum Vor-
schlag für einen Rahmenbeschluss des Rates zur
Verhütung und Bekämpfung des Men-

schenhandels und zum Schutz von Opfern sowie zur Aufhebung des
Rahmenbeschlusses 2002/629/JI (KOM(2009) 136) kritisch Stellung ge-
nommen. Mit dem erstgenannten Vorschlag sollen neue Formen des
Missbrauchs und der Ausbeutung mittels Informationstechnologien
strafrechtlich europaweit geahndet werden. Massive Strafverschärfun-
gen sollen das Anliegen untermauern. Der DAV hält die „Aufrüstung“
des Strafrechts für nicht erforderlich. Es sei vielmehr sicherzustellen, dass
der Schwerpunkt der Bekämpfung im Bereich der Prävention liegt. Letz-
terer betrifft vor allem Fragen des Opferschutzes und der Unterstützung
von Opfern. Der DAV sieht die Gefahr, dass durch die geplante Stär-
kung der Rolle des Opfers im Strafverfahren die Beschuldigtenrechte in
Mitleidenschaft gezogen werden.

Pflichtverteidigung ab 1. Tag Untersuchungshaft
Bundesrat lässt Reform doch passieren

Der Bundesrat hat auf seiner Sitzung am 10. Juli 2009 entgegen der Emp-
fehlung seines Rechtsausschusses das „Gesetz zur Änderung des Unter-
suchungshaftrechts“ passieren lassen. Gemäß den Regelungen liegt ein
Fall notwendiger Verteidigung auch dann vor, wenn der Beschuldigte in
Untersuchungshaft genommen wird. Hat er noch keinen Verteidiger, so ist
ihm unverzüglich nach Inhaftierung ein Pflichtverteidiger zu bestellen. Ur-
sprünglich wollte eine Mehrheit der Länder im Bundesrat den Vermitt-
lungsausschuss anrufen, da die frühere Pflichtverteidigerbestellung auf rein
fiskalische Bedenken gestoßen ist. Wie wir bereits in der Depesche Nr.
25/09 (www.anwaltverein.de/down loads/depeschen/2009/Depesche-
25.pdf) berichtet haben, hat der DAV-Präsident alle betroffenen Länder an-
geschrieben und auf die Notwendigkeit der Regelung hingewiesen. Dem
haben sich dann auch andere Organisationen angeschlossen - wie man
sieht mit Erfolg. Zur Bundesratssitzung hat der DAV eine Pressemitteilung
herausgegeben (www.anwaltverein.de/interessenvertretung/ pressemittei-
lungen/pm-1309).

Marienhof
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€ Spitzenposten für deutsche Rechtspolitiker im EP

Bei der konstituierenden Sitzung des neu gewählten Europäischen Parla-
ments in Straßburg ist heute der deutsche Rechtsanwalt und langjährige
CDU-Europaparlamentarier Klaus-Heiner Lehne zum Vorsitzenden des
Rechtsausschusses gewählt worden. Klaus-Hei-
ner Lehne ist Träger des Ehrenzeichens des DAV
und ein wichtiger Ansprechpartner für die deut-
sche Anwaltschaft. Der dem DAV ebenfalls sehr
gut bekannte Rechtsanwalt Rainer Wieland
(CDU) und die Berliner Rechtsanwältin Dagmar
Roth-Behrendt (SPD) wurden zu Vizepräsidenten
des Europäischen Parlaments gewählt. Neuer
Vorsitzender des Umweltausschusses ist der saar-
ländische Rechtsanwalt Jo Leinen (SPD), zweiter
stellvertretender Vorsitzender des Haushaltsaus-
schusses der liberale Jurist Alexander Alvaro.

€ Orientiert sich die EU-Kommission am 
deutschen Musterverfahren?

Mit einer Folgekonsultationzu ihrem Grünbuch zu kollektiven Rechts-
durchsetzungsverfahren (http://ec.europa.eu/consumers/redress_
cons/docs/consultation_paper2009.pdf)  konkretisiert die EU-Kommis-
sion ihre Vorstellungen zu kollektivem Rechtschutz in Verbraucheran-
gelegenheiten. Der DAV ist in seiner Stellungnahme
(www.anwaltverein.de/down loads/Stellungnahmen-09/STN-39-
2009.pdf) weiterhin der Ansicht, dass bei möglichen Eingriffen in das na-
tionale Prozessrecht mit größter Behutsamkeit vorgegangen werden
muss.  Er unterstützt die Kommission in ihrem Vorhaben ein mögliches
europäisches kollektives Rechtsdurchsetzungsinstrument am deutschen
„opt-in“-Musterverfahren zu orientieren. Allerdings sollte für dieses Ver-
fahren eine ausschließliche Zuständigkeit vereinbart werden, um ein
forum shopping zu vermeiden. Auch sollte sich der Verbraucher bereits
vor Feststellung der Entschädigungssumme entscheiden müssen, ob das
Urteil für ihn Bindungswirkung entfalten soll. Der Umfang des Muster-
verfahrens ist nach Ansicht des DAV auf die Feststellung bestimmter Tat-
sachen zu beschränken. Auch müssten Musterverfahren grundsätzlich
auf Fälle begrenzt werden, in denen der individuelle Rechtschutz unö-
konomisch wäre. Wenn sichergestellt werden kann, dass Verbraucher im
Musterprozess qualifizierten Rechtsbeistand erhalten und über den Be-
ginn eines Musterprozesses aufgeklärt werden, können Musterprozesse
auf eine breite Akzeptanz stoßen.

Plakatwettbewerb des DAV zum Jubiläum des Grundge-
setzes – Motive im Internet

Anlässlich des 60jährigen Jubiläums des Grundgesetzes hat der DAV
einen Plakatwettbewerb durchgeführt. Die Jury, bestehend aus 
Prof. Dr. Jutta Limbach, Bundesverfassungsgerichtspräsidentin a. D.,
Rechtsanwalt Prof. Klaus Staeck, Präsident der Akademie der Künste,
Dr. Wolfgang Janisch, dpa Karlsruhe und des ehemaligen Vizepräsiden-
ten des DAV, Rechtsanwalt Dr. Hans C. Lühn, hat eine Auswahl unter 
56 Bewerber getroffen. Die Motive waren bei einer Ausstellung beim
60. Deutschen Anwaltstag in Braunschweig zu sehen. Die ersten drei
Platzierten, einen Sonderpreis sowie 14 weitere Motive, die in die engere
Auswahl kamen sowie die Laudatio des DAV-Präsidenten, Prof. Dr. Wolf-
gang Ewer finden Sie unter http://www.anwaltverein.de/plakat wettbe-
werb. 

Anwaltliche Stundensätze im Jahre 2008

Eine neue Untersuchung des Soldan Instituts für Anwaltsmanagement
weist empirische Daten über die Entwicklung der Praxis anwaltlicher
Vergütungsvereinbarungen nach (Hommerich/Kilian: Vergütungsbaro-
meter 2009, Barometerreihe des Soldan Instituts für Anwaltsmanage-

ment, sowie Hommerich/Kilian: Stundensätze der deutschen Anwaltschaft,
NJW 2009, 1569). Die neuen Erkenntnisse beruhen auf Auskünften, die
mehr als 6.000 Rechtsanwälte dem Soldan Institut im Jahr 2008 gegeben
haben. Danach liegt bei festen Stundensätzen (ohne USt) der durch-
schnittliche Stundensatz - bei Nichtberücksichtigung der höchsten und

niedrigsten 5 % aller Werte - nach Aussage der
befragten Anwälte bei 182 €. Für das Jahr 2006
war ein Stundensatz von 180 € durchschnittlich
in einer früheren Untersuchung ausgeworfen
worden. 50 % der befragten Anwälte berech-
nen pro Stunde mehr und genau 50 % von
ihnen weniger als 180 € (Median). Der von den
Befragten am häufigsten angegebene feste
Stundensatz liegt bei 150 €. In ganz Deutsch-
land liegt nach den Umfrageergebnissen der
höchste vereinbarte feste Stundensatz bei 500
€, der niedrigste bei 25 €.

Hohe Resonanz: anwaltauskunft.de und anwaltverein.de 

Die Seite der DAV-Anwaltsuche unter www.anwaltauskunft.de ver-
zeichnet wachsende Beliebtheit. Besuchten diese Seite vor einem Jahr
noch knapp 70.000 Interessierte, waren es im Juli 2009 schon über
88.000. Dies ist besonders erfreulich, da neben zahlreichen verbrau-
cherrelevanten Informationen auch die Anwaltsuche aufgerufen wird,
die ausschließlich die Mitglieder der örtlichen Anwaltvereine benennt.
Dies geht sicherlich auch auf die Benennung der Deutschen Anwal-
tauskunft im Rahmen der Motive der DAV-Werbekampagne zurück Aber
auch die monatlichen Zugriffe auf den Internetauftritt des DAV unter
www.anwaltverein.de bleiben konstant auf einem hohen Niveau. Im Juli
2009 besuchten über 57.000 Interessierte diese Seite.

DAV-Werbekampagne
Erfolg im Ausland – Schweiz übernimmt Slogan

Die DAV-Werbekampagne „Vertrauen ist gut. Anwalt ist besser.“ ist nicht
nur ein Erfolgsmodell in Deutschland, sondern überzeugt auch im Aus-
land. So stieß die Kampagne und insbesondere der Slogan auf große Zu-
stimmung und Interesse des Schweizer Anwaltsverbands (SAV). Der SAV
möchte den Werbeslogan übernehmen und in Kürze in der Schweiz eine
Werbeaktion starten. Die Nutzungsrechte für zunächst zwei Jahre über-
trägt der DAV dem SAV gegen einen finanziellen Ausgleich. Auch ist ge-
plant, dass die Schweizer einzelne Motive der Kampagne übernehmen.
Die Nutzung des Slogans der DAV-Werbekampagne in der Schweiz unter-
stützt auch die DAV-Werbekampagne, da auch deutsche Mandanten bei
ihrem Besuch in der Schweiz den Slogan im ähnlichen Zusammenhang wie
bei der DAV-Werbekampagne wahrnehmen können.

Neues Plakatmotiv „Türspion“

Das neue Anzeigenmotiv der DAV-Werbekampagne, der „Türspion“, ist
ab sofort auch als Plakat erhältlich.“ Es behandelt in gewohnt augen-
zwinkernder Art und Weise das Thema „Abgrenzung von anderem
Rechtsrat“. Der „Türspion“ war das erste Motiv im weiter entwickelten
Layout der DAV-Werbekampagne. Es erschien im Mai in „Spiegel“,
„Stern“ und in der „Süddeutschen Zeitung“. Sie können das Plakat bei-
spielsweise in den Warteräumen Ihrer Kanzlei aushängen oder für die
Bestückung von Schaufenstern nutzen. Alle DAV-Plakate sowie die Be-
stellmöglichkeit finden Sie hier:
http://www.anwaltverein.de/leistungen/werbung/werbekampagne/plakate 

Die Depeschen ab 2005 finden Sie im Archiv der DAV-Depeschen
auf der Homepage des DAV unter:

http://www.anwaltverein.de/leistungen/dav-depesche

Nachbarschaftsfunktion: U-Bahn Kiosk Gern

Nimmt für alle Anwohner der näheren Umgebung, die tagsüber
nicht da sind, die Pakete an.n
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Fleischmann/Hillmann/Schneider,
Das verkehrsrechtliche Mandat —
Band 2: Verkehrszivilrecht, 
DeutscherAnwaltVerlag, 
5. Auflage 2009. 950 Seiten, 
Hardcover, EUR 78,00, 
ISBN 978-3-8240-0886-5. 
(Band 1 und 2 zusammen als Paket für
EUR 128,00 erhältlich unter ISBN 978-3-
8240-1028-8 statt für EUR 156,00 einzeln)

Mit der Neuauflage dieses Bandes hat ein
Wechsel im Autorenkreis stattgefunden. Einer
der Mitbegründer des Werkes, RA Fleisch-
mann, hat sich aus der Bearbeitung zurückge-
zogen, während RA Dr. Schneider als neuer
Autor neben dem noch immer aktiven Mitbe-
gründer RA Hillmann hinzugetreten ist.

Dies war zugleich der Anlaß für eine umfas-
sende Neubearbeitung, die von dem Gedan-
ken getragen war, dem Werk eine neue
Struktur mit aktuellem Gepräge zu geben.
Dabei wurden erhebliche Ergänzungen vorge-
nommen und einige Kapitel neu gefaßt bzw.
umgestellt. Ziel war größtmögliche Klarheit
und ein logischer Weg durch die Kapitel. Es
sollten in einem Praktikerhandbuch alle rele-
vanten Fragen in der zivilrechtlichen Praxis
eines Fachanwalts für Verkehrsrecht umfas-
send beantwortet werden. Die wichtigsten
Änderungen sind im Vorwort des Werkes auf-
gelistet und sollen hier nicht aufgezählt wer-
den. Bedeutsamer erscheint die Feststellung,
daß es trotzdem keine „Brüche“ gegeben hat,
die Änderungen fügen sich in das Buch orga-
nisch ein und können so auch bestens ihren
Zweck erfüllen.

Die Autoren stellen in 13 Paragraphen das 
verkehrszivilrechtliche Mandat und dessen 
Probleme dar: Mandatsannahme und erste
Maßnahmen, Haftungsgrundlagen und -be-
schränkungen, Aktiv- und Passivlegitimation
nebst prozessualen Grundlagen, Quotenvor-
recht, materielle Schadenspositionen bei Sach-
und Personenschäden ein-schließlich Tötung,
Kapitalabfindung, Vergleichsschluß sowie 
Probleme der Verjährung. Ein versicherungs-
rechtlicher Exkurs ergänzt die genannten In-
halte. In einem Anhang finden sich diverse
Arbeitshilfen wie zum Beispiel ein Fragebogen
für Anspruchsteller, ein Berechnungsbogen 
Quotenvorrecht, aber auch Listen mit Recht-
sprechung zu „UPE-Aufschlägen“ und Ver-
bringungskosten sowie zu Stundensätzen
einer markengebundenen Fachwerkstatt (je-
weils alphabetisch geordnet nach Gerichten
und Gerichtsorten) und vieles mehr.

Teilweise sind die Darstellungen im Anhang
aber aus Platzgründen sehr klein gedruckt
(ebenso wie etwa die Bremswegtabelle auf
S.83). Im Print wohl nicht zu vermeiden, mag
man hier über die Beigabe des Anhangs und
weiteren Materials auf CD nachdenken, zumal

Gebhardt, Das verkehrsrechtliche
Mandat — Band 1: Verteidigung in
Verkehrsstraf- und Ordnungswidrig-
keitenverfahren, DeutscherAnwalt-
Verlag, 6. Auflage 2009. 
944 Seiten, Hardcover, EUR 78,00,
ISBN 978-3-8240-0885-8. 
(Band 1 und 2 zusammen als Paket für
EUR 128,00 erhältlich unter 
ISBN 978-3-8240-1028-8 statt für EUR
156,00 einzeln)

Vielfach sind dicke Wälzer mit eintausend oder
mehr Seiten auf einem wissenschaftlichen
oder quasi-wissenschaftlichen Niveau ge-
schrieben, das allenfalls als Nebenzweck 
noch zuläßt, daß der Praktiker Anleitung und
Hilfestellung daraus erfährt. Es gehört Mut
dazu, wenn sich ein Autor entschließt, ein 
solches Buch wie ein Skript zu verfassen, in
klarer Sprache, mit kurzen Absätzen und 
vielen mit „Achtung!“ oder „Tip“ überschrie-
benen Einschüben, die verhindern, daß man
etwas übersieht, in gängige Fallen tappt oder
aber die gegebenen Möglichkeiten nicht opti-
mal nutzt.

Gebhardt hat das in seinem Werk getan und
er kann dafür gar nicht hoch genug gelobt
werden. Sicher müssen auch die wissen-
schaftlichen Bücher sein, aber ein Werk in der
Reihe „Das Mandat“, noch dazu aus dem 
AnwaltVerlag, verlangt nach einem Band aus
der Praxis für die Praxis und genau das ist es,
was Gebhardt seinen Lesern bietet. Hier findet
der Spezialist Rat zu fast allen Fragen. Aber
auch der Allgemeinanwalt kann auf schnelle
und qualifizierte Hilfe bauen, wenn er eine ihm
angetragene Verkehrssache, aus welchen
Gründen auch immer, nicht ablehnen will. Wer
schließlich gar die Zeit findet, das Buch ganz
durchzuarbeiten, etwa als Begleittext zu einem
Fachanwaltslehrgang, kann sich damit einen
hervorragenden Wissensstamm aufbauen.

Die Neuauflage ist nötig geworden durch 
einige wichtige Änderungen der relevanten
Gesetze (Straßenverkehrsgesetz, Bußgeld-
katalog, Fahrerlaubnisverordnung, Versiche-
rungsvertragsgesetz), aber auch durch Ände-
rungen in der Rechtsprechung, die in jüngster
Zeit wiederum mehrere wichtige Streitfragen
obergerichtlich entschieden hat. So z. B. die
Gültigkeit einer im Ausland erworbenen 
Fahrerlaubnis, die Voraussetzungen für die
Entziehung der Fahrerlaubnis nach § 69 
Abs. 1 StGB, Verjährungsfragen im Zusammen-
hang mit der unwirksamen Zustellung eines
Bußgeldbescheides sowie die Geltung des 
Tattag- anstatt des Rechtskraftprinzips im 
Verwaltungsrecht.

Das Buch ist systematisch und übersichtlich 
gegliedert, es umfaßt sechs Teile mit 64 Para-
graphen, wobei das Inhaltsverzeichnis mit fast
70 Seiten und ein Stichwortverzeichnis mit 

50 Seiten dafür sorgen, daß das Gewünschte
auch gefunden wird. Leider fehlt (genauso wie
im zweiten Band der Reihe) ein Abkürzungs-
verzeichnis, so daß man bei unbekannten 
Abkürzungen (z. B. für Spezialzeitschriften
etc.) in anderen Werken wie Kommentaren 
o. ä. nachschlagen muß. Das Lektorat sollte
hier bei der nächsten Auflage tätig werden,
zumal dieses Manko in jüngster Zeit immer
häufiger auftritt.

Thema von Teil 1 ist das gerne vergessene 
Vorfeld der Verteidigung. Bereits hier können
Fehler passieren, die nicht wieder zu korrigie-
ren sind. Es wird auf allgemeine Verfahrens-
fragen sowie das Aussageverhalten des
Mandanten eingegangen. Außerdem findet
sich ein Kapitel zu „ersten Fragen des Man-
danten“, das geradezu beispielhaft für die 
Praxisorientierung des Autors ist: dem Anwalt
wird ermöglicht, all das konzentriert nachzu-
lesen, was dem Mandanten auf den Nägeln
brennt. So macht er von Anfang an einem
kompetenten und besonnenen Eindruck auf
seinen vielfach nervösen Mandanten.

Teil 2 widmet sich der Verteidigung in Buß-
geldsachen, wobei die wichtigsten Ordnungs-
widrigkeitentatbestände, Geldbuße und Fahr-
verbot sowie das zugehörige Verfahrensrecht
behandelt werden. Alkohol und Drogen im
Straßenverkehr sowie die Straßenverkehrs-
gefährdung (§§ 315 c, 315 b StGB) werden
übergreifend in Teil 3 dargestellt. 

Unfallflucht und weitere Verkehrsstraftaten
sind Gegenstand von Teil 4. Die strafrecht-
lichen Rechtsfolgen (Geld- bzw. Freiheitsstrafe,
Fahrverbot sowie Entzug der Fahrerlaubnis) 
beleuchtet Teil 5.

In Teil 6 werden wichtige Bereiche des Verkehrs-
verwaltungsrechts aufgegriffen, die nahe mit
einer erfolgreichen Verteidigung verknüpft
sind, nämlich Eignungszweifel und MPU, Wie-
dererteilung der Fahrerlaubnis sowie die im
Ausland erworbene Fahrerlaubnis.

Mit diesem Spektrum bietet das Werk von Geb-
hardt dem Anwalt eine solide und verläßliche
Basis für die Sachbearbeitung im Verkehrsstraf-
recht sowie im Recht der Ordnungswidrig-
keiten. Der Übersichtlichkeit des Werkes ist es
geschuldet, daß Rechtsprechung nur sehr maß-
voll zitiert wird, sich also auf die wichtigsten
Entscheidungen für den Verteidiger beschränkt.
Mehr ist dann Sache der Kommentare. Auch
finden sich nur wenige Literaturhinweise zu Be-
ginn aus-gewählter Kapitel, die, falls einschlä-
gig, dann allerdings auch mit herangezogen
werden sollten. Aus diesen Gründen ist nicht
immer „alles“ allein mit dem „Gebhardt“ zu
machen, sonst würde das Werk schnell uferlos
werden. Umgekehrt gilt jedoch: Ohne diesen
Band macht man sich als Verteidiger in Ver-
kehrssachen das Leben unnötig schwer.
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dann z. B. der genannte „Berechnungsbogen
Quotenvorrecht“ auch gleich noch in einer Ver-
sion für MS-EXCEL präsentiert werden kann. Im
Übrigen jedoch sind Schriftbild und typogra-
phische Darstellung recht übersichtlich und zu
loben, gerade weil dieser Bereich heute nicht
selten vernachlässigt wird. Außerdem erleich-
tert es das Format, gelegentlich einmal eine
Seite auf DIN A 4 zu kopieren.

Nicht nur der Fachanwalt wird von der aktua-
lisierten und verbesserten Neuauflage dieses
Werkes profitieren. Auch wer bloß gelegent-
lich mit dem Verkehrszivilrecht zu tun hat,
kann hier dank der systematischen und an den
Problemen der Praxis orientierten Darstellung
alles Wichtige finden, ohne sich zu verirren
oder gleich wieder an die Grenzen des Bandes
zu stoßen. Eine echte Anleitung zum „learning
by doing“.

Rechtsanwalt Dipl.-Kfm. 
Wolfgang Nieberler, München

Prof. Dr. Friedemann Sternel. 
Mietrecht aktuell. 
4. Aufl. 2009. Verlag Dr. Otto Schmidt.
1.919 Seiten. Gebunden. Euro 99,00. 
ISBN 978-3-504-45015-1. 

Mietrechtliche und somit alltägliche Mandate
stellen gerade für nicht spezialisierte Kollegen
eine Herausforderung dar. Denn: Mietrecht ist
Fallrecht, das im Wesentlichen von der Recht-
sprechung geprägt wird; und zwar in einer
kaum mehr überschaubaren Fülle von Ent-
scheidungen, in der selbst den Urteilen der In-
stanzgerichte große praktische Bedeutung
zukommt. Der neue „Sternel“ indes bietet hier
einen ebenso schnellen wie zuverlässigen
Überblick über die relevante Rechtsprechung
für den Veröffentlichungszeitraum bis Ende
2008, vereinzelt auch darüber hinaus.

Das vorliegende Werk knüpft dabei in be-
währter Weise an die Aufgabenstellung der
Vorauflagen an, durch Dokumentation der
mietrechtlichen Rechtsprechung eine Arbeits-
hilfe für die Praxis zu geben.

Einerseits folgt die Darstellung dem bewähr-
ten Aufbau vom Abschluss des Mietvertrags
bis zur Abwicklung des Mietverhältnisses. 
Andererseits wird von der systematischen
Erörterung der einzelnen mietrechtlichen 
Regelungen abgesehen. Aber das ist kein
Manko. Denn die Dokumentation erfolgt viel-
mehr problemorientiert sowohl für die Wohn-
raum als auch die Gewerbemiete; ein Schwer-
punkt liegt dabei auf der Vertragsgestaltung und
Formularpraxis. Mietprozess- und zwangsvoll-
streckungsbezogenen Enscheidungen ist ein ge-
sonderter Abschnitt gewidmet.
Akribisch zusammengetragen, praxisgerecht
ausgewertet und nach dem typischen Verlauf

eines Mietverhältnisses systematisiert, leisten
vor allem obergerichtliche Entscheidungen mit
ihren Kernaussagen und aufgrund der stich-
wortartigen Wiedergabe der zugrunde liegen-
den Sachverhalte einen wesentlichen Beitrag
zur Problemlösung im Einzelfall.

Damit erweist sich der „Sternel“ einmal mehr
als schnelle und sichere Orientierungshilfe der
gesamten mietrechtlichen Praxis; sei es etwa 
für die sorgfältige Bearbeitung eines miet-
rechtlichen Mandats, für die richtige Entschei-
dung einer konkreten Streitfrage oder aber für
die sachgerechte Vertragsgestaltung.

Denn das bewährte Standardwerk gibt klar ge-
gliedert nach dem natürlichen Verlauf eines
Mietverhältnisses, verständlich geschrieben, mit
kritischen Stellungnahmen versehen und bei al-
ledem ganz auf die Bedürfnisse der Praxis abge-
stimmt, Sicherheit durch das Präjudiz der
Entscheidungen und nicht zuletzt die aner-
kannte Kompetenz des Autors.

Schließlich hat kaum einer das Mietrecht über
Jahrzehnte so nachhaltig mitgeprägt wie 
Prof. Dr. Friedemann Sternel; vermochte er als
Vorsitzender einer auf das Mietrecht speziali-
sierten Zivilkammer doch mit einer Vielzahl
von richtungsweisenden Urteilen auf die 
gesamte mietrechtliche Praxis maßgeblich 
Einfluss zu nehmen.

Kurzum: Auch der neue „Sternel“ ist für
jeden, der mit Mietrecht zu tun hat, wieder ein
absolutes Muss.

Rechtsanwalt Roland Thalmair, 
Kanzlei Kastl (M. A.) & Kollegen, Landshut
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Helmut Winkler

→ Personalia Abb. „RA Kempter“

Eleana Hegerich, Studio Hegerich, München
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Logo München Marathon

runabout MÜNCHEN MARATHON GmbH
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Abbildungen „Königsplatz“ 

Helmut Winkler,

Fotomontage „Königsplatz“

MAV GmbH

Die restliche Abbildungen Kulturprogramm siehe

die jeweiligen Bildunterschriften. Mit freundlicher 

Genehmigung der Pressestellen der ausstellenden

Museen.
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München: Königsprojekt

Ludwig I hatte als Kronprinz die Planungsho-
heit über den Königsplatz von seinem Vater
erhalten. Diese Planung stellte sich als schwie-
riger heraus, als zunächst gedacht. Der Kron-
prinz ergriff natürlich die Gelegenheit, schon
einmal ein adäquates Museum für seine ra-
sant wachsende Antikensammlung zu konzi-
pieren – demgemäß war die Glyptothek auch
der erste Bau, mit dem begonnen wurde,
unter der Leitung Klenzes. 
Der Sinn der anderen Bauten und damit auch
ihre Form waren noch unklar. Noch 1806 war
ein Armeedenkmal geplant, das an die Betei-
ligung Bayerns an den napoleonischen  Sie-
gen erinnern sollte. Nachdem man jedoch
1813 flugs die Seiten gewechselt und sich den
siegreichen Allianzen gegen die Franzosen an-
geschlossen hatte, war das Denkmal Ge-
schichte. Dann war zunächst eine
Apostel-Kirche geplant. Auch sie wurde für
diesen Standort wieder verworfen und im an-
grenzenden Gelände als St. Bonifaz gebaut. 
Letztlich entschied man sich für einen Korre-
spondenzbau zur Glyptothek, ebenfalls im Stil
griechischer Tempelarchitektur, die als Aus-

stellungshalle für Kunst- und Industrieausstel-
lungen gedacht war. Der Auftrag ging an
Ziebland. Sein Bau wurde aber schon für da-
malige Verhältnisse schnell zu klein, sodass
man für die Allgemeine Deutsche Industrie-
ausstellung 1854 ein völlig neues Gebäude,
den Glaspalast im Alten Botanischen Garten
errichten musste. Gegenüber der glanzvollen
Statuensammlung der Glyptothek führte der
Bau immer ein Schattendasein und dass er
heute die Sammlung antiker Vasen und Klein-
kunst beherbergt, macht ihn leider auch nicht
spannender.

Festgefügt steht der Königsplatz, als gehörte
er so und nicht anders. Und doch gab es um
ihn ein dauerndes Gezerre.
In den Jahren nach 1808 fertigten die Archi-
tekten Ludwig von Sckell und Karl von Fischer
einen Generalplan zur Bebauung der Max-
vorstadt. Vorgesehen war eine Art Garten-
stadt mit lockerer Villenbebauung und viel
Grün. In dieses Grundkonzept wurden auch
die drei Plätze eingefügt, die der sogenannte
Königsweg von der Residenz nach Nymphen-
burg durchschnitt: der kreisrunde Karolinen-
platz, der rechteckige Königsplatz und der
wiederum runde Kronprinzenplatz (später
Stiglmaierplatz). Der Königsplatz sollte also
aus einzelnen Solitärbauten bestehen, die auf
der grünen Wiese in ein Achsenkreuz aus
breiten Wegen eingebunden waren.
Klenze wiederum, der die Ausschreibung zur
Planung des Königsplatzes gewann, favori-
sierte einen geschlossenen Platz mit innen-
städtischem Charakter. Dies hätte die
Baukosten jedoch beträchtlich nach oben ge-
trieben – und daran scheiterte dann auch
Klenzes Plan.

Aber es sollte keine Ruhe sein. 1883 entwarf
Max von Heckel eine Neukonzeption als über-
dimensioniertes Kunstforum mit Komplett-
umbauung – demgemäß die heutige
Anmutung eines ländlichen Heiligtums in wil-
helminischem Bombast ertrunken wäre. Auch
hiervor schützten die Kosten.

Dieses Hin und Her spiegelt sich auch in Pla-
nung und Baugeschichte der einzelnen Bau-
ten wider.

Den Propyläen erging es nicht besser. Sie soll-
ten der Prunkeingang zur Stadt werden, das
Tor, durch den der Königsweg von der Resi-
denz nach Nymphenburg führte und den
Fremden in Ludwigs Isar-Athen. Bauform und
Maße hatte Klenze exakt den Propyläen der
Akropolis nachempfunden – augenfälliger
konnte das Zitat nicht ausfallen.

Leider wurde das Tor erst 1862 fertig und
blieb ohne reale Funktion, denn die Stadt 
war zwischenzeitlich darüber hinausge-
wachsen. Für die Selbstdarstellung des Kö-
nigshauses hingegen spielte es eine wichtige
Rolle, feierte doch der Skulpturenschmuck 
die Herrschaft des Ludwig-Sohnes Otto 
über Griechenland. Dass König Otto I. ausge-
rechnet im Jahr der Fertigstellung abdanken
musste und von Athen nach Bamberg zog,
dürfte die Freude an der Fertigstellung vor
allem im Königshaus sichtlich geschmälert
haben.
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Zur Fotostrecke in diesem Heft

Spaziergänge in München:

Der Kiosk

Man kann sich dem Kiosk unter verschiede-
nen Aspekten nähern:

1. Etymologisch: das Wort kam aus dem 
Persischen (Winkel, Ecke) über das Türkische
und Französische zu uns und wurde wohl
erstmals von Goethe 1787 im »Triumph der
Empfindsamkeit« verwendet.

2. Historisch: Am Anfang stand die Erfindung
des Selterswassers durch den Zusatz von 
Kohlensäure. Der Erfinder, ein Dr. Struwe in
Dresden, begann auf Plätzen und Märkten in
allen Teilen seiner Heimatstadt sog. Selters-
wasserhäuschen (Seltersbuden) zu errichten.
Er bekam die volle Unterstützung der Stadt-
verwaltung: Empfand sie doch einerseits die
hölzernen, oft im orientalischen Stil errich-
teten Trinkhallen als eine Zierde für das Stadt-
bild. Zudem erhoffte sie sich eine deutliche
Verringerung des Alkohlkonsums.
Mit der Ausweitung des Angebots durch
Brause, Milch, heiße Getränke, Gebäck und 
Tabakwaren wuchsen Erfolg und Verbreitung.
Unklar ist, ab wann  der Alkoholverkauf 
zulässig war.
Einen weiteren Erfolgsfaktor des Kiosk, der
Trinkhalle, des Wasserhäuschens bildete ein
Urteil des OVG Berlin vom 21.01.1921, das
den Verkauf nach Ladenschluss (bis zur Poli-
zeistunde) für rechtens erklärte.

3. Funktional: Der Kiosk ist in vielen Fällen
ein Treffpunkt verschiedener sozialer Grup-
pen: Obdachlose, Arbeitslose, Alleinlebende,
ältere Menschen, die das Gespräch mit
der/dem Betreiber/in suchen ... der Kiosk 
besitzt in manchen Vierteln den Charakter
einer niederschwelligen Sozialstation. Aller-
dings in allererster Linie für Männer.
Eine ganz andere Funktion liegt in der Deckung
des “Vergessensbedarfs”. Wenngleich der
größte Umsatz mit Tabakwaren, Getränken,
Zeitschriften und Süßigkeiten gemacht wird.
Und für die Kinder ist er (wenn er denn 
günstig liegt) eine wichtige Station auf dem
Weg zur oder von der Schule: für Eis, Süßig-
keiten ... Sammelbilder.

4. Architektonisch: Die Ursprünge liegen in
den reichverzierten Erkern indi scher Paläste,
die Vorbilder waren für die Gartenhäuser in
der islamischen Baukunst. Diese wurden in
den Pavillons und Teehäuschen der euro-
pä ischen Landschaftsparks nachempfunden.
Und von dort wurde die Formensprache für
die Seltersbuden übernommen. 

Diese geschichtlichen Wurzeln zeigten sich 
– im Baumaterial: überwiegend Holz, 
– im Grundriß: lange Zeit rund oder polygon, und 
– in der Ornamentik der geschnitzten Ver-

zierungen bzw. in den Dachformen: z.B. 
islamische Kuppelformen.

Erst die Abkehr vom Historismus um 1910 und
ganz besonders die Architekturideale der 
Zwanziger Jahre führten zu einer Suche nach
neuen Formen.

Heute ist der Kiosk oft ein kleiner Laden mit
einem Verkaufsfenster zur Straße. Oder er ist
als U- bzw. S-Bahn-Kiosk in den Untergrund
verbannt worden. Der Pavillon neueren 
Datums stellt als “Strassenmobiliar” eher eine
Ausnahme dar: Kaufinger Straße, Marien platz,
Marienhof.

Und die Zahl der Kioske sinkt nach meinem
Empfinden. An seine Stelle treten immer mehr
winzige Läden, die Grundfläche entspricht der
eines Kiosks mittlerer Größe, auch das Ange-
bot ist identisch. Was leidet, ist die soziale
Funktion: die “Unverbindlichkeit” eines Kiosk-
besuches als Voraussetzung für eine Kommu-
nikation unter Fremden ist etwas ganz anderes
als das Betreten eines Ladens, in dem man 
das gerade erwobene Bier sicher nicht gleich
trinken darf.

Ein letzter Blick gilt den natürlichen Feinden
des Kiosk:

Fast alle Fakten zu Kiosk, Trinkhalle bzw. 
Wasserhäuschen stammen aus einem kleinen
Heft: 
Sybille Fuhrmann u.a., Kiosk: Ein beiläufiger
Ort, Heft 7 der Reihe Archive des Alltags
Schack Verlag, Dortmund: 1997

Helmut Winkler, (Fotos)

Deutlich früher fertig war die Begrünung des
Platzes. Sie war aber auch das erste, was 
massiven Schaden nahm. 1825 hatte Carl 
August von Sckell die Rasenfelder angelegt,
1933 wurden sie abgetragen und dicke Granit-
platten verlegt, die 1000 Jahre Aufmärsche,
Fahnenweihen und Militärparaden stand-
halten sollten. So lange ging das gottlob doch
nicht und nachdem sich 1945 der Staub der
zerbombten Glyptothek gelegt hatte, fand
der Stück für Stück restaurierte Platz eine
neue Bestimmung – als Parkplatz. 
Erst 1988 wurden die Sckell`schen Rasenpläne
wieder hervorgeholt und der heutige Zustand
hergestellt.
Diese Rückbesinnung auf die alte Form 
förderte die Stimmung wieder zutage, die den
Beginn der Planung auszeichnete. Raum darf
wieder sein und eine gewisse Leichtigkeit, in
der man aufatmen kann in der Enge einer
dicht bebauten Stadt.

Dr. Martin Stadler, MAV GmbH

Der Automat (wenngleich
nicht unbedingt dieser hier)

Die vielen
“Zeitungsverkäufer”

Ganz schlecht: die Tankstelle: auch nach Ladenschluss geöffnet –
aber auch hier: der soziale Kontakt entfällt fast immer.
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Außenansicht Museum Brandhorst; FOTO: ANDREAS LECHTAPE

Anmeldung per Fax an den MAV:  089. 55 02 70 06  – für folgende Führung/en (Kosten € 5,00 p.P. – zzgl. Eintritt derAusstellung)

[  ]  Jüdisches koscheres Essen 08.09.2009 für ____ Person/en

[  ]  Sammlung Brandhorst 01.10.2009 für ____ Person/en           08.10.2009 für ____ Person/en

Name Vorname

Straße PLZ, Ort

Telefon, Fax E-Mail

Unterschrift Kanzleistempel

Jüdisches koscheres Essen - 
und was zu welchen Feiertagen warum gegessen wird
Vortrag mit anschließendem Essen mit Frau Miriam Magall im Restaurant Einstein

Donnerstag 08.09.2009, 19.00 Uhr, Restaurant Einstein, im EG des Jüd. Gemeindezentrums, St. Jakobsplatz 18

Bereits Anfang des Jahres hat uns Frau Magall ins Restaurant Einstein begleitet. Die Teilnehmer waren so begeis-
tert, dass wir uns entschlossen haben, diesen interessanten Abend zu wiederholen. Frau Magall, den eingefleisch-
ten Teilnehmern unseres Kulturprogramms auch bekannt durch die Synagogen- und Stadtführungen durch das 
„Jüdische München“, wird uns zunächst mit einem Vortrag (ca. 1 Std.) einführen. Anschließend werden verschie-
dene Shabbath-Speisen, von „gefillte Fish“ über „Kebabim mit Harissa“ empfohlen. Dazu können koschere Weine
gewählt werden. Wir freuen uns wieder auf einen besonderen Abend in einer schönen Umgebung. 

Kosten: Essen und Getränke auf Selbstzahlerbasis, Beitrag für den Vortrag 10 Euro pro Person. 
Die Teilnehmerzahl ist auf 25 Personen begrenzt. Verbindliche Anmeldung bis 01.09.2009 erbeten.

Informationen über das Rastaurant, angebotene Speisen und eine Anfahrtsbeschreibung finden Sie auf der 
Homepage des Rastaurants unter http://www.einstein-restaurant.de.

Museum Sammlung Brandhorst
Wiederholung: Donnerstag, 01.10.2009, 18.15 Uhr, Museum Brandhorst, Führung mit Jochen Meister

Donnerstag, 08.10.2009, 18.15 Uhr, Museum Brandhorst, Führung mit Jochen Meister

Donnerstag 24.09.2009, 18.15 Uhr, Museum Brandhorst, Führung mit Frau Dr. Kvech-Hoppe, leider ausgebucht

Zu Beginn der 1970er Jahre war eine Collage von Joan Miró die erste gemeinsame Erwerbung von Udo und 
Anette Brandhorst. Dabei interessierte sich das Sammlerehepaar nicht nur für bildende Kunst, sondern auch für 
Literatur. Verständlicherweise galt ihre Aufmerksamkeit besonders der Zusammenarbeit von Malern und Dichtern. 
So bilden beispielsweise 112 von Picasso illustrierte Bücher in Originalausgaben – bis auf wenige Ausnahmen das
gesamte OEuvre Picassos auf diesem Gebiet - einen markanten Höhepunkt der gesamten Sammlung. Arbeiten auf 
Papier von Malewitsch, Schwitters und anderen ergänzen diesen Komplex. Nach anfänglichem Engagement für die
Klassische Moderne folgte bald eine stärkere Hinwendung zu zeitgenössischen Positionen. So bilden Werkgruppen
von Künstlern der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts sowie internationaler Vertreter aktueller Kunst einen weite-
ren, umfassenden Schwerpunkt. Cy Twombly, Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat, John Chamberlain, Sigmar Polke,
Bruce Nauman, Mike Kelley, Alex Katz, Eric Fischl, Damian Hirst, Katharina Fritsch und viele andere sind mit exem-
plarischen Werkgruppen vertreten, die wichtige Positionen in der Entwicklung der zeitgenössischen Kunst markieren.
Seit der Ausstellung „Food for the Mind“, die 2000 im Münchner Haus der Kunst gezeigt wurde, konnten einzelne 
Komplexe zielgerichtet ausgebaut und vertieft werden, so dass die Sammlung heute insgesamt über 700 Werke umfasst.

Die Teilnehmerzahlen für Führungen wurde von den ausstellenden Museen leider begrenzt. Wir bitten Sie deshalb um
verbindliche Anmeldung. Bei Verhinderung bitten wir um rechtzeitige Absage, um interessierten Kollegen auf der 
Warteliste die Teilnahme zu ermöglichen.

© BAYERISCHE STAATSGEMÄLDESAMMLUNGEN | MUSEUM BRANDHORST MÜNCHEN

Innenansicht Museum Brandhorst
mit Werken von Andy Warhol

Innenansicht Museum Brandhorst
mit Werken von Cy Twombly

FOTO: HAYDAR KOYUPINAR; 

FOTO: HAYDAR KOYUPINAR; 
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Alfons Mucha | Prinzessin Hyazinthe,
1911, Farblithografie, 125,5 x 83,5 cm 
Mucha Trust, © Mucha Trust 2009, 
VG-Bild-Kunst, Bonn 2009 
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Auf Justitias Spuren ...
Führung durch den Justizpalast und das OLG München
Freitag, 02.10.2009, 13.00 Uhr, Dauer: ca. 1,5 Std., Treffpunkt: Neptun Brunnen, Alter Botanischer Garten
Elisenstraße, ggü. Rückseite des Justizpalastes.

Bei starkem Regen wird der Treffpunkt zum Eingang des Justizpalstes, Prielmayerstr. 7 verlegt.

Führung mit Sigrid Petersen, Richterin am Oberlandesgericht München a.D

Der gemeinsame Rundgang durch die beiden Münchner Gerichtsbauten der Prinzregentenzeit gibt Gelegenheit,
die vertrauten Stätten unseres Wirkens einmal unter einem anderen Blickwinkel zu sehen.
Der Münchner Architekt, Friedrich von Thiersch ( 1852-1921), hat den Justizpalast in den Jahren 1887 bis 1897
geplant und gebaut. Dass Friedrich von Thiersch für das wenig später von ihm entworfene benachbarte Gebäude
des Oberlandesgerichts ( Bauzeit 1903-1905) eine zu den Neobarockformen des Justizpalastes so unterschiedliche
Architektur gewählt hat, versetzte schon die Zeitgenossen in Erstaunen. Die für die Zeit des Späthistorismus kenn
zeichnende Kombination verschiedener Architekturformen der Vergangenheit und die damit erzielte Wirkung, die 
nach dem damaligen Stand der Technik moderne Konstruktion der Kuppel sowie die Vorgeschichte des Justizpalastes
und das Leben und Wirken Friedrich von Thierschs werden im Mittelpunkt der Besichtigung stehen.

Die Teilnehmerzahl ist auf 16 Personen begrenzt. Wir bitten um verbindliche Anmeldung. Um rechtzeitige 
Absage bei Verhinderung wird gebeten, um weiteren Interessenten die Teilnahme zu ermöglichen.

Alfons Mucha
Donnerstag 15.10.2009, 18.15 Uhr, in der Kunsthalle der Hypo Kulturstiftung

Führung mit Dr. Kvech-Hoppe

Das Werk Alphonse Muchas (1860-1939), der als Werbegrafiker und Dekormaler Welt-
ruhm erlangte, wird in dieser Ausstellung nicht nur als Schöpfer der berühmten Plakate, 
sondern erstmals in München auch als ein Meister aller Medien vorgestellt. So zeugen
großformatige Gemälde, Pastelle, Zeichnungen und Fotografien von einem beeindruck-
enden Künstler, der sein Handwerk in Wien, München und Paris erlernte. Von ersten
illustrativen Arbeiten, über seine Ausstattung des Pavillon für Bosnien und Herzegowina
und den Pavillon de l'Homme für die Weltausstellung in Paris 1900 bis hin zu seinem
großen Zyklus Das Slawische Epos verfolgte Mucha das Ziel eine universelle Botschaft zu
vermitteln: Seine Vision einer Versöhnung der Nationen und der Religionen. Mehr als 
200 Arbeiten aus öffentlichen und privaten Sammlungen werden thematisch gegliedert
(Biografie - Fotografie - Frühwerk, Plakate, Documents décoratives - Figures décoratives,
Le Pater - Ilsée Princesse de Tripoli, Pastelle, Weltausstellung Paris 1900 - Pavillon von
Bosnien und Herzegowina, Boutique Fouquet, Obecní dum, Slawisches Epos) in der
Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung zu sehen sein. Die Ausstellung entsteht in 
Kooperation mit dem Belvedere in Wien und dem Musée Fabre in Montpellier.

Alfons Mucha | Die Natur, 
1899-1900, Bronze, vergoldet,
Malachit, Höhe: 70 cm
Gießerei: Pinedo, Paris
Musées royaux des Beaux-Arts de
Belgique, Brüssel
© Mucha Trust 2009, VG-Bild-
Kunst, Bonn 2009

Anmeldung per Fax an den MAV:  089. 55 02 70 06  – für folgende Führung/en (Kosten € 5,00 p.P. – zzgl. Eintritt derAusstellung)

[  ]  Auf Justitias Spuren ... 02.10.2009 für ____ Person/en

[  ]  Alfons Mucha 15.10.2009 für ____ Person/en

Name Vorname

Straße PLZ, Ort

Telefon, Fax E-Mail

Unterschrift Kanzleistempel
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Gut eingeführte in Stadtmitte von München gelegene, auf Verkehrs-,
Versicherungs-, Miet-, WEG-, Familienrecht spezialisierte Kanzlei,
sucht ab sofort eine(n)

Rechtsanwältin / Rechtsanwalt

mit sehr guten Kenntnissen im Miet- und WEG-Recht. Wir freuen
uns auf Ihre aussagefähige Bewerbung und um Ihre Mitteilung
über Ihren frühest möglichen Eintrittstermin, sowie Ihre Gehalts-
vorstellung. Zuschriften unter Chiffre Nr. 83 /August/September 2009
an den MAV erbeten.

Zur Unterstützung unserer Insolvenzabteilung suchen wir eine(n)

Rechtsanwältin / Rechtsanwalt

mit Berufserfahrung zur freien Mitarbeit auf Teilzeitbasis.

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 
senden Sie bitte an: 

SBL Seidel Bruder Linnartz
Rechtsanwälte
Frau Rechtsanwältin Katrin Jung
katrin.jung@sbl-rechtsanwaelte.de
Herzog-Wilhelm-Straße 17
80331 München

Informationen über unsere Kanzlei finden Sie unter 
www.sbl-rechtsanwaelte.de

SEIDEL•BRUDER•LINNARTZ
R E C H T S A N W Ä L T E

SBLSBL

Freie Mitarbeit /Sozietät

Etablierte, vor allem zivilrechtlich ausgerichtete Anwaltskanzlei 
(2 Anwälte) in Kreisstadt Nähe Münchens sucht unternehmerisch
orientierten RA (m/w) mit mind. 3-jähriger Berufserfahrung.
Schwerpunkte der Kanzlei sind Verkehrs-, Familien- und
Mietrecht, jed. werden auch andere Rechtsgebiete abgedeckt.
Baldige Sozietät mit Aussicht auf kurzfristige Übernahme
(Altersgründe) wird angestrebt. Zuschriften an den MAV unter
Chiffre Nr. 75 / August/September 2009 erbeten.

Wir sind eine Münchener Kanzlei mit derzeit 6 Rechtsanwälten und

schwerpunktmäßig im Bereich Datenschutz und IT-Recht sowie dem 

Gesellschaftsrecht tätig. Im Bereich Datenschutz beraten wir seit Jahren

Unternehmen umfassend im nationalen wie internationalen Kontext in

allen Fragen des Datenschutzes, auch im Rahmen größerer Projekte.

Zur Verstärkung des Referats Datenschutz und IT-Recht suchen wir

einen Rechtsanwalt/ eine Rechtsanwältin,

gerne auch promotionsbegleitend/ in Teilzeit. Praktische Erfahrung

sowie Fachanwaltslehrgang im IT-Recht von Vorteil, vertiefte Kenntnisse

insbesondere im Datenschutzrecht Voraussetzung. Sie sollten sich 

außerdem durch eine selbstständige, ergebnisorientierte und präzise 

Arbeitsweise sowie durch analytische Fähigkeiten und Kenntnisse im

IT-Bereich auszeichnen.

Wir bieten Ihnen eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit

sowie gute Entwicklungsmöglichkeiten in einem jungen, motivierten Team.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung, die Sie bitte richten an:

SSH Rechtsanwälte
z. Hd. RA Dr. Robert Selk, LL.M.

Königinstr. 11 a, 80539 München

selk@kanzlei-ssh.de

S ♦ S ♦ H
R e c h t s a n w ä l t e

Zivilrechtlich orientierte Rechtsanwaltskanzlei im Zentrum
Münchens bietet einer netten engagierten Kollegin bzw. Kollegen
ein ruhiges Anwaltszimmer (20 m²) in repräsentativer, bester
Innenstadtlage (Promenadeplatz), gesonderten Sekretariatsplatz
für eine eigene Mitarbeiterin (beides mit einem separaten Eingang),
sowie die Möglichkeit der Mitbenutzung des Besprechungs-
raumes / der Bibliothek und gegebenenfalls auch der bestehenden
Infrastruktur. Eine spätere berufliche Zusammenarbeit ist denkbar.

Bei Interesse erbitten wir Kontaktaufnahme:
Rechtsanwälte HKM
Dr. Harald Heckelmann ●  Alfred Körbitz & Partner
Promenadeplatz 9, 80333 München
Tel.: (089) 24 21 67-30 oder: info@hkm-law.de 

RECHTSANWALT / RECHTSANWÄLTIN GESUCHT

Für unsere Kanzlei für Familienrecht in München-Schwabing
suchen wir ab 01.01.10 engagierten Rechtsanwalt oder eine
Rechtsanwältin; eventuell auch mit Perspektive zur Kanzleibeteili-
gung und späterer Kanzleiübernahme.
Zunächst freie Mitarbeit auf Honorarbasis (Umsatzbeteiligung).
Ein fester Mandatsbestand ist vorhanden. Es wäre wünschens-
wert, wenn die Prüfung  zum Fachanwalt für Familienrecht bereits 
absolviert ist.
Bewerbungen bitte nicht per e-mail sondern ausschließlich per Post.
Rechtsanwälte Jürgen Arnold und Kollegen, Hohenzollernstr. 102,
80796 München.
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Stellengesuche von Kollegen

Forensisch sehr erfahrener, motivierter und durchsetzungsfähiger 
Rechtsanwalt ( Zivilrecht/Strafrecht ) mit durchaus überzeugendem
Auftreten, trotz schon reiferem Alter ( 51 J.) körperlich und geistig
frisch, derzeit auch in ungekündigter Anstellung als Justiziar einer
Firmengruppe tätig, sucht neue berufliche Herausforderung in
Anwaltskanzlei in München und Umgebung in Teil- oder Vollzeit.
Eigener kleiner, wohl leicht erweiterbarer Mandantenstamm 
vorhanden.

Kontaktaufnahme für weitere Information bitte unter info@ra-djb.de
oder unter Mobil 0162 / 317 90 15.

Engagierter RA, 32 J., 1. Ex. 7,1, 2. Ex. 7,8 (beide Bayern) sucht
nach abgeschlossener Promotion und 21/2-jähriger forensischer
Erfahrung neues Wirkungsfeld im Großraum München, vorzugsweise
mit Bezug zum Bank- und Kapitalmarktrecht (erfolgreich abge-
schlossener FA-Kurs; keine Kapitalanlegerkanzlei). Kontaktaufnahme
erbeten unter Chiffre Nr. 86 / August/September 2009.

Bürogemeinschaften

Zusammenarbeit
International tätiger Anwalt mit langjähriger Berufserfahrung 
(Gewerblicher Rechtsschutz insb. Markenrecht, laufende Beratung von
Unternehmen, Vertriebsrecht, IT-Recht insb. Vertragsgestaltung und 
eigenem Mandantenstamm, sucht Anschluss (keine bloße Büro-
gemeinschaft) an Wirtschafts- oder Patentanwaltskanzlei, bevorzugt
mit internationaler Ausrichtung. 

Chiffre Nr. 85 / August/September 2009.

Rechtsanwälte Weinberger & Partner
Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer

Wir suchen, zunächst in Bürogemeinschaft, eine/n engagierte/n
Kollegin/en (gerne auch Berufsanfänger) mit eigenem

Mandantenstamm für eine langfristige Zusammenarbeit. Unsere
Kanzlei liegt in äußerst attraktiver Lage am Nymphenburger Kanal. 

Die Büroräume sind großzügig ausgestattet. 
Zur Verfügung stehen ein Büroraum sowie gegebenenfalls ein
Sekretariatsplatz. Die Kanzlei ist sachlich und personell bestens 
ausgestattet und bietet ein äußerst angenehmes Betriebsklima.

Südliche Auffahrtsallee 29, 80639 München
Tel.: 089 / 1297091, Fax: 089 / 1296000
email: mail@weinberger-partner.com

Rechtsanwältin, langjährige Berufserfahrung, sucht Mitarbeit in
Kanzlei im Bereich Allgemeines Zivilrecht/Mietrecht/Arbeitsrecht
als freie Mitarbeiterin in Teilzeit, gelegentlich bei Überlastungen
oder Urlaubsvertretung. Telefon: 0174 / 721 96 93.

Rechtsanwältin
Fachanwältin für Verwaltungsrecht

25 Jahre Berufserfahrung, 
Haupttätigkeitsfelder Immobilienrecht, Familienrecht,

erfahren im Recht der neuen Länder,
sucht Teilzeittätigkeit auf freiberuflicher Basis, 

zeitlich flexibler Einsatz möglich
Anfragen bitte per e-mail: attorney@law-braun.de oder 

Tel. 0172-39 744 84

Bürogemeinschaft / Zusammenarbeit

Alteingesessene Kanzlei von Anwälten und Steuerberatern möchte ihr
Angebot gegenüber den Mandanten gerne verbreitern durch eine/n
qualifizierte/n Kollegen/in, dessen Tätigkeitsbereich die schon vorhan-
denen Spezialisierungen ergänzt. Abgedeckt sind bislang das Steuer-
recht, Mietrecht, Familienrecht, Erbrecht, IT-Recht, gewerblicher
Rechtsschutz, Verwaltungsrecht und Beamtenrecht. Über Kollegen mit
zusätzlicher Spezialisierung würden wir uns daher freuen, wobei die
kollegiale Zusammenarbeit für uns besonders wichtig ist. Zusatzman-
date können übernommen werden. Die Nutzung der kompletten Kanz-
leiausstattung ist natürlich vorgesehen.

Emrich, Schötz und Partner, Arnulfstr. 2, 15. OG, 80335 München
Tel.: 089 / 549119-0

KANZLEI IN GILCHING bei München:

Ich Rechtsanwalt 47 Jahre, Tätigkeitsbereich: Familienrecht, Erbrecht,
Handels- und Gesellschaftsrecht, sowie Rechtsanwalt 33 Jahre,
Interessenbereiche: Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht,
Verwaltungsrecht (Allgemeines Verwaltungsrecht, Ausländerrecht,
Öffentliches Baurecht), Privates Baurecht, suchen Rechtsanwälte/
Rechtsanwältinnen zur weiteren

Bildung einer Bürogemeinschaft.

Kanzleiräume, RA-MICRO, USM Haller Ausstattung, Personal vorhan-
den, Konditionen sind Vereinbarungssache. Interessenten melden sich
bitte bei RA Dr. Thomas Schröcksnadl, Römerstr. 27, 82205 Gilching,
Telefon: 08105/77813.

Bürogemeinschaft bestehend aus Steuerberatern 
und Wirtschaftsprüfern 

Sucht zur Ergänzung zum 01.01.2010 

Rechtsanwalt / Rechtsanwälte

Im Schwerpunkt

Fachanwalt / Fachanwältin für Gesellschaftsrecht
Fachanwalt / Fachanwältin für Steuerrecht
Fachanwalt / Fachanwältin für Arbeitsrecht 
Fachanwalt / Fachanwältin für Familienrecht

Wir bieten Ihnen im Münchner Osten neue, noch nach Ihren
Vorstellungen einteilbare Büroräume und die Mitbenutzung unserer
Infrastruktur. Eigener Mandantenstamm sowie Interesse an der
Übernahme von Aufträgen unserer Mandanten erwünscht.
Kollegialer Umgang und angenehme Arbeitsatmosphäre sind uns
wichtig.    

Zuschriften bitte unter Chiffre Nr. 78 / August/September 2009.

Wir sind eine Bürogemeinschaft von sechs (Fach-) Anwälten und
Anwältinnen (Arbeitsrecht, Verwaltungsrecht, Familienrecht, Steuer-
recht u. a.) in bester Münchner Innenstadtlage (zw. Marienplatz
und Viktualienmarkt) mit hervorragender Infrastruktur. Eines unserer
hellen Anwaltszimmer zu ca. 25 m² würden wir gerne einer
Kollegin oder einem Kollegen zur Verfügung stellen, die sich
ebenfalls spezialisieren konnten oder wollen, evt. in den Bereichen
Arbeitsrecht oder Verwaltungsrecht oder auch auf anderen
Gebieten. Bei erfolgreicher Zusammenarbeit ist die Bildung einer
Partnerschaft odgl. denkbar, aber nicht Bedingung.

Wenn dieses Angebot Ihr Interesse geweckt hat, nehmen Sie 
bitte Kontakt auf mit Herrn Rechtsanwalt von Glass unter 
089/18 92 68 90 oder unter kanzlei@ra-vonglass.de
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Sophienstraße (Alter Botanischer Garten)

1 Anwaltszimmer, ca. 20 qm sowie 1 Sekretariatsplatz, Aktenlager-
raum, wahlweise auch Garage, ab 01.12.2009 zu vermieten. Wir
wünschen uns kollegiale Zusammenarbeit und gegenseitige
Urlaubsvertretung.

Rechtsanwälte Scherzler & Partner
Tel. 59 55 56, Fax 59 87 47

Bürogemeinschaft / Zusammenarbeit

Steuerkanzlei (3 Berufsträger) in repräsentativer Altbau-Etage in
Schwabing (1. Stock, Parkett, Topausstattung mit allen technischen
Erfordernissen und 4 Stellplätzen in Hof) hat 1 - 3 Zimmer der Größen
21 qm, 15 qm, 20 qm einzeln oder im Block zu vermieten.

Bei Interesse bitte e-mail an mail@kanzlei-Knauf.de  
oder unter Tel. 0171 / 725 91 81.

Rechtsanwalt (47 J., kath., verh., Immobilienrecht, FA für Miet- und

WEG-Recht, FA für Vw-Recht angestrebt) sucht kollegiale

Bürogemeinschaft oder Raum/Räume in München oder im Süden

Münchens, gerne mit der Möglichkeit, Sekretariatskapazität in

Anspruch nehmen zu können. Meine eingeführte Telefonnummer

möchte ich mitbringen. Einrichtung u. Geräte sind vorhanden.

Anfragen unter: 0172/8882044; 089/515550-3, ra@jorg-roth.de .

Bürogemeinschaft Bestlage Bogenhausen

Wir sind in einem sehr schönen Büro mit insgesamt ca. 150m² in der
Nähe des Maximilianeums tätig. Das Büro verfügt über insgesamt 
5 schöne helle Räume, davon ein Raum für 2-3 Personen geeignet.
Wir suchen noch Kolleginnen/Kollegen zwecks Bildung einer
Bürogemeinschaft.

KONZEPT-INVEST GmbH
Ernst-Richard Trapp
Maria-Theresia-Strasse 6, 81675 München
Tel. 089-45079774, Fax 089-45579921 
Ernst-Richard.Trapp@konzept-invest.com

Bürogemeinschaft 
für Rechtsanwälte / Steuerberater / Wirtschaftsprüfer in
Starnberg suchen Kollegen. Ein bis zwei Zimmer stehen zur
Verfügung.

Zuschriften unter Chiffre Nr. 76 / August/September 2009 an
den MAV erbeten.

Kanzleiräume in bester Altbaulage 

Zeitnah und ggf. ab sofort werden 3 große, helle Bürozimmer
(Widenmayerstraße) frei. Neben diesen sehr repräsentativen
(Parkett, Stuck) Räumen können Gemeinschaftsflächen
(Empfang,  gut ausgestattete Teeküche) und vor allem ein sehr
großzügiger Konferenzraum (Bibliothek) mitbenützt werden. 

Mit zwei wirtschaftlich ausgerichteten, sehr umgänglichen
Kollegen auf dem gleichen Stock sind Absprachen (z.B. über
Sekretariatsnutzung usw.) ggf. möglich. Eine moderne
Infrastruktur (Telefonanlage, Netzwerk) und ausreichende
Parkmöglichkeiten (auch für Besucher) sind vorhanden. 

Anfragen bitte an RA Aschenbrenner (0176 18817702).

Bürogemeinschaft / zukünftiger Zusammenschluss
In unserer neu gegründeten, modern ausgestatteten Kanzlei in der
Linprunstraße 49 (5 Min. zur U 1, 2 Parkplätze im Hof), zentral und
ruhig gelegen, bieten wir ab 15.10.09 einen ca. 18 m² großen
Arbeitsraum, sowie Mitbenutzung der Gemeinschaftsräume und des
großzügigen Besprechungszimmers (Blick nach Süden/Garten) an.
Einfache Büroarbeiten und Telefondienst können nach Absprache
durch unser Sekretariat erledigt werden. Es ist auch die Bereitstellung
eines eigenen Sekretariatarbeitsplatzes und benötigter Hardware
(neu!) möglich. Wir (2 Anwälte, 1 Anwältin) haben uns auf das Straf-
Familien- und Erbrecht spezialisiert. Zur Ergänzung unseres Angebots
an die Mandanten wäre ein Kollege/Kollegin mit weiterer Speziali-
sierung, z.B. Arbeitsrecht angenehm.

Kontakt: RA Förschner, Tel. 089/1665129, 
E-mail: kanzlei@rechtsanwaltfoerschner.de

Wir sind

eine Anwaltspartnerschaft m/w mit den Tätigkeitsschwerpunkten
FamR, ErbR, Immobilien-, Miet-, WEG und priv. Baurecht

Wir bieten

- Schöne Büroräume in verkehrsgünstiger (U/S/Bus), aber absolut
ruhiger Lage im Münchner Süden

- Mitbenutzung unserer effizienten, modernen Kanzleiinfra-
struktur mit Fachpersonal bei sehr günstiger Kostenstruktur und
angenehmer Arbeitsatmosphäre.

Wir suchen

Eine freundliche Kollegin oder einen freundlichen Kollegen mit Tätig-
keitsschwerpunkten, die unser Beratungsangebot sinnvoll ergänzen,
die/der sich uns zunächst in Bürogemeinschaft anschließen möchte;
spätere Aufnahme in die Partnerschaft ist nicht ausgeschlossen.

Alles weitere sollte im persönlichen Gespräch geklärt werden. Bei
Interesse wenden Sie sich bitte an RAe Dr. Maukisch & Reichert,
Tel.: 089 / 693781-16 / -17.

Büroräume in bester Lage Münchens/ Zusammenarbeit

Wir sind eine seit Jahrzehnten bestehende, überwiegend zivilrecht-
lich ausgerichtete Anwaltskanzlei mit derzeit 6 Berufsträgern. 

Wir bieten 1-3 großzügige und repräsentative Büroräume in
bester Lage samt Mitbenutzung der technischen und personellen
Einrichtungen.  

Eine längerfristig angelegte Zusammenarbeit, evt. auch als
Sozietät, ist gewünscht aber nicht Voraussetzung. 

Über Ihre Kontaktaufnahme freuen wir uns.  

BUSSE Rechtsanwälte
Frau RAin Katharina Krapp
Maximilianstraße 21/III Tel.: 089 / 29 03 78- 0
80539 München www.busselaw.de 

Unsere Kanzlei liegt im Zentrum Münchens im Roeckl-Haus, Ecke 
Theatinerstraße/Perusastraße.
Wir vermieten ab sofort ein ca. 16 qm großes Zimmer.
Mitbenutzung von Telefon, Telefax und Sekretariat ist möglich.

Rechtsanwalt Dr. W. B. Kießel
Theatinerstraße 44, 80333 München
Ansprechpartnerin Frau RAin Nicola Mayerl
Tel: 089 447 704 93   Fax: 089 242 240 24
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Bürogemeinschaft für
Rechtsanwälte / Steuerberater / Wirtschaftsprüfer

Ein oder zwei Räume, ca. 25 qm/Raum, in Kanzlei in Innenstadtlage

Münchens (Hauptbahnhof/Stachus) zu vermieten. Kanzlei und Räume

sind repräsentativ und modern. Das Haus verfügt über Stellplätze.

Bei Interesse kontaktieren Sie uns bitte unter der

Mobil Nr.: 0172 - 913 86 55.

Bürogemeinschaft

Moderne Rechtsanwaltskanzlei in zentraler Lage (Lehel) bietet
einer Kollegin / einem Kollegen mit eigenem Mandantenstamm
ab sofort Zusammenarbeit in repräsentativem, hellem Büroraum
an. Die komplette Infrastruktur der Kanzlei kann selbstverständlich
genutzt werden.

Unsere Schwerpunkte liegen im Bereich gewerblicher Rechts-
schutz und Arbeitsrecht. Freuen würden wir uns über eine
Ausrichtung, die eine Ergänzung zu unseren Tätigkeitsschwer-
punkten bietet. Darüber hinaus sind ein kollegialer Umgang, 
fachlicher Austausch und gegenseitige Unterstützung wichtig.

In Bürogemeinschaft sind zwei weitere Berufsträger mit den
Schwerpunkten Familienrecht und Sozialrecht tätig.

Busse & Partner, Tel.: 089 - 8200 6110

Moderne Büroräume zentral am Pasinger Bahnhof

In Bürogemeinschaft bieten wir 1 bis 2 frisch renovierte Räume 
(á 20 qm), optional mit Bürotechnik, Sekretariatsplatz und 
TG-Stellplatz. Besprechungsraum, Bibliothek, Küche etc. stehen
zur Mitbenutzung zur Verfügung. Sollten sich auch in anwalt-
licher Hinsicht Synergieeffekte ergeben - unser Schwerpunkt liegt
im Medizinrecht - würden wir uns darüber besonders freuen!

HGA & Partner Rechtsanwälte, 
RA Karl Hartmannsgruber, Tel. 089 / 82 99 560

Bürogemeinschaft geboten

Zur Zeit sind wir 4 Anwälte in vorwiegend zivilrechtlich orientier-
ter Kanzlei. Wir bieten in gepflegtem, verkehrsgünstig gelegenen
Altbau mitten in Schwabing 1 repräsentatives Zimmer mit ca. 20 m²
und Mitbenutzung aller Einrichtungen einschl. Bibliothek.
Netzwerk Renostar, Rechner am Arbeitsplatz, inkl. Telefon, Fax,
Scanner, E-Mail, Internet, Kopier- und Verbrauchsmaterial, Miet-
nebenkosten, sowie Telefon- und Empfangsservice. Sekretariats-
platz vorhanden.

Gesucht wird freundliche/r teamfähige/r RA/in für  kollegiale
Zusammenarbeit, evtl. Partnerschaft. Mandatsübernahme möglich. 

Kanzlei Lämmle v. Frankenberg & Kollegen
Tel. 089 / 33 70 56

info@ra-muc.de

Anwaltskanzlei in bester Innenstadtlage - Nähe Viktualienmarkt - 
bietet RA, StB/WP ein oder zwei helle Kanzleiräume (24 und 16 m²).
Komplette Infrastruktur kann mitbenutzt werden.

RA + FA für FamR Chaborski Tel: 089 / 26024660

Büroräume/Bürogemeinschaft für RAin/RA, StBin/StB, WP/VBP

In unseren sehr schönen und ruhigen Räumen (179 m²) in bester
Zentrumslage und Gerichtsnähe am Stachus ist ab sofort zum
Kostenpreis noch 1 Chefzimmer (21 m²) frei.  Mitvermietung des 
großzügigen Besprechungszimmers, weiterer Gemeinschaftsräume
(insges. 95 m²) und sonstiger Büroinfrastruktur (u.a. Netzwerk 
RA-Micro). Arbeitsplätze für Personal vorhanden. 

Miete (incl. BK) 685,-- €, zuzügl. MwSt (13,00 €/m²).

Wir sind eine mittelständische Sozietät  (1RA/vBP, 1RA)  mit wirt-
schaftsrechtlichen und internationalen Schwerpunkten. Umfassende
Fremdsprachenkenntnisse sind eine unserer Stärken. Wir suchen
Partnerinnen/Partner zur Ausnützung von Synergieeffekten, mit der
Bereitschaft zu gegenseitiger Kooperation. Eine langfristige
Zusammenarbeit und eine Mitübernahme des Hauptmietvertrages
wird angestrebt,  eine spätere Sozietät ist möglich.

RAe Maciej & Fink, Sophienstr.1, 80333 München, 
Tel.: 089 - 59 68 54 / 55 40 08

Interprofessionelle Bürogemeinschaft Brienner Straße
Helle, freundliche Räume an Rechtsanwalt/Wirtschaftsprüfer/
Steuerberater in wirtschafts- und familienrechtlicher Kanzlei zu 
vermieten. Die Kanzlei arbeitet interprofessionell mit Therapeuten in
den Kanzleiräumen in getrennter Einheit zusammen. Ein Schwerpunkt
der Kanzlei ist die außergerichtliche Konfliktbeilegung auch im Rahmen
der Mediation.

Nähere Informationen unter www.ra-kager.de bzw. 089 / 18 20 87

Kanzleiräume mit Blick auf die Frauenkirche (Neuhauser Str.)!

Wir suchen FA/FAin für Steuerrecht und/oder Handels- und
Gesellschaftsrecht, der/die zwecks Zusammenarbeit mit unserer
Kanzlei für Erbrecht und Unternehmensnachfolge (zunächst)
eine Bürogemeinschaft eingehen möchte. 
Einzelheiten im persönlichen Gespräch.

Kontakt: RA Dr. Bonefeld 089 - 81 89 43 95.

Zwei Zimmer im besten Schwabing  ab  01.10.09

Zwei Räume  ca. 22,5 und ca.  12,5 qm in  repräsentativem
Jugendstil-Altbau  (bestes Schwabing ) Bauerstrasse, an Anwalts-
kollegen/in, Steuerberater (in) mit eigenem Mandantenstamm
etc. zu vermieten. Wir sind zwei Anwälte in Bürogemeinschaft
mit langjähriger Erfahrung im Bereich des Wirtschaftsrechts,
Urheberrechts und des gewerblichen Rechtsschutzes, des inter-
nationalen Rechts und des Arbeitsrechts sowie des Erb- und
Steuerrechts. Eine Kollegin /ein Kollege mit komplementärer
Spezialisierung z.B. im Familienrecht oder Mietrecht zur
Abrundung des anwaltlichen Dienstleistungsspektrums wäre ideal.
Ein schöner Besprechungsraum kann ebenso genutzt werden,
wie Telefon- und Sekretariatsservice nach Vereinbarung
(ISDN/Internet vorhanden). Räume auch einzeln miet- und nutz-
bar. Nur Nichtraucher. Wir pflegen  eine Bürogemeinschaft mit
kollegialer Atmosphäre, guter fachlicher Zusammenarbeit und
gegenseitiger Urlaubsvertretung .

Preis: 12 Euro/qm inkl. NK und HK (wobei Kosten für Gemeinschafts-
flächen, Besprechungsraum und sonstige Verbrauchskosten anteilig
umgelegt werden,  zzgl. MWSt und zzgl. Strom, Telefon, Internet).

Tel. 089 461349-0 Fax: 089 461349-29
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Kooperation / kollegiale Zusammenarbeit

Vermietung

18 qm und/oder 22 qm-Büroräume in komplett ausgestatteter
Rechtsanwaltskanzlei im Zentrum (Fußgängerzone nahe Marienplatz)
zu vermieten. Nutzung der Infrastruktur, Sekretariat, Besprechungs-
zimmer möglich. Die Kanzleiräume sind komplett ausgestattet und
renoviert. Zuschriften bitte unter Chiffre Nr. 87 / August/September 2009.

Kanzleiraum ggf. zzgl. Sekretariatsplatz in Rechtsanwaltskanzlei am
Bavariaring nach Absprache zu vermieten. 

VOIP-Telefonanlage, eigene Rufnummer, Fax- und Internetanschluss
ist vorhanden, umfangreiche juristische Literatur kann genutzt 
werden, ebenso repräsentativer Besprechungsraum. 

Tel. 0173 / 999 00 01

Wenn Sie nicht weiter wissen:
FAin SozR RAin Elisabeth Brörken

Herrnstr. 48, 80539 München
Tel.: 089 / 24 24 59 69

Mitglied in der ARGE Sozialrecht im DAV
besonderer Schwerpunkt: neurologisch-psychiatrische/

testpsychologische Begutachtung
im Sozial- und Versicherungsrecht

Mittelständische Außensozietät mit zwei Anwälten bietet neben
einem guten Anwaltszimmer auch Sekretariat (Post, Telefon,
Empfang) und Urlaubsvertretung. Wird sind bislang spezialisiert
v.a. auf Rechtsangelegenheiten im Verkehrs-, Arbeits-, Kauf- 
und Betreuungsrecht. Eigene Initiative z.B. in Strafsachen /
Familienrecht würde uns perfekt ergänzen.

Kontakt: RA Strobl oder RA Reicheneder, Telefon 089 / 649 4480
oder schriftlich über ra-strobl@kanzlei-fsr.de

Bürogemeinschaft

Wir sind 3 in München-Schwabing ansässige zivilrechtlich tätige
Anwälte. Wir haben am 01.08.09 neue Kanzleiräume in der
Königinstr. bezogen, in denen wir einem/r Kollegen/ in noch 
1 oder auch 2 schöne helle Räume zur Erweiterung unserer
Bürogemeinschaft anbieten können. Einzelheiten würden wir
gerne persönlich besprechen.

Bei Interesse melden Sie sich bitte über info@kanzlei-roehrle.de
oder über Tel. 089 - 34 85 83.

Erfahrener Wirtschaftsanwalt in Harlaching, tätig auf den Gebieten
des Apotheken- und Pharmarechts sowie gewerblichen Rechts-
schutz, bietet RA-Kollegin / Kollegen einen schönen hellen Raum,
Mitbenutzung des Besprechungsraumes und der Bibliothek sowie
Nutzung des Sekretariats gegen Kostenbeteiligung. Gewünscht
sind gegenseitige Urlaubsvertretungen, lockere konstruktive
Arbeitsatmosphäre und auf mittelfristige Sicht eine engere
Zusammenarbeit.

Bei Interesse, Kontakt unter 089 / 62171507
kanzlei@rechtsanwalt-guenter-kern.de

Sophienstraße (Alter Botanischer Garten)

1 Anwaltszimmer, ca. 20 qm sowie 1 Sekretariatsplatz, Aktenlager-
raum, wahlweise auch Garage, ab 01.12.2009 zu vermieten. Wir
wünschen uns kollegiale Zusammenarbeit und gegenseitige
Urlaubsvertretung.

Rechtsanwälte Scherzler & Partner
Tel. 59 55 56, Fax 59 87 47

Bürogemeinschaft / Untervermietung

Wir bieten in unseren Kanzleiräumen Nähe Odeonsplatz einen mit
kpl. moderner Infrastruktur ausgestatteten, selbständig nutzbaren
Raum von ca. 20 qm inkl. Benutzung der Gemeinschaftsräume für
eine zeitlich begrenzte Dauer nach Vereinbarung ab sofort an.
Mietpreis € 495,00 plus NK.
Auskünfte über Tel.Nr: 089 - 28 29 27.

Kanzleiübernahme

Rechtsanwältin sucht zur Übernahme nach ca. 2 jähriger über-
leitender Teilzeitmitarbeit (bis max. 15 Std. wöchentlich) Kanzlei -
bevorzugt auf dem Gebiet des Familienrechts, Versicherungs-
rechts oder allgemeinen Zivilrechts. 

Zuschriften bitte unter Chiffre Nr. 77 / August/September 2009 an
den MAV. 

Kanzleiverkauf

Wirtschaftsprüfungs GmbH

Firma mit prägendem Regionalbezug, ohne Mandatenstamm,
gegen Vergütung des in voller Höhe vorhandenen Stammkapitals,
sowie eines Namenszuschlags zu verkaufen. Die Geschäfts-
führung kann vorübergehend übernommen werden.

RA & WP Dr. jur. Werner Wenzel
Bruckenfischerstr. 22, 81547 München
Tel. 089/6427900, Fax 089/64279019

e-mail: lawcor.wenzel@t-online.de

Hochwertige Kanzleiräume ab 150 m² 

in München Bogenhausen. 

Zentrale Lage an U4, 

Entfernung zum Flughafen 25 Minuten, 

provisionsfrei.

Dr. Ingrid Better 

Vermögensverwaltung GmbH + Co. KG

Tel. 089 / 99 89 24 - 22
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Termins-/Prozessvertretung

TERMINSVERTRETUNG IN KÖLN beim LG und beim OLG Köln
sowie bei allen Amtsgerichten (Stadt sowie Umland) zu den
üblichen Bedingungen. Spezialisierung auf den Gebieten des
Familien- und des Erbrechts sowie für das Miet- und
Wohnungseigentumsrecht. 

Anfragen an Rechtsanwälte Reinke & Werner, Berrenrather Str.
482 A, 50937 Köln, Tel. 0221/4303550, Fax. 0221/4303464, 
E-Mail: rae@reinke-werner.de

Rechtsanwaltskanzlei mit Sitz in Berlin, München und
Zürich übernimmt Termins- und Prozessvertretungen aller Art:

CLLB München CLLB Berl in
Liebigstr. 21, 80538 München Dircksenstr. 47, 10178 Berlin    
Tel.: (089) 552 999 50 Tel.:  (030) 288 789 60                        
Fax: (089) 552 999 90 Fax:  (030) 288 789 620

CLLB Zürich
Brandschenkestrasse 150, CH-8002 Zürich (ZH)
Tel.: 0041 (0) 44 201 12 18
Fax: 0041 (0) 44 201 12 19

mail: kanzlei@cllb.de
web: http://www.cllb.de

TERMINSVERTRETUNG IN KÖLN/BONN/DÜSSELDORF bei allen
Amts-, Landgerichten sowie Oberlandesgerichten durch erfahrene
Rechtsanwältin / Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht.

Anfragen an: RAin Andrea Sandmeier, Volkhovener Weg 169, 
50767 Köln, tel. 0221/790 47 31, fax. 0221/790 48 80; 
e.mail andrea.sandmeier@koeln.de.

Kanzleiübernahme Starnberg / Bestlage

Einzelanwalt (Fachanwalt für Arbeitsrecht) bietet Übernahme der
Starnberger Kanzlei zu attraktiven Bedingungen. Ansprechende
Räume, moderne Ausstattung, sehr gute Lage. Bürogemeinschaft /
Übergangstätigkeit des Inhabers ist möglich. 

Kontakt erbeten an Fax 08151-15911 oder 
E-Mail wagner@arbeitsrecht-wagner.de

Gut eingeführte in Stadtmitte von München gelegene, auf
Verkehrs-, Versicherungs-, Miet-, WEG-, Familienrecht spezialisierte
Kanzlei mit großem Mandantenstamm, mit Wirkung ab
01.01.2010 zu verkaufen. Kaufpreis € 150.000,00. Mitarbeit zur
Pflege des Mandantenstamms selbstverständlich. Gesamte ein-
schlägige Literatur auf dem neuesten Stand. Kanzleieinrichtung
u.a. USM samt der weiteren Infrastruktur inkl.

Nur geeignet für eloquenten/eloquente / zielstrebigen/zielstrebige,
bereits einige Jahre Berufserfahrung aufweisenden Kollegen/
Kollegin. Fachanwaltszahlen Miet-, WEG-Recht, Familienrecht,
Versicherungsrecht, Verkehrsrecht.

Kanzleiräumlichkeiten, 130 qm, sehr günstige Miete, jedes
Zivilgericht binnen von 5 Min. fußläufig zu erreichen.

Zuschriften erbeten unter Chiffre Nr. 82 / August/September 2009.

Stellenangebote nicht jur. Mitarbeiter

Renommierte Rechtsanwaltskanzlei mit 2 zentralen Standorten in
München (Tätigkeitsschwerpunkte im Straßenverkehrsrecht, Ordnungs-
widrigkeitenrecht sowie Verwaltungsrecht und Baurecht) sucht zur
baldigen Unterstützung unseres qualifizierten und dynamischen Teams
eine/n Rechtsanwaltsfachangestellte/n gerne auch in Teilzeit. Sie
sind hochmotiviert, flexibel und haben Freude am Umgang mit
Menschen, dann wartet eine interessante und vielfältige Tätigkeit in
angenehmer Arbeitsatmosphäre und gutem Betriebsklima auf Sie.
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an

RAe Dreyer & Pfeiffer
RA Christian Penzkofer

Ridlerstr. 33
80339 München

Tel: 089 / 242069-60 Fax: 089 / 24206969
kanzlei@dreyer-pfeiffer.de 

Stellengesuche nicht jur. Mitarbeiter

Langjährige Rechtsanwaltsfachangestellte mit allen in einer Kanzlei
anfallenden Sekretariatsaufgaben vertraut, sucht für 32 Stunden oder
40 Stunden neues Aufgabengebiet.

Zuschriftenerbeten unter Chiffre Nr. 81 / August/September 2009.

w w w . a n w a l t – g r o l l . d e  

Zur Unterstützung in der Büroorganisation und Buchhaltung suche 
ich in München (Rosenheimer Platz) für 2 bis 5 Stunden pro Wo-
che auf Stundenbasis eine/n 

Rechtsanwaltsfachangestellte/n 
mit Berufserfahrung, freundlichem und selbstbewussten Auftreten 
sowie überdurchschnittlichen Kenntnissen in Office 2007, 
LAWFIRM und Lexware Buchhalter. Vorteilhaft sind Kenntnisse 
in der Immobilienverwaltung und Judikat. 
 
Ich freue mich auf Ihre Bewerbung. Bitte senden Sie diese bis 
30. September 2009 an bewerbung@anwalt-groll.de – max. 3 MB. 
Telefonische Rückfragen bitte donnerstags zwischen 8.00 und 
19.00 Uhr unter 089. 444 520 42 direkt bei RA Markus Groll. 

Belgien und Deutschland
PETER DE COCK

ADVOCAAT IN BELGIEN

RECHTSANWALT IN DEUTSCHLAND

(EIGNUNGSPRÜFUNG 1994 BEST.)

steht

Deutschen Kollegen für Mandatsübernahme im gesamten 

belgischen Raum zur Verfügung

über 30 Jahre Erfahrung mit Handels-, Straf- und Zivilrecht, 

Bau-, Transport- und Verkehrsrecht, Eintreibung, Schadens-

ersatzforderungen, Klauselerteilung, Zwangsvollstreckung

Mediation und Arbitration. Umfangreiche Sprachkenntnisse

Deutsch, Flämisch, Holländisch, Französisch und Englisch

KAPELSESTEENWEG 48, B-2930 BRASSCHAAT (ANTWERPEN)

TEL. 0032 3 646 92 25 - FAX. 0032 3 646 45 33

E-MAIL: adv-ra.peterdecock@skynet.be

INTERNET: www.peterdecock.net
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RA-Fachangestellte sucht freie Mitarbeit in guter Kanzlei für 
1-2 Tage/Woche.

Hohe fachliche Kompetenz durch langjährige Berufserfahrung und
regelmäßige Fortbildungen in der ZV und im RVG u.a.. Vorzugsweise
selbständige Sachbearbeitung !

Kontaktaufnahme bitte unter Chiffre Nr. 79 / August/September 2009.
Stundensatz € 32,00 zzgl. USt.

Qualifizierte, zuverlässige RA-Fachangestellte sucht zum nächst-

möglichen Zeitpunkt eine neue Herausforderung. Mit mehr als 

30 Jahren Berufserfahrung als RA-Fachangestellte bin ich nicht nur

mit kanzleispezifischen Aufgaben, sondern auch mit allen in einem

Sekretariat anfallenden Tätigkeiten vertraut. Gerne teile ich Ihnen

mehr zu meiner Person und Qualifikationen in einem persönlichen

Gespräch mit. Chiffre Nr. 80 / August/September 2009.

Rechtsanwaltsfachangestellte mit langjähriger Berufserfahrung
bietet auf freiberuflicher Basis professionelle Unterstützung bei
allen anfallenden Kanzleitätigkeiten, eigenständige Erledigung
von Mahn- u. Vollstreckungsverfahren (RenoStar-Lizenz 
vorhanden), Tel. 0177/722 53 50.

Dienstleistungen

- Bürodienstleistungen aller Art - 
Sabine Raab

Rechtsanwaltsfachangestellte, selbständig,

bietet Aushilfe, stundenweise, gerne auch langfristig 

vor Ort in Ihrer Kanzlei bzw. am Heimarbeitsplatz 

bei Krankheit, Urlaub und Personalengpässen 

Sprachen: Deutsch, Englisch

Tel: 0175/ 41 46 337

SEMINAR „Bloggen für Rechtsanwälte, Steuerberater und
Wirtschaftsprüfer“ 

Mit einem eigenen Blog in die Spitzenplätze der Internet-
Suchmaschinen - Mandantenpotential im Internet optimal aus-
schöpfen - dieses Instrument des Online-Marketings berufsgerecht
nutzen - das zeigen Ihnen die erfahrenen Referenten Dipl.-Math.
Karl-Heinz Wenzlaff (Blog-Coach) und Dipl.-Kfm. Reinhold Kuffer
(WP/StB) im Rahmen zweier Workshops am 9. 10.2009 und am
15.01.2010 in München. 

Weitere Informationen und Anmeldung:
Herr Wenzlaff Tel. 033 38 -70 41 42 bzw. 
unter www.blogtrainer.de 
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Abrechnungen für Anwaltskanzleien
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Schreibbüros

Zuverlässige RA-Gehilfin mit 20-jähriger Berufserfahrung, fit und fix
mit Phantasy, erledigt in Ihrem Büro Zwangsvollstreckung, Honorar-
abrechnungen, Buchhaltung. 
35 € / Std. + MwSt. - nur Abends.
Testangebot: 10 Stunden je 25 € + MwSt., 
Tel: 089 / 625 17 28, Fax: 03212 / 225 22 35, Mobil: 0179 / 503 21 78, 
claudia.kabel@email.de.

Übersetzungsbüros

FACHÜBERSETZUNGEN RECHT
ENGLISCH -  DEUTSCH

Gabriele Schuster
Rechtsassessorin und Übersetzerin

Luitpoldstr. 6 - 82140 Olching
Tel. 08142/6528951 – Fax 08142/6528952

E-Mail: info@german-lingo.com

Dienstleistungen Staimer 

Schreibarbeiten nach Vorlage, Band und digital. 

Wir entlasten Ihr Büro preisgünstig.

Tel.: (089) 42 12 47 - Fax (089) 42 29 56

E-mail:BueroStaimer@aol.com

Eilservice

IHR SEKRETARIAT Karin Scholz
Büro- und Schreibservice

Urlaubs-/Krankheitsvertretungen
Nähe Hbf. – Karlstraße 42

Tel: 089/55 02 77 77
Mobil: 0160/97 96 00 27

www.sekretariat-scholz.de

Übernehme Schreibarbeiten aller Art, nach Band oder digital
(DictaNet, Olympus DSS), vor Ort oder in meinem Home-Office.
Interessiert? Zuschriften bitte unter Chiffre Nr. 84 / August/Sep-
tember 2009.

Bilanzbuchhalter (IHK), Steuerfachgehilfe (IHK) mit lang-
jähriger Berufserfahrung bei StB, WP, RA und Patentanwälten
erledigt zuverlässig alle Arbeiten in Ihrem Büro oder außer
Haus in München und Oberbayern. Ich bin fit in Englisch und 
MS-Office, Datev, PatOrg, PatFibu, Lexware und Stotax. Mit meiner
eigenverantwortlichen und teamorientierten Arbeitsweise entlaste
ich Sie von allen „Problemen“ im Bereich Rechnungswesen.
Meine Tätigkeitsschwerpunkte sind Finanzbuchhaltung, Lohnab-
rechnung, Mahnwesen, Controlling, Forderungsmanagement
und Gewinnermittlung. Unterlagen können auf Wunsch auch
abgeholt und nach Erledigung wieder zurückgebracht werden.
Urlaubsvertretung und Projektarbeit möglich. 

Email: diebilanzbuchhalter@yahoo.de   
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FACHÜBERSETZUNGEN / BEGLAUBIGUNGEN

ITALIENISCH / DEUTSCH

Recht / Technik

Andrea Balzer

Öff. best. u. allg. beeid. Übersetzerin

(BDÜ, VbDÜ, tekom)

Einsteinstr. 151, 81675 München

Tel.: 089 / 54 76 33 90; Fax: 089 / 54 76 33 89

info@fach-uebersetzen.de

D E U T S C H  -  I T A L I E N I S C H  -  D E U T S C H

Fachübersetzungen

Beglaubigte Übersetzungen & Dolmetschen

SCHNELL � ZUVERLÄSSIG � GENAU

Sabine Wimmer
Öffentl. best. & allg. beeid. Übers. & Dolmetscherin (VbDÜ)
Thalkirchner Straße 81(AK), Büro 400, 81371 München

Postanschrift: Postfach 75 09 43 - 81339 München

Tel.: 089-36 10 60 40 Mobil: 0177-36 60 400 
Fax: 089-36 10 60 41

E-mail: info@trans-italiano.de - Web: www.trans-italiano.de

FACHÜBERSETZUNGEN RECHT / WIRTSCHAFT

von einem qualifizierten und erfahrenen Team

- auch Eilaufträge -

� Englisch

� Französisch

Dipl.-Volksw. Raymond Bökenkamp

Dietlind Bökenkamp

Gerichtlich bestellte und beeidigte Übersetzer (BDÜ/VbDÜ)

Birkenleiten 29 · 81543 München

Tel.: 089 / 62 48 94 96 · Fax: 089 / 62 48 94 97

E-Mail: buero-boekenkamp@t-online.de

FACHÜBERSETZUNGEN - WIRTSCHAFT / RECHT

ENGLISCH - DEUTSCH / DEUTSCH - ENGLISCH

Marion Huber
(Muttersprache Englisch)

Öffentl. best. & allg. beeid. Übersetzerin (BDÜ)

Millöckerstr. 6, 81477 München
Tel: 089 / 784 90 25 Fax 089 / 78 26 55

E-Mail: marionhuber@t-online.de

Buchbindereien

Schulungen

Wir übernehmen sämtliche Bindearbeiten
Ihrer Fachzeitschriften (NJW, Anwaltsblatt 

FamRz etc.) zu günstigen Bedingungen.
Besorgung von fehlenden Heften und EBD,

Abholung und Lieferung möglich
Bitte informieren Sie sich:

BUCHBINDEREI BAUER, Beethovenstr. 1
80336 München

Tel.: / FAX 089 / 537 337

COACHING GEGEN REDEANGST UND LAMPENFIEBER
Fast 80% der Menschen, die öffentlich auftreten,

haben Lampenfieber – und kaum einer redet
davon, geschweige denn, weiß dagegen Rat!

Ich biete im Einzelcoaching professionelle Hilfe an,
sich schnell und effektiv

- vom störenden Lampenfieber zu befreien,
- die dadurch freiwerdende Energie in höhere

Konzentration und Fokussierung umzuwandeln,
- mehr Selbstsicherheit für Auftritte, Reden

und Vorträge zu gewinnen!

ESTHER LEUE M.A.
Coaching und Psychologische Beratung

Beltweg 12, 80805 München,
Weitere Infos oder Terminvereinbarung:

Tel.: 089 / 470 84 740, Web: www.esther-leue.de

Anzeigenpreise
Die gültigen Preise und Anzeigengrößen finden Sie
in den aktuellen Mediadaten der Mitteilungen.
Gerne erstellen wir Ihnen anhand der gewünschten
Anzeige ein Angebot. Sprechen Sie mit uns.

Die vollständigen Mediadaten finden Sie auf der Homepage
des MAV unter www.muenchener.anwaltverein.de

Alle Anzeigen werden ohne Aufpreis parallel auch in der
Internet-Ausgabe der Mitteilungen auf der MAV-Homepage
(www.muenchener.anwaltverein.de) veröffentlicht.

Anzeigenannahme:

MAV GmbH, Claudia Breitenauer
Karolinenplatz 3 / Zi. 207, 80333 München
Tel 089. 55 26 33 96, Fax 089. 55 26 33 98
eMail c.breitenauer@mav-service.de

oder über die Geschäftsstellen des MAV, 

Münchener AnwaltVerein e.V.
Maxburgstr. 4 /C, Zi. 142, 80333 München
Tel 089. 295 086, Fax 089. 291 610-46
eMail geschaeftsstelle@muenchener.anwaltverein.de

Münchener AnwaltVerein e.V.
Prielmayerstr. 7 /Zi. 63, 80335 München
Tel 089. 558 650, Fax 089. 55 027 006
eMail info@muenchener.anwaltverein.de



KRATZER 
EDV GmbH

Oberanger 45
80331 München

 

Telefon:       

 

089 / 23 23 66 - 66

 

089 / 23 23 66 -   0

Internet:  www.kratzer-edv.de

 

Fax:           

E-mail:  info@kratzer-edv.de

           Phantasy

Mehr Informationen:

http://www.kanzleibetreuung.de

Kratzer EDV GmbH - IT Systemhaus für Rechtsanwälte

Server- und Netzwerkbetreuung, Standortvernetzung, Servervirtualisierung/-konsolidierung

Security-Lösungen: Firewall, Messaging Security, Virenschutz, Verschlüsselung

Branchenlösungen: DATEV System-Partner, DATEV System-Partner für Phantasy

Grundig CGP Partner für digitale Diktierlösungen und analoge Systeme

Die Softwarelösung für Rechtsanwalts- 
und interdisziplinäre Kanzleien

Fordern Sie eine kostenfreie Präsentation 
und Teststellung an:

Telefon: 089 / 232366-0   E-Mail: phantasy@kanzleibetreuung.de

vom führenden IT-Dienstleister für Rechtsanwälte,
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer

innovativ, leistungsfähig und flexibel

individuell auf Ihre Anforderungen anpassbar

Premiumlösung für einen durchgängig IT-gestützten Workflow

monatliche Softwareüberlassungspauschalen anstelle von
teuerem Softwarekauf - schont das Investitionsbudget

interessante Angebote für Kanzleigründer und Umsteiger
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